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1  Traktandenliste und Parteiversammlungen 

Die Gemeindeversammlung findet am Montag, 11. Dezember 2023, 19.30 Uhr, im Gasthof St. Mauritz statt. Es stehen 
folgende Geschäfte zur Beschlussfassung an: 

1.  Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029 und Budget 2024 der Einwohnergemeinde 
1.1 Kenntnisnahme vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2024 - 2029 
1.2 Genehmigung Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 2.15 Einheiten 
1.3 Kenntnisnahme des Berichts der Controllingkommission 

2.  Ersatzwahl einer Präsidentin/eines Präsidenten und allenfalls eines Mitgliedes der Bildungskommission 
für die verbleibende Amtsdauer 2020 - 2024 

3.  Genehmigung neues Siedlungsentwässerungsreglement 

4.  Bewilligung eines Sonderkredits von CHF 1'320'000.00 für die Sanierung Turnhalle Hofmatt 

5.  Bewilligung eines Sonderkredits von CHF 1'550'000.00 für den Ausbau der Hübelistrasse 

Allgemeine Umfrage / Verschiedenes 

  

 

 

Parteiversammlungen 
 

      

Die Mitte Schötz: Dienstag, 28. November 2023 20.00 Uhr Gasthof St. Mauritz, Casa, Schötz 
    
        
FDP.Die Liberalen Schötz Montag, 27. November 2023 19.30 Uhr Restaurant Woods, Schötz 
    
        
SVP Schötz/Ohmstal Dienstag, 5. Dezember 2023 20.00 Uhr Gasthof St. Mauritz, Schötz 

  

 

   

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

Mit der vorliegenden Botschaft informieren wir Sie über die Geschäfte der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 
2023 und laden Sie herzlich zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung ein. Es ist uns ein Anliegen, dass die Bevölke-
rung über die Geschäfte gut informiert ist. Die Mitglieder des Gemeinderates geben gerne an der Partei- und Gemeinde-
versammlung Auskunft. Wir freuen uns auf Ihren Besuch an der Gemeindeversammlung. 

Gemeinderat Schötz 
 

 

Bemerkungen 

Das Stimmregister liegt während zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung auf der Gemeindekanzlei Schötz zur Ein-
sichtnahme auf. Stimmberechtigt sind die in Gemeindeangelegenheiten stimmfähigen Schweizer Bürgerinnen und Bürger, 
die mindestens seit dem 6. Dezember 2023 in Schötz ihren Wohnsitz gesetzlich geregelt sowie das 18. Altersjahr vollendet 
haben.  

 
Schötz, 14. November 2023 
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2  Vorwort Gemeindepräsidium 

Liebe Schötzerin 
Lieber Schötzer 

An mehreren Sitzungen hat der Gemeinderat über das Budget 2024, die Investitionsrechnung 2024 sowie den Aufgaben- 
und Finanzplan 2024 bis 2029 beraten. Das Ergebnis liegt nun vor – wir dürfen uns freuen.  
Erstmals seit vielen Jahren sieht das Budget einen Ertragsüberschuss vor. Dieser fällt zwar mit 24‘576.35 Franken be-
scheiden aus, aber er ist nach den grossen Investitionen, wie zum Beispiel dem Schulhaus 4, doch positiv zu werten. 

Uns ist jedoch bewusst, dass die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation alles andere als beruhigend ist. In der 
Ukraine herrscht nach wie vor ein sinnloser, grausamer Krieg und auch im Nahen Osten ist der Frieden nicht in Sicht. Auch 
die wirtschaftliche Situation in der Schweiz ist spürbar schwieriger geworden. Fachkräftemangel ist dabei ein Schlagwort. 
Weiter ist auch der Lebensunterhalt für uns Konsumenten in diesem Jahr teurer geworden. Dabei ist es ein schwacher 
Trost, dass die Inflation in der Schweiz gegenüber dem Ausland doch eher bescheiden ist.  

Der Gemeinderat Schötz beantragt Ihnen, geschätzte Bürgerin und geschätzter Bürger, im Budget einen Ertragsüber-
schuss von 24‘576.35 Franken, dies bei einem Umsatz von rund 36.4 Mio. Franken. Das Budget 2024 präsentiert sich 
erfreulich und dennoch beantragt der Gemeinderat, den Steuerfuss unverändert bei 2.15 Einheiten zu belassen. 

Weshalb ist das so? Trotz den vorhandenen knapp 27 Mio. Franken Eigenkapital ist die Fremdfinanzierung unserer Ge-
meinde hoch. So kann die Gemeinde Schötz derzeit wichtige Kennzahlen des Kantons Luzern wie die „Nettoschuld pro 
Einwohner“ und der „Selbstfinanzierungsanteil“ nicht einhalten. Auch in den Planjahren bis 2029 wird die Gemeinde Schötz 
die Vorgaben nicht erreichen können. 

Der Gemeinderat strebt den Schuldenabbau an. Der Umstand, dass der Kanton Luzern Gesetzesänderungen – leider zu 
Ungunsten der Gemeinden – plant, trägt wohl nicht zur Verbesserung der Vermögenssituation der Gemeinde Schötz bei. 

Die Gemeinde Schötz plant im Jahr 2024 Netto-Investitionen von 4‘224‘000.00 Franken. Dabei sind die Sanierung der 
Turnhalle Hofmatt sowie der Ausbau der Hübelistrasse die zahlenmässig grössten Investitionen. Als Konsequenz der 
Energiemangellage, die sich im Jahre 2022 angedeutet hat, wird die öffentliche Beleuchtung auf LED umgestellt. 

Als weitere Traktanden wird an der Gemeindeversammlung das Präsidium der Bildungskommission neu besetzt und al-
lenfalls ein neues Mitglied gewählt. Zudem beantragt der Gemeinderat die Genehmigung des neuen Siedlungsentwässe-
rungsreglement und der beiden Sonderkredite der Turnhalle Hofmatt und Hübelistrasse. 

Liebe Bürgerin, lieber Bürger, der Gemeinderat dankt Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse an unserem Gemeindegesche-
hen. Der Gemeinderat freut sich, wenn Sie Ihre politischen Rechte wahrnehmen und Sie an der Gemeindeversammlung 
begrüssen darf. 

Herzlich, 

Regula Lötscher 
Gemeindepräsidentin 
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3  Traktandum 1 - Budget 2024, Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029 und Festlegung 
Steuerfuss 

3.1  Budget 2024 in Kürze 

Budget 2024 in Kürze 

Aufgaben- und Finanzplan 
Das Budget 2024 der Gemeinde Schötz sieht für das kommende Jahr einen Ertragsüberschuss von CHF 24'576.35 vor. 
Der Aufgaben- und Finanzplan weist für die Folgejahre 2025 bis 2029 Ertragsüberschüsse von CHF 0.27 Mio. bis             
CHF 0.66 Mio. aus. Die hohen Investitionen in der Vergangenheit und die zukünftigen Investitionen belasten das Budget 
der Erfolgsrechnung weiterhin. Aufgrund der steigenden Zinsen, der bewegten Finanzmärkte und der gesellschaftlichen 
Entwicklung ist und bleibt die Finanzplanung sehr herausfordernd. 

Die Kennzahlen haben sich gegenüber dem Budget des Vorjahres klar verbessert. In der Gemeinde Schötz stehen in den 
kommenden Jahren weitere Investitionen an. Der Investitionsplan 2024 bis 2029 beinhaltet eine Investitionssumme von 
total CHF 19.18 Mio. Diese Investitionen schlagen sich auch auf die Finanzkennzahlen nieder. Die Nettoschuld pro Ein-
wohner (mit und ohne Spezialfinanzierung) sowie der Selbstfinanzierungsanteil übersteigen über die gesamte Planperiode 
die Grenzwerte. Der Gemeinderat erachtet die Investitionssumme in den Jahren 2024 bis 2029 von CHF 19.18 Mio. als 
vertretbar. Die Gemeinde Schötz befindet sich weiterhin in einer angespannten Finanzlage. Die finanziellen Mittel werden 
sorgfältig und überlegt eingesetzt. 

Erfolgsrechnung 
Der Budgetentwurf 2024 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 24'576.35 vor. Das Vorjahresbudget wies einen Auf-
wandüberschuss von CHF 789'576.78 auf. Das Budget basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 2.15 Einheiten. 

Investitionsrechnung 
Das Budget der Investitionsrechnung 2024 beinhaltet Bruttoinvestitionen von CHF 5'455'000.00 (Vorjahr                              
CHF 4'680'000.00). In den Bruttoinvestitionen sind unter anderem auch Baukosten im Betrag von CHF 1'320'000.00 für 
die Sanierung der Turnhalle Hofmatt (2024) und CHF 1'550'000.00 für den Ausbau der Hübelistrasse (2024/25) enthalten. 
  

3.2  Anträge des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2024 bis 2029 und das Budget für das Jahr 2024 
verabschiedet und beantragt Folgendes: 

1.  Vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2024 bis 2029 sei Kenntnis zu nehmen. 

2.  Das Budget für das Jahr 2024 sei mit einem Ertragsüberschuss von CHF 24'576.35, Investitionsausgaben von           
CHF 5’455'000.00, einem Steuerfuss von 2.15 Einheiten sowie den politischen Leistungsaufträgen der Aufgabenberei-
che zu beschliessen. 

3.  Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht zum Aufgaben- und Finanzplan 2023 bis 2026 und zum Budget 2023 
wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet:  
«Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2023 sowie der Aufgaben- und Finanzplan 2023 bis 2026 
mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzah-
len, vereinbar sind und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts 
erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 19. Januar 2023 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnah-
men erfordern würden». 
  

  
3.3  Verfügung 

Verfügung des Gemeinderates zum Budget 2024 und zum Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029  

Das Budget 2024 und der Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029 werden der Controlling-Kommission übergeben. Diese 
erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und der Stimmberechtigten einen Bericht und gibt 
diesen eine Empfehlung über die Genehmigung des Budgets ab. 

Schötz, 8. November 2023 

  

Regula Lötscher-Walthert   Reto Helfenstein 
Gemeindepräsidentin   Gemeindeschreiber 
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3.4  Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029 

3.4.1  Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029 in Kürze 

Laut den errechneten Prognosen kann in den Planjahren 2025 bis 2029 mit jährlichen Ertragsüberschuss gerechnet wer-
den. Die generell steigenden Kosten im Bereich Bildung und im Bereich Gesundheit und Soziales können dank Mehrer-
trägen bei den Steuern kompensiert werden. Trotz der guten Aussichten ist die Nettoschuld pro Einwohner (mit und ohne 
Spezialfinanzierung) sowie der Selbstfinanzierungsanteil auch in den Planjahren über dem Grenzwert. 

Der hohen Verschuldung (Fremdkapital) der Gemeinde Schötz muss trotz mittelfristiger positiver Entwicklung Beachtung 
geschenkt werden. Die Zinsbelastung wird langfristig stark zunehmen.  

In den Jahren 2024 bis 2029 sind Investition von total CHF 19,18 Mio. geplant. Der genauen Planung und dem sorgfältigen 
Einsatz der finanziellen Mittel muss eine hohe Priorität eingeräumt werden. 

3.4.2  Finanzkennzahlen 

Der Regierungsrat legt gemäss § 7 FHGG die für die Gemeinden massgeblichen Finanzkennzahlen fest und definiert die 
Bandbreiten, innerhalb deren eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts sichergestellt wird. Mit der Umstellung auf 
HRM 2 wurde das Finanzvermögen neu bewertet und das Verwaltungsvermögen aufgewertet. 

 Grenzwert 
Rechnung 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 
Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Plan 
2029 

Selbstfinanzierungsgrad > 80 % 33.60 20.00 47.00 99.00 93.00 103.00 94.00 67.00 

Selbstfinanzierungsanteil > 10 % 10.01 3.10 7.10 8.10 9.60 8.80 8.90 8.90 

Zinsbelastungsanteil < 4 % 0.49 1.10 0.70 0.90 1.20 1.30 1.50 1.60 

Kapitaldienstanteil < 15 % 6.23 7.21 7.20 7.90 8.30 8.80 9.20 9.40 

Nettoverschuldungsquotient < 150 % 114.62 157.00 138.00 131.00 127.00 125.00 123.00 127.00 

Nettoschuld je Einwohner < 2’500 3’824.00 5’313.00 4’851.00 4’807.00 4’804.00 4’742.00 4’732.00 4'950.00 

Nettoschuld ohne SF je Ein-
wohner 

< 3'000 4’500.00 5’722.00 5’197.00 5’102.00 4’997.00 4’773.00 4'619.00 4'868.00 

Bruttoverschuldungsanteil < 200 % 140.10 178.00 148.90 145.20 142.70 141.00 139.60 141.20 
  
* kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Ein-
wohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.  

 
Nicht eingehaltene Kennzahlen 

Bei der Nettoschuld pro Einwohner (mit und ohne Spezialfinanzierung) und beim Selbstfinanzierungsanteil können die 
vorgegebenen Grenzwerte während der gesamten Planperiode nicht eingehalten werden. Weiter kann der geforderte 
Grenzwert beim Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 80% in den Planjahren 2025 bis 2028 eingehalten werden. Beim 
Zinsbelastungs- und Kapitaldienstanteil, beim Nettoverschuldungsquotient sowie beim Bruttoverschuldungsanteil können 
die Grenzwerte in allen Planjahren eingehalten werden. Die Nettoschuld pro Einwohner soll gemäss Finanzleitbild der 
Gemeinde Schötz CHF 7'000.00 nicht übersteigen. 
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3.4.3  Planungsparameter 

Dem Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029 wurden die Jahresrechnung 2022 sowie die Budgetjahre 2023 und 2024 zu 
Grunde gelegt. Die Plangrössen basieren einerseits auf den Vorgaben des Kantons und andererseits auf gemeindespezi-
fischen Detailangaben und neusten Erkenntnissen. 
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3.4.4 Investitionsplan 2024 – 2029  
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3.4.5  Finanzielle Entwicklung 

 

3.4.6  Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2024 - 2029 zur Kennt-
nis zu nehmen. Es erfolgt lediglich eine Kenntnisnahme und keine Abstimmung darüber. 
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3.5  Budget 2024 Aufgabenbereiche / Leistungsaufträge 

3.5.1  gestufte Erfolgsrechnung 

Erfolgsrechnung nach Kostenarten 

  
Rechnung 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 

Diff. 
Budget 

2023 

30 Personalaufwand 11’049’871 10’951’339 12’316’964 1’365’625 

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2’618’873 3’187’802 3’330’671 142’869 

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1’472’152 1’542’728 1’809’424 266’695 

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 229’843 145’400 210’300 64’900 

36 Transferaufwand 9’186’521 10’159’583 10’170’828 11’245 

39 Interne Verrechnungen 7’104’554 7’752’792 8’361’679 608’886 

 Betrieblicher Aufwand 31’661’814 33’739’644 36’199’866 2’460’221 

40 Fiskalertrag -13’007’752 -12’689’000 -13’635’600 -946’600 

41 Regalien und Konzessionen -182’597 -199’462 -240’262 -40’800 

42 Entgelte -1’805’703 -1’676’080 -1’810’635 -134’554 

43 Verschiedene Erträge -641 -100 -100 0 

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. -21’582 -100’329 -58’265 42’063 

46 Transferertrag -10’456’464 -10’671’747 -12’170’979 -1’499’232 

49 Interne Verrechnungen -7’104’554 -7’749’792 -8’361’679 -611’886 

 Betrieblicher Ertrag -32’579’294 -33’086’510 -36’277’520 -3’191’009 

 Ergebnis betriebliche Tätigkeit -917’480 653’134 -77’654 -730’788 

34 Finanzaufwand 240’820 329’348 247’247 -82’101 

44 Finanzertrag -213’339 -192’905 -194’169 -1’264 

 Ergebnis aus Finanzierung 27’481 136’443 53’078 -83’365 

 Operatives Ergebnis -889’999 789’577 -24’576 -814’153 

 Ausserordentliches Ergebnis -- -- -- -- 

 Gesamtergebnis -889’999 789’577 -24’576 -814’153 
  

 
 
Ergebnisse Spezialfinanzierungen (Verbuchung vor Abschluss) - einzelne SF 

  
Rechnung 

2022 
Budget 2023 Budget 2024 

 1500 Feuerwehr -28’608 53’358 1’789 

 7101 Wasserversorgung -14’187 11’546 11’886 

 7201 Abwasserbeseitigung -181’048 -140’400 -208’300 

 7301 Abfallwirtschaft 17’229 33’625 44’190 

 - Gewinn (-) / Verlust (+) -206’614 -41’871 -150’435 
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3.5.2  Investitionsrechnung Budget 2024 

Gestufter Investitionsausweis 

 
Rechnung 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 
Diff. Budget 

2023 

Investitionsausgaben 8’277’284 4’680’000 5’455’000 775’000 

50 - Sachanlagen 8’084’895 4’092’000 4’892’000 800’000 

52 - Immaterielle Anlagen 29’641 145’000 205’000 60’000 

56 - Eigene Investitionsbeiträge 162’748 443’000 358’000 -85’000 

Investitionseinnahmen -621’502 -644’000 -1’231’000 -587’000 

61 - Rückerstattungen -- -- -850’000 -850’000 

63 - Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -621’502 -644’000 -381’000 263’000 

Saldo Investitionsrechnung 7’655’782 4’036’000 4’224’000 188’000 

 

davon Spezialfinanzierungen     

15000 - Feuerwehr (Spezialfinanzierung) -- 270’000 46’000 -224’000 

71040 - Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) -- 100’000 100’000 0 

72040 - Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 202’148 703’000 1’323’000 620’000 

73040 - Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) -- -- -- -- 

Investitionsausgaben (Brutto) 202’148 1’073’000 1’469’000 396’000 

15000 - Feuerwehr (Spezialfinanzierung) -- -94’000 -16’000 78’000 

71040 - Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) -18’275 -5’000 -5’000 0 

72040 - Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) -278’985 -100’000 -360’000 -260’000 

73040 - Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) -- -- -- -- 

Investitionseinnahmen -297’260 -199’000 -381’000 -182’000 

 

Ergebnisse Spezialfinanzierungen     

Nettoinvestitionen -95’112 874’000 1’088’000 214’000 
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3.5.3  Einzelne Aufgabenbereiche 

3.5.3.1  10 Präsidiales und Kultur 

 

* = Beschlussfassung / ** zur Kenntnisnahme 

Leistungsauftrag* 

Der Aufgabenbereich Präsidiales und Kultur gewährleis-
tet die demokratische Führung der Gemeinde sowie die 
Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung. Ebenfalls in 
diesem Aufgabenbereich ist die Leistungsgruppe Frei-
zeit und Kultur enthalten. Diese Leistungsgruppe um-
fasst die Unterstützung der Schötzer Sport- und Kultur-
Vereine, was eine freiwillige Leistung der Gemeinde dar-
stellt. 

Die Leistungsgruppe Legislative und Exekutive beinhal-
tet die politischen Tätigkeiten der Gemeinde wie die Ge-
meindeversammlung, die Kommissionen und den Ge-
meinderat. 

Die Leistungsgruppe allg. Rechtswesen enthält die Auf-
gaben wie Einwohnerkontrolle, Teilungsamt, regionales 
Zivilstandsamt und das Bürgerrechtswesen. 

Die Aufgaben dieser Leistungsgruppe sind in den natio-
nalen und kantonalen zivil- und verwaltungsrechtlichen 
Gesetzen und Erlassen geregelt. Die kommunalen 
Grundlagen bilden die Gemeindeordnung sowie die Or-
ganisationsverordnung der Gemeinde Schötz.  

Bezug zum Legislaturprogramm ** 

 Die Digitalisierung der Verwaltung wird weiter-
hin intensiviert. Dies erfolgt mit neuen 

unterstützenden Programmen für die Verwal-
tung wie aber auch für die Bürgerinnen und Bür-
ger. 

 Zur Optimierung der Kommunikation wird ein 
Kommunikationskonzept erarbeitet. Zudem er-
folgt ein Redesign der Website. 

 Die Vereine sollen im Rahmen der Möglichkei-
ten weiterhin unterstützt werden. 

 Das Legislaturprogramm 2024 - 2028 wird mit 
Blick auf die aktuelle Gemeindestrategie in der 
neuen Legislaturperiode ab 01.09.2024 erstellt. 

 Der Gemeinderat überprüft mit einer Verwal-
tungsanalyse die aktuelle Organisation bei Ge-
meinderat und Verwaltung. 
 
 

Lagebeurteilung  

Die Digitalisierung wird auf der Verwaltung weiter voran-
schreiten. Das gemeindeübergreifende Projekt eGovern-
ment ist allerdings noch nicht so weit fortgeschritten wie 
erwartet. 

Die Verwaltungsanalyse wird Optimierungsmöglichkei-
ten der heutigen Organisation aufzeigen. Diese werden 
geprüft und wo möglich und gewünscht, umgesetzt.  

Die Kommunikationsmittel der Gemeinde werden über-
prüft. Die Kommunikation der Gemeinde soll möglichst 
alle Bürgerinnen und Bürger ansprechen. 

 

Chancen / Risikenbetrachtung 

Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

eGovernment (digitale Services) 
Vereinfachung von Abläufen, Ab-
nahme von Schalterbesuchen 

Mittel Sukzessive Einführung 

Kommunikationsmittel 
Digitale und physische optimale Kom-
munikationsmittel anbieten 

Mittel 
Kommunikationskon-
zept erstellen 

  

Massnahmen und Projekte 

Präsidiales und Kultur 
Kosten 
Total 

Zeitraum ER/IR B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Neuer Webauftritt Gemeinde Schötz 40’000 2024 IR 40’000 -- -- -- 

  
Kommentar zu den Massnahmen und Projekten 

Redesign Webauftritt Gemeinde Schötz 
Der Webauftritt wird wiederkehrend geprüft und aktualisiert, eventuell neu erstellt. 

Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2022 B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Einwohner/innen per 
31.12. 

Anz leer 4’761 4’709 4’817 4’865 4’914 4’963 

Einbürgerungsgesuche 
pendent per 31.12. 

Anz leer 11 10 10 10 10 10 
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Messgrösse Art Zielgrösse R 2022 B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

 Personalbestand  
Verwaltung 

Vollzeit-
stellen 

<11  9.9 10 10.3 10.6 10.9 

Zufriedenheit Bevölke-
rung mit Abstimmungs-
vorlagen 

Positive 
Zustim-
mung 

>90 100 100 100 100 100 100 

 
Kommentar zu den Messgrössen 

Anzahl Einwohner 
Es wird von einem Bevölkerungswachstum in den nächsten Jahren von ca. 1 % ausgegangen. Das Wachstum war in den 
letzten Jahren aufgrund der hohen Bautätigkeit leicht höher. 

Einbürgerungsgesuche pendent per 31.12. 
Es wird von einer stabilen Anzahl Einbürgerungsgesuchen ausgegangen. 

Personalbestand 
Der heutige Personalbestand beträgt 9.9 Vollzeitstellen. Aufgrund der zu erwartenden steigenden Bevölkerungszahl und 
auch aufgrund von Optimierungen der Gemeindeorganisation erwarten wir in den nächsten Jahren einen minim höheren 
Personalbestand. 

Zufriedenheit der Bürger 
Es ist das Ziel, der Bevölkerung Vorlagen zur Abstimmung zu geben, welche zu 100 % im Sinne der Bevölkerung sind. 

Erfolgsrechnung 

Präsidiales und Kultur 
Rechnung 

2022 
Budget 

2023 
Budget 
2024 * 

Planung 
2025 ** 

Planung 
2026 ** 

Planung 
2027 ** 

Saldo Globalbudget 1’144’519 1’293’511 1'468’326 1'473’000 1'518’000 1'564’000 

Aufwand 2’569’823 2’839’139 3’026’512 3'002’000 3'047’000 3'093’000 

Ertrag -1’425’304 -1’545’628 -1’558’186 -1529’000 -1'529’000 -1'529’000 

Leistungsgruppen       

1010 - Legislative und Exekutive 48’550 66’528 70’839 -- -- -- 

Aufwand 632’588 718’041 727’600 -- -- -- 

Ertrag -584’038 -651’513 -656’761 -- -- -- 

1020 - Zentrale Dienste 81’540 81’207 85’330 -- -- -- 

Aufwand 859’534 915’817 930’050 -- -- -- 

Ertrag -777’993 -834’610 -844’050 -- -- -- 

1030 - Allgemeines Rechtswesen 315’107 321’095 480’379 -- -- -- 

Aufwand 368’631 379’600 537’084 -- -- -- 

Ertrag -53’524 -58’505 -56’705 -- -- -- 

1040 - Freizeit und Kultur 699’322 824’681 831’778 -- -- -- 

Aufwand 709’070 825’681 831’778 -- -- -- 

Ertrag -9’748 -1’000 -- -- -- -- 

  
Investitionsrechnung 

Präsidiales und Kultur 
Rechnung 

2022 
Budget 

2023 
Budget 
2024 * 

Planung 
2025 ** 

Planung 
2026 ** 

Planung 
2027 ** 

Investitionsausgaben (Brutto) -- 38’000 40’000 345’000 50’000 30’000 

Investitionseinnahmen -- -- -- -- -- -- 

Nettoinvestitionen -- 38’000 40’000 345’000 50’000 30’000 

  
Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) 
 

Die Finanzen werden im Ressort Präsidiales und Kultur in den nächsten Jahren leicht erhöht erwartet. Veränderungen 
können sich im Zusammenhang mit der weiteren Digitalisierung der Verwaltung sowie bei den Personalkosten ergeben. 
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3.5.3.2  20 Bildung 

 

* = Beschlussfassung / ** zur Kenntnisnahme 
 
Leistungsauftrag* 

Der Bereich «Bildung» gewährleistet ein Schulangebot 
gemäss dem Gesetz über Volksschulbildung (SRL400a) 
und der Verordnung zum Gesetz über Volksschulbildung 
(SRL405). Neben den fachlichen Kompetenzen werden 
auch überfachliche Kompetenzen gefördert. Die Vision 
der Schule Schötz ist es, die Lernenden während ihrer 
Lernzeit individuell zu fördern und zu begleiten, so dass 
sie durch die erlangten Kompetenzen ihren Weg selbst-
bestimmt gehen können. Indem Potenzial gezielt sicht-
bar gemacht und gefördert wird, gelingt es den Lernen-
den in ihrer persönlichen Entwicklung voranzuschreiten. 
Als sichtbare Ziele gilt es, Freude an der Schule und eine 
passende Anschlusslösung für die Lernenden zu finden. 

Folgendes Angebot wird an der Schule Schötz angebo-
ten: 
Basisstufe, Kindergarten, Primarschule, Sekundar-
schule, Schulische Dienste, Schul- und familienergän-
zende Tagesstrukturen, Schülertransport, integrierte 
Musikschule, Bibliothek, Freifächer, Sprachdiplome. 

Daneben stehen folgende Förderangebote zur Verfü-
gung: 
Schulsozialarbeit, Tankstelle, Erfinderwerkstatt (Gandhi-
Haus), Module zum Erleben der Natur oder Stärken der 
eigenen Persönlichkeit. 

Weiter gehören zu den Förderangeboten die integrative 
Förderung, DaZ (Deutsch als Zweitsprache) und die Be-
gabtenförderung. Die Förderangebote werden laufend 
weiterentwickelt, um der Verschiedenartigkeit der Kinder 
möglichst gerecht zu werden. Dafür wurde eine Arbeits-
gruppe für Förderangebote installiert. Bedürfnisse von 
Kindern und Lehrpersonen werden in die Weiterentwick-
lung einfliessen. Bei den Förderangeboten werden ver-
mehrt Lernorte ausserhalb des Schulzimmers genutzt. 
Mit dem Schülerrat wird der Einbezug der Schülerinnen 
und Schüler an der Schule Schötz gelebt. 

Neben dem Angebot der Schule Schötz sind die Aufwen-
dungen für Schülerinnen und Schüler, welche die 

Kantonsschule besuchen, in diesem Aufgabenbereich 
eingeschlossen. Auch sind die Beiträge an den Kanton 
für die Sonderschulen enthalten. Die Leistungsgruppe 
Musikschule umfasst die Leistungen und das Angebot 
der Musikschule Region Willisau. 

  

Bezug zum Legislaturprogramm ** 

 Umsetzung «altersgemischtes Lernen» in der 
Primarschule bis zum Schuljahr 2024/2025 

 Weiterentwicklung Lernzeit, Umsetzung der La-
bels "innovative Lernformen" 

 Installierung eines Qualitätsmanagements 
 Externe Schulevaluation 

  

Lagebeurteilung  

Das Label «innovative Lernform» auf der Sekundarstufe 
wird vom Kanton unterstützt und noch während drei Jah-
ren als «Schule mit besonderem Profil» weiterhin beglei-
tet. 

Die Integration aller Schülerinnen und Schüler wird mit 
innovativen Förderangeboten und alternativen Lernorten 
begegnet.  

Das «Qualitätsmanagement» wird weiterhin auf allen 
Stufen besprochen und konsequent umgesetzt. Ziel ist, 
neben der Unterrichtsqualität ein umfassendes Quali-
tätsmanagement anzubieten.  

Gesellschaftliche Veränderungen: Themen wie Mob-
bing, Cybermobbing, soziale Medien und andere mo-
derne gesellschaftliche Phänomene können den Schul-
betrieb beeinflussen. Daher ist die Einbindung und die 
Verstärkte Einbindung der Eltern und Erziehungsberech-
tigt ein zentraler Punkt. 

Die Ergebnisse der externen Schulevaluation liegen vor 
und fliessen in die weitere Entwicklung mit ein.  

 

Chancen / Risikenbetrachtung 

Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
steigende Schülerzahlen aufgrund 
Bevölkerungswachstum 

Kostensteigerung, Anpassung der 
Infrastruktur 

Hoch 
Investition in die Schulraum-
bauten 

Lehrpersonenmangel 
Unbesetzte Stellen oder ohne ent-
sprechende Qualifikation 

Hoch 

Bekenntnis zur Ausbildung, An-
reize schaffen, attraktive 
Schule mit innovativem Ange-
bot 

Integrationsförderung IF und 
Deutsch als Zweitsprache DAZ 

Kostensteigerungen sowie Struk-
tur- und Personalanpassungen 

Hoch 

Frühe Sprachförderung und die 
vorschulischen Angebote ge-
mäss den kantonalen Vorga-
ben forcieren 

Einbindung von Eltern, Partner 
Verständnis für den Wandel an der 
Schule Schötz 

Mittel 
Elterninfo, Einbindung Eltern-
rat, Öffentlichkeitsveranstaltun-
gen 
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Massnahmen und Projekte 

Bildung 
Kosten 
Total 

Zeitraum ER/IR B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Anschaffungen Informatik Primarstufe 103’000 2024-2027 IR 66’000 37’000 -- -- 

Anschaffungen Informatik Sekundarstufe 285’000 2024-2027 IR 75’000 70’000 70’000 70’000 

Anschaffung Schulbus 75’000 2024 IR 75’000 -- -- -- 

  
Kommentar zu den Massnahmen und Projekten 

Anschaffung Informatik Primarschule 
Die ICT Infrastruktur muss laufend erneuert werden. Es steht eine umfassende Erneuerung von Bildschirmen auf der 5./6. 
Stufe an.  

Anschaffung Informatik Sekundarschule 
Auf der Sek haben wir eine 1:1 ICT-Strategie. Dies bedeutet jede Schülerin und jeder Schüler besitzt sein eigenes Gerät.  

Schulbus 
Der Schulbus 2024 wird dem Schulversuch Sonderschule für CHF 29'000.00 pro Jahr vermietet und dem Kanton verrech-
net. 

Messgrössen 

Messgrösse Art R 2022 B 2023 B 2024    

Anzahl Lernende / Klassen Total 
Schötz und Ohmstal 

Anz. 627 / 34 627 / 34 649 / 36    

Kosten pro Lernende/r Kindergarten CHF 7’440 7'000 8’800    

Anzahl Lernende / Klassen  
Kindergarten 

Anz. 81 / 4 81 / 4 79 / 5    

Kosten pro Lernende/r Basisstufe CHF 4'340 4'100 6’100    

Anzahl Lernende / Klassen Basis Anz. 23 / 1 23 / 1 22 / 1    

Kosten pro Lernende/r Primarschule CHF 6'620 8'100 9’000    

Anzahl Lernende / Klassen Primar Anz. 373 / 21 373 / 21 373 / 21    

Kosten pro Lernende/r Sekundar-
schule 

CHF 12'500 12'200 9’200    

Anzahl Lernende / Klassen Sek Anz. 150 / 8 150 / 8 175 / 9    

 
Kommentar zu den Messgrössen 

Mit dem Wechsel auf HRM2 und nun zusätzlich mit der Umstellung auf «Standartkosten» auf 2024 ist es schwierig bis 
unmöglich einen brauchbaren Vergleich mit den Vorjahreszahlen in unserer Gemeinde oder unseren Vergleichsgemein-
den zu erhalten. 

Entwicklung der Finanzen 

Mit der Umstellung der Dienststelle für Volksschulbildung auf «Standartkosten» sind die Beiträge des Kantons im Ressort 
Bildung gesamthaft gesunken. Die Pro-Kopf-Beiträge sind auf allen Stufen kleiner ausgefallen, die Beiträge für DAZ 
(Deutsch als Zweitsprache) sind gestiegen. Ganz gestrichen wurden unter anderem die Vergütungen für die Schulsozial-
arbeit, welche neu mit den Pro-Kopf-Beiträgen über die Standartkosten abgegolten werden. Im Gegenzug werden im 
Ressort Finanzen unter «Kt. 5020 Lastenausgleich» der Bildungslastenausgleich um ca. CHF 250'000.00 angehoben. 
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Erfolgsrechnung 

Bildung 
Rechnung 

2022 
Budget 

2023 
Budget 
2024 * 

Planung 
2025 ** 

Planung 
2026 ** 

Planung 
2027 ** 

Saldo Globalbudget 6’415’028 7’020’963 7’498’861 7'678’000 7'871’000 8'056’000 

Aufwand 13’862’568 14’405’873 16’286’692 16'502’000 16'731’000 16'988’000 

Ertrag -7’447’540 -7’384’910 -8’787’831 -8'824’000 -8'860’000 -8'932’000 

Leistungsgruppen       

2010 - Kindergarten 602’283 563’396 695’494 -- -- -- 

Aufwand 1’189’829 1’161’635 1’281’966 -- -- -- 

Ertrag -587’545 -598’239 -586’472 -- -- -- 

2015 - Basisstufe 99’840 94’021 134’545 -- -- -- 

Aufwand 275’812 274’961 302’009 -- -- -- 

Ertrag -175’972 -180’940 -167’464 -- -- -- 

2020 - Primarschule 2’468’998 3’013’897 3’361’069 -- -- -- 

Aufwand 5’425’412 6’140’966 6’465’212 -- -- -- 

Ertrag -2’956’415 -3’127’069 -3’104’143 -- -- -- 

2030 - Sekundarschule 1’875’335 1’822’742 1’615’717 -- -- -- 

Aufwand 3’343’870 3’398’824 3’499’733 -- -- -- 

Ertrag -1’468’535 -1’576’082 -1’884’016 -- -- -- 

2032 - Kantonsschule 186’280 225’400 170’550 -- -- -- 

Aufwand 186’280 225’400 170’550 -- -- -- 

2040 - Musikschule 212’285 187’500 230’596 -- -- -- 

Aufwand 617’335 187’500 230’596 -- -- -- 

Ertrag -405’050 -- -- -- -- -- 

2050 - Schulische Dienste 306’370 379’840 524’180 -- -- -- 

Aufwand 378’628 448’840 524’430 -- -- -- 

Ertrag -72’258 -69’000 -250 -- -- -- 

2060 - ergänzende Schulangebote 99’492 102’168 94’451 -- -- -- 

Aufwand 363’447 363’179 398’495 -- -- -- 

Ertrag -263’955 -261’011 -304’044 -- -- -- 

2070 - Schule allgemein 0 0 0 -- -- -- 

Aufwand 1’170’988 1’252’568 1’444’602 -- -- -- 

Ertrag -1’170’988 -1’252’568 -1’444’602 -- -- -- 

2080 - Sonderschulen 564’145 632’000 672’260 -- -- -- 

Aufwand 910’968 952’000 1’969’100 -- -- -- 

Ertrag -346’822 -320’000 -1’296’840 -- -- -- 

  
Investitionsrechnung 

Bildung 
Rechnung 

2022 
Budget 

2023 
Budget 
2024 * 

Planung 
2025 ** 

Planung 
2026 ** 

Planung 
2027 ** 

Investitionsausgaben (Brutto) 150’094 174’000 216’000 107’000 150’000 70’000 

Investitionseinnahmen -- -- -- -- -- -- 

Nettoinvestitionen 150’094 174’000 216’000 107’000 150’000 70’000 
  
Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) 
 

Die Bildung wird weiterhin eine hohe finanzielle Kostenstelle für die Gemeinde bleiben. Die Zahlen zum Vorjahresbudget 
können nur bedingt verglichen werden, da der Bildungslastenausgleich in das Ressort Finanzen fliesst. 
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3.5.3.3  30 Gesundheit und Soziales 

 

* = Beschlussfassung / ** zur Kenntnisnahme 

Leistungsauftrag * 
Der Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales umfasst 
folgende Aufgaben: 

 Wirtschaftliche Sozialhilfe und Alimentenhilfe. 
 Gewährleistung der persönlichen Sozialhilfe im 

Rahmen von Beratung, Weiterleitung an Fach-
stellen und Vermittlung von Finanzhilfen in Not-
fällen. 

 Zusammenarbeit mit Fachstellen und Organi-
sationen im Rahmen von Leistungsvereinba-
rungen (Fabia, SoBZ, KESB, Caritas, Pro 
Senectute etc.). 

 Sicherstellung der Unterstützung von Familien, 
Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit 
mit Fachstellen sowie Koordination von Ange-
boten für familienexterne Kinderbetreuung 
(Schulsozialarbeit, Soz. Therapeutische Famili-
enbegleitung, Tageseltern, Pflegeeltern, Kita, 
Jungendheime, etc.). 

 Sicherstellung der Leistungen im Bereich Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). 

 Überprüfung der Auszahlung von Restfinanzie-
rungsbeiträgen für ambulante und stationäre 
Pflege (Spitex, Pflegeheime, etc.) 

 Beiträge an Organisationen, welche Dienstleis-
tungen im Bereich Gesundheit, Soziales und 
Alter für die Bevölkerung freiwillig erbringen 
(z.B. Seniorenrat). 

 Planung/Koordination/Information für lokale 
Dienstleistung Wohnen im Alter, Pflegeheim, 
Spital, Mahlzeitendienst, Altersheim etc. 

 Begleitung und Integration der Asylsuchenden 
in Alltagsthemen, freiwilligen Beschäftigung, 
Arbeit, Sprache, Freizeit sowie die Integration. 

 Begleitung des Seniorenrates. 
 Unterstützung und Hilfe bei Jugendorganisatio-

nen (Netzwerk Jugend). 
  

Die Aufgaben sind im Sozialhilfegesetz (SHG) und der 
Sozialhilfeverordnung (SHV) des Kantons Luzerns, den 
SKOS-Richtlinien (Schweizerische Konferenz für Sozial-
hilfe) und dem Luzerner Handbuch zu den SKOS-Richt-
linien geregelt. 
 
Die Leistungsgruppe Kranken- und Pflegeheim und die 

ambulante Krankenpflege beinhalten die Restfinanzie-
rungsbeiträge der Gemeinde. Mit der Biffig AG bestehen 
Leistungsvereinbarungen. Neben diesen auf der Ge-
meindestufe zu erbringenden Tätigkeiten hat die Ge-
meinde fixe Beiträge in der Regel in Abhängigkeit der 
Einwohnerzahl an den Kanton zu leisten (Ergänzungs-
leistungen, Krankenversicherung). 
 
Freibestimmbare Ausgaben umfassen hauptsächlich di-
verse Beratungsleistungen und Koordinationsaufgaben 
der Gemeinde. 
 
Bezug zum Legislaturprogramm ** 

 Angebote Kitas  
 Evaluation Betreuungsgutscheine 
 Konzepterarbeitung Jugendarbeit 
 Regionale Zusammenarbeit Betreuung Asylan-

ten und Immigranten 
 Weiterentwicklung der Angebote Wohnen und 

Betreuen im Alter 
 Integrative Gesundheitsversorgung (Biffig 

Care) 
 Bedürfnisabklärungen innerhalb der Kommissi-

onen 

 
Lagebeurteilung 
Aufgrund der demografischen Entwicklung sind immer 
mehr ältere Personen auf eine Beistandschaft angewie-
sen (alleinstehend, Demenz etc.). Somit werden die Kos-
ten für die Mandatsführungen bei der KESB stetig anstei-
gen. 

Der Trend möglichst lange zuhause wohnen zu können, 
nimmt immer mehr an Bedeutung zu und wird bei der 
ambulanten Pflege spürbar sein. 

Die erhöhten Kosten im Gesundheitswesen (Pflegeiniti-
ative, Fachkräftemangel oder Energiekosten) wird die 
Gemeinde als Restfinanzierer in der stationären wie 
auch in der ambulanten Pflege zu spüren bekommen. 

Der wirtschaftliche Druck auf die Arbeitnehmenden führt 
zu Krankheitsausfällen u.a. mit psychischen Folgen. Da-
mit verbunden droht die Zahl der Langzeitarbeitslosen 
und somit die Kosten für die wirtschaftliche Sozialhilfe 
weiter anzusteigen. 

 

Chancen / Risikenbetrachtung 

Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Zuzug von Personen und Familien 
mit hohen Sozialhilfekosten 

Höhere Sozialausgaben Gross 

Keine geeigneten Mas-
snahmen möglich, ab-
hängig von Beschäfti-
gung und Wohnungsan-
gebot. Schnelle Einglie-
derung in den Arbeits-
markt. 

Alimentenhilfe 
Kostensteigerung aufgrund  
Bevorschussungen 

Mittel 
Rückerstattungen sofort 
und zeitnah einfordern. 
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Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Krankenpflege Höhere Ausgaben Mittel 
Gut organisierte Kran-
kenpflege. 

Altersleistungen Mitfinanzierung Mittel 
Keine Möglichkeit, da 
es immer mehr ältere 
Menschen gibt. 

  

Massnahmen und Projekte 

Es sind keine Massnahmen und Projekte im Jahr 2024 geplant. 

Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2022 B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Sozialhilfefälle (> 24 
Monate) 

Anz.   16 18 -- -- -- 

Sozialhilfefälle (< 24 
Monate) 

Anz.   14 16 -- -- -- 

Sozialhilfefälle Einglie-
derung, Wegzüge, IV 

Anz.   13 11 -- -- -- 

Sozialhilfequote %               < 2.0  2,2 2,4 -- -- -- 

Rückerstattungsquote -
Alimente 

%               > 40  40 40 40 40 40 

Verfahren KESB Anz.   60 60    

Restfinanzierungskos-
ten für Personen mit 
Spitex - Leistungen 
Pflege 

CHF  264’489 251’000 399’000 -- -- -- 

Restfinanzierungskos-
ten für Personen in 
Pflegeheimen 

CHF  672’371 647’000 835’000 -- -- -- 

Restfinanzierungskos-
ten für Personen mit 
Spitex - Leistungen 
Haushalt 

CHF  39’489 30’000 40’000 -- -- -- 

  
Kommentar zu den Messgrössen 

Langzeitbedürftige wirtschaftliche Sozialhilfe 
Es ist schwierig vorauszusehen, wie viele Personen im Verlaufe eines Jahres auf wirtschaftliche Sozialhilfe angewiesen 
sein werden. Das Sozialamt ist bestrebt, alle Angebote zur Wiedereingliederung in den 1. Arbeitsmarkt zu nutzen und 
zusammen mit den Personen Kontakte zu Stellenvermittlungsbüros, Integrationsprogrammen, etc. herzustellen. Mit diesen 
Massnahmen soll verhindert werden, dass eine Abhängigkeit von der Sozialhilfe länger als 24 Monate dauert. 

Restfinanzierungskosten 
Die Restfinanzierungskosten für Personen in Pflegeheimen und für Personen mit Spitex-Leistungen messen sich am 
Schweregrad der zu betreuenden und pflegenden Personen. Je nach Pflegestufen der Bewohnenden können sich die 
Restkosten erhöhen oder minimieren. Auch diese Kosten sind sehr schwierig zu budgetieren. Das erhöhte Kostenumfeld 
zwingt auch die Anbieter der Gesundheitsversorgung ihre Kosten weiter zu verrechnen. Dies belastet fast ausschliesslich 
die Gemeinde als Restfinanzierer. 

Entwicklung der Finanzen 

Die wirtschaftliche Sozialhilfe kann ansteigen, da Personen in Pflegeheimen aufgrund von früheren Schenkungen oder 
Erbvorbezügen keinen Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben. 

  



Einwohnergemeinde Schötz   

   

Botschaft Budget 2024  Seite 19 

Erfolgsrechnung 

Gesundheit und Soziales 
Rechnung 

2022 
Budget 

2023 
Budget 
2024 * 

Planung 
2025 ** 

Planung 
2026 ** 

Planung 
2027 ** 

Saldo Globalbudget 6’630’582 7’551’385 7’639’706 7'694’000 7'728’000 7'804’000 

Aufwand 6’943’944 7’815’295 8’014’746 8'069’000 8'103’000 8'180’000 

Ertrag -313’362 -263’910 -375’040 375’000 375’000 376’000 

Leistungsgruppen       

3010 - Kindes- und Erwachsenenschutz 330’551 320’518 347’518 -- -- -- 

Aufwand 330’551 320’518 347’518 -- -- -- 

3020 - Kranken- und Pflegheime 672’828 750’000 1’038’020 -- -- -- 

Aufwand 672’828 750’000 1’038’020 -- -- -- 

3030 - Ambulante Krankenpflege 303’978 280’650 439’000 -- -- -- 

Aufwand 303’978 280’650 439’000 -- -- -- 

3040 - Gesundheitswesen, übriges 16’097 16’520 17’920 -- -- -- 

Aufwand 16’097 16’520 17’920 -- -- -- 

3050 - Krankheit und Unfall 548’057 594’100 618’100 -- -- -- 

Aufwand 548’057 594’100 618’100 -- -- -- 

3060 - Alter + Hinterlassene 2’171’751 2’276’400 2’308’770 -- -- -- 

Aufwand 2’180’731 2’285’720 2’317’970 -- -- -- 

Ertrag -8’980 -9’320 -9’200 -- -- -- 

3070 - Familie und Jugend 156’074 208’170 274’695 -- -- -- 

Aufwand 199’810 242’470 360’245 -- -- -- 

Ertrag -43’735 -34’300 -85’550 -- -- -- 

3090 - Sozialhilfe und Asylwesen 2’431’246 3’105’027 2’595’682 -- -- -- 

Aufwand 2’691’893 3’325’317 2’875’972 -- -- -- 

Ertrag -260’647 -220’290 -280’290 -- -- -- 
  
Investitionsrechnung 

Gesundheit und Soziales 
Rechnung 

2022 
Budget 

2023 
Budget 
2024 * 

Planung 
2025 ** 

Planung 
2026 ** 

Planung 
2027 ** 

Investitionsausgaben (Brutto) -- -- -- -- -- -- 

Investitionseinnahmen -- -- -- -- -- -- 

Nettoinvestitionen -- -- -- -- -- -- 

  
Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) 
 

Die Finanzen sind sehr stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Die Anzahl Anspruchsberechtigter von wirt-
schaftlicher Sozialhilfe kann aus den genannten Gründen stark schwanken. Weiter zwingt das erhöhte Kostenumfeld auch 
zu Mehrkosten bei den Restfinanzierer. 
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3.5.3.4  40 Bau und Infrastruktur 

 

* = Beschlussfassung / ** zur Kenntnisnahme 

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Bau und Infrastruktur umfasst die 
folgenden Leistungsgruppen: 

 Öffentliche Sicherheit / Feuerwehr 
 Verteidigung 
 Strassen 
 Werkdienst 
 Raumordnung 
 Arbeitssicherheit 
 Öffentlicher Verkehr 
 Wasserversorgung 
 Abwasserbeseitigung 
 Abfallwirtschaft 
 Umweltschutz 
 Wirtschaft 
 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 
 Liegenschaften Finanzvermögen 

Die vielfältigen Aufgaben sind in den eidgenössischen 
und kantonalen Gesetzen und den dazugehörenden 
Verordnungen sowie in diversen kommunalen Regle-
menten geregelt. 

Das Bevölkerungs-, Wirtschafts-, Siedlungs- und Ver-
kehrswachstum stellt die Gemeinde Schötz im Bereich 
der Infrastruktur vor grosse Herausforderungen. Ent-
sprechende Investitionen werden notwendig. 

Dem Unterhalt sämtlicher Infrastrukturanlagen (Immobi-
lien, Strassen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Gewäs-
ser) ist grosse Bedeutung beizumessen. 

Bezug zum Legislaturprogramm ** 

 Mit dem Planungskredit für die Sanierung des 
Verwaltungsgebäudes soll das Projekt so weit 
ausgearbeitet werden, dass den Stimmberech-
tigten zu gegebener Zeit ein entsprechender 
Baukredit zur Genehmigung unterbreitet wer-
den kann. 

 Nachdem durch den krankheitsbedingten Aus-
fall des Projektleiters die Arbeiten beim Projekt 
Dorfkernerneuerung im Jahr 2023 ins Stocken 
geraten sind, sollen diese im Jahr 2024 wieder 
aufgenommen und weitergeführt werden. 

 Ursprünglich war geplant, das Schulhaus 1 voll-
ständig zu sanieren und teilweise umzunutzen. 
Gestützt auf sehr umfangreiche Abklärungen 
hinsichtlich einer Totalsanierung des Schulhau-
ses 1 hat der Gemeinderat im Sommer 2023 

beschlossen, das Projekt nicht mehr weiter zu 
verfolgen, da die geschätzten Investitionen im 
Betrag von rund CHF 4 - 4.5 Mio. deutlich als 
zu hoch betrachtet wurden. Das weitere Vorge-
hen in Sachen Schulhaus 1 soll im Zusammen-
hang mit der Weiterentwicklung der Schulraum-
planung (Phase 3) erörtert werden. 

 Bei der Revision der Ortsplanung sind die Ar-
beiten so weit fortgeschritten, dass voraussicht-
lich anfangs 2024 die öffentliche Auflage erfol-
gen kann. Danach sind allfällige Einsprachen 
zu behandeln und schlussendlich kann die 
Ortsplanungsrevision den Stimmberechtigten 
zur Genehmigung unterbreitet werden. 

 Die vom Gemeinderat eingesetzte Arbeits-
gruppe für die Prüfung eines allfälligen Zusam-
menschlusses der heutigen Wasserversorgung 
Ohmstal mit der Wasserversorgungsgenossen-
schaft Schötz wird ihre Arbeiten bis anfangs 
2024 abgeschlossen haben. Dannzumal sollten 
alle Grundlagen für eine allfällige Fusion der 
beiden Wasserversorgungen vorliegen, so 
dass die zuständigen Behörden über das wei-
tere Vorgehen befinden können. 

 Im Zusammenhang mit der Umfahrung von 
Schötz und Alberswil erarbeitet die kantonale 
Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) eine 
Zweckmässigkeitsbeurteilung. Damit wird das 
Verkehrsproblem ganzheitlich analysiert und 
Lösungsvarianten werden systematisch beur-
teilt. Die Arbeiten für die verschiedenen Mach-
barkeitsprüfungen und Kostenschätzungen 
sollten im Verlaufe des Jahres 2024 vorliegen 
und der breiten Bevölkerung anlässlich einer 
weiteren Informationsveranstaltung präsentiert 
werden können. 

Lagebeurteilung 

Die gut unterhaltenen Wasser- und Kanalisationsleitun-
gen sind das Fundament für eine funktionierende Grund-
versorgung der Haushalte und Gewerbebetriebe in 
Schötz. 

Durch stetige Unterhaltsarbeiten ist das Strassennetz 
der Gemeinde Schötz grösstenteils in einem qualitativ 
guten Zustand. 

Die Eckwerte und Leitplanken in der räumlichen Entwick-
lung werden durch die Ortsplanung definiert und im 
Sinne einer Daueraufgabe eingehalten und umgesetzt. 

Dank guter Ausrüstung von Feuerwehr und Zivilschutz 
besteht für die Bevölkerung von Schötz grösstmögliche 
Sicherheit bei allfälligen Schadenereignissen. 
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Chancen / Risikenbetrachtung 

Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
Stetig zunehmende Verkehrsdichte 
auf der K11  

Grössere Stau- und Wartezeiten Hoch 
Umfahrung Schötz 
(Aufgabe Kanton) 

Vernachlässigung Unterhalt des 
Strassen- und Leitungsnetzes 

Wertverlust, Investitionsstau Hoch Periodischer Unterhalt 

Hoher Sanierungsbedarf Wasserver-
sorgung Ohmstal 

Gefährdung eines allfälligen Zusam-
menschlusses mit der WVG Schötz 

Mittel 
Erarbeitung eines tech-
nischen Berichts 

Vernachlässigung Liegenschaftsun-
terhalt 

Wertverlust, Investitionsstau Hoch Periodischer Unterhalt 

  

Massnahmen und Projekte 

Bau und Infrastruktur 
Kosten 

Total 
Zeitraum 

ER/
IR 

B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Planungskredit Sanierung Verwal-
tungsgebäude 

200’000 2024 IR 200’000 -- -- -- 

Ersatz Atemschutz-Geräte 46’000 2024 IR 46’000 -- -- -- 

Beiträge Gebäudeversicherung an 
Atemschutz-Geräte 

-16’000 2024 IR -16’000 -- -- -- 

Ersatz Storen Südseite Schulhaus 3 50’000 2024 IR 50’000 -- -- -- 

Sanierung Allwetterplatz Hofmatt 100’000 2024 IR 100’000 -- -- -- 

Sanierung Turnhalle Hofmatt 1'320’000 2024 IR 1'320’000 -- -- -- 

Deckbelag Schulhaus 4 mit Sings-
aal 

60’000 2024 IR 60’000 -- -- -- 

Sanierung/Unterhalt Feldstrasse 200’000 2024-2027 IR 50’000 50’000 50’000 50’000 

Ausbau Hübelistrasse 1’550’000 2024-2025 IR 1’300’000 250’000 -- -- 

Perimeterbeiträge Ausbau Hübe-
listrasse 

-1'050’000 2024-2025 IR -850’000 -200’000 -- -- 

Planungsarbeiten Sanierung Aus-
serdorfstrasse 

230’000 2024-2026 IR 90’000 55’000 85’000 -- 

Verkehrslenkung Morgenweg 25’000 2024 IR 25’000 -- -- -- 

Schulwegsicherung Ohmstal (Tram-
pelpfad) 

40’000 2024 IR 40’000    

LED-Sanierung öffentliche Beleuch-
tung 

225’000 2024 IR 225’000 -- -- -- 

Gemeindebeiträge an Sanierung 
Waldstrassen (2024) 

40’000 2024 IR 40’000 -- -- -- 

Sanierung Wasserversorgung 
Ohmstal 

100’000 2024 IR 100’000 -- -- -- 

Wasseranschlussgebühren -20’000 2024-2027 IR -5’000 -5’000 -5’000 -5’000 

Sanierung Kanalisationsleitungen 200’000 2024-2026 IR 100’000 -- 100’000 -- 

Anteil Gemeinde Schötz an Investiti-
onen ARA Oberes Wiggertal 

464’000 2024-2025 IR 318’000 146’000 -- -- 

Neubau Kanalisation Hübelistrasse 500’000 2024 IR 500’000 -- -- -- 

Perimeterbeiträge Neubau Kanali-
sation Hübelistrasse 

-60’000 2024 IR -60’000 -- -- -- 

Aktualisierung Genereller Entwäs-
serungsplan GEP 

185’000 2024-2027 IR 75’000 55’000 25’000 30’000 

Sanierung Kanalisation Ober-Neu-
bühl Nord 

260’000 2024 IR 260’000 -- -- -- 

Planung Sanierung Kanalisation 
Ausserdorfstrasse 

110’000 2024-2026 IR 70’000 10’000 30’000 -- 

Kanalisationsanschlussgebühren -570’000 2024-2027 IR -300’000 -100’000 -90’000 -80’000 

Planung Sanierung Möslibach 135’000 2024-2026 IR 50’000 30’000 55’000 -- 

Innensanierung Abdankungshalle 90’000 2024 IR 90’000 -- -- -- 
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Bau und Infrastruktur 
Kosten 

Total 
Zeitraum 

ER/
IR 

B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Revision Ortsplanung 50’000 2024 IR 50’000 -- -- -- 

Projekt Dorfkernerneuerung 120’000 2024-2026 IR 40’000 40’000 40’000 -- 

 

Kommentar zu den Massnahmen und Projekten 

Planungskredit Sanierung Verwaltungsgebäude 
Mit dem Planungskredit für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes soll das Projekt so weit ausgearbeitet werden, dass 
den Stimmberechtigten zu gegebener Zeit ein entsprechender Baukredit zur Genehmigung unterbreitet werden kann. 
  
Ersatz Atemschutz-Geräte 
Die bestehenden Atemschutzgeräte der Feuerwehr Schötz sind 20-jährig und müssen inklusiv den Pressluftflaschen er-
setzt werden. Die Gebäudeversicherung des Kantons Luzern leistet einen Beitrag von 35% an diese Ersatzbeschaffungen. 
  
Ersatz Storen Südseite Schulhaus 3 
Die bestehenden Lamellenstoren auf der Südseite des Schulhauses 3 sollen durch Stoffstoren ersetzt werden. 
  
Sanierung Allwetterplatz Hofmatt 
Der bestehende Allwetterplatz bei der Turnhalle Hofmatt weist diverse Schäden auf und muss saniert werden. 
  
Sanierung Turnhalle Hofmatt 
Siehe Erläuterungen zum Traktandum 4. 
  
Deckbelag Schulhaus 4 mit Singsaal 
Die Deckbelagsarbeiten beim Neubau des Schulhauses 4 mit Singsaal konnten im Jahr 2023 nicht mehr ausgeführt wer-
den. Da dieses Projekt jedoch per Ende 2023 abgeschlossen wurde, müssen die Arbeiten im Jahr 2024 realisiert werden. 
  
Sanierung / Unterhalt Feldstrasse 
Aufgrund der Tatsache, dass die kantonale Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) für eine allfällige Umfahrung von 
Alberswil und Schötz eine Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) durchführt, wurden die weiteren Planungsarbeiten für die 
Sanierung und den Ausbau der Feldstrasse sistiert. Wenn die Ergebnisse der ZMB vorliegen und klar ist, wie eine künftige 
Umfahrung von Schötz aussieht, kann über das weitere Vorgehen bei diesem Projekt entschieden werden. Für die not-
wendigsten Unterhaltsarbeiten an der Feldstrasse wird aber auch im Jahr 2024 ein entsprechender Betrag budgetiert. 
  
Ausbau Hübelistrasse 
Siehe Erläuterungen zum Traktandum 5. 
  
Planungsarbeiten Sanierung Ausserdorfstrasse 
Die Ausserdorfstrasse befindet sich in einem schlechten Zustand und soll in den Jahren 2027/2028 saniert werden. Damit 
dies möglich ist, muss im Jahr 2024 mit den Planungsarbeiten begonnen werden. 
  
Verkehrslenkung Morgenweg 
Die heutige Verkehrslenkung im Morgenweg mit den Betonpollern soll mit baulichen Massnahmen einer definitiven Lösung 
zugeführt werden. 
  
Schulwegsicherung Ohmstal (Trampelpfad) 
Im Zusammenhang mit der Schulwegsicherung in Ohmstal wird die Realisierung eines Trampelpfads abseits der Gemein-
destrasse geprüft. 
  
LED-Sanierung öffentliche Beleuchtung 
Mit der Umrüstung der bestehenden Leuchtmittel auf moderne LED-Leuchtmittel bei der Gemeindestrassenbeleuchtung 
ist eine Stromersparnis von rund 70% möglich, wodurch diese Investition innerhalb von zehn Jahren amortisiert sein wird. 
  
Gemeindebeiträge an Sanierung Waldstrassen 2024 
Im Jahr 2024 stehen diverse Sanierungen von Waldstrassen der UHG Schötz an, an welche die Gemeinde gemäss Stras-
senreglement Beiträge zu leisten hat. 
  
Sanierung Wasserversorgung Ohmstal 
Die vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe für die Prüfung eines allfälligen Zusammenschlusses der heutigen Was-
serversorgung Ohmstal mit der Wasserversorgungsgenossenschaft Schötz wird ihre Arbeiten bis anfangs 2024 abge-
schlossen haben. Dannzumal sollten alle Grundlagen für eine allfällige Fusion der beiden Wasserversorgungen vorliegen, 
so dass die zuständigen Behörden über das weitere Vorgehen befinden können. 
  
  



Einwohnergemeinde Schötz   

   

Botschaft Budget 2024  Seite 23 

Wasseranschlussgebühren 
Die Höhe der Erträge aus den Wasseranschlussgebühren hängt von der weiteren Bautätigkeit im Ortsteil Ohmstal ab. 
  
Sanierung Kanalisationsleitungen 
Nachdem im Jahr 2023 in verschiedenen Teilgebieten die Kanalisationsleitungen gespült und mittels Kanalfernsehen eine 
Zustandsaufnahme durchgeführt werden konnte, werden im Jahr 2024 die schadhaften Stellen saniert. 
  
Anteil Gemeinde Schötz an Investitionen ARA Oberes Wiggertal 
Aufgrund des erwarteten Bevölkerungswachstums bis zum Jahr 2040 und der Tatsache, dass die ARA Oberes Wiggertal 
schon heute teilweise an ihre Kapazitätsgrenzen stösst, muss die Reinigungskapazität um ca. 15 % erhöht werden. Zudem 
muss ein Grossteil der mechanischen Ausrüstung aufgrund des über 20-jährigen Dauerbetriebs erneuert werden. Mit den 
entsprechenden Bauarbeiten wurde im Jahre 2022 begonnen. Die gesamten Kosten für den Ausbau und die Sanierung 
der ARA Oberes Wiggertal belaufen sich auf CHF 14.504 Mio. und sollen bis im Jahr 2025 abgeschlossen sein. Der Anteil 
der Gemeinde Schötz an diesem Projekt beträgt 6.45%, was einem Betrag von insgesamt CHF 935'508.00 entspricht. 
  
Neubau Kanalisation Hübelistrasse 
Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hübelistrasse wird das Strassenabwasser gefasst und über eine unterirdische 
Retentionsanlage gedrosselt in den eingedolten Dorfbach in der Ausserdorfstrasse eingeleitet. 
  
Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan (GEP) 
Der generelle Entwässerungsplan (GEP) basiert auf den Grundlagen aus den Jahren 2000 bis 2005 und wurde durch die 
kantonale Fachstelle im Jahre 2006 genehmigt. Mit der Überarbeitung und Anpassung des GEP an die heutigen Gege-
benheiten wurde im Jahr 2022 begonnen und die Arbeiten sollen bis ins Jahr 2027 abgeschlossen sein. 
  
Sanierung Kanalisation Ober-Neubühl Nord 
Die Quartierstrassen Neubühlweg und Ober-Neubühl sind sanierungsbedürftig. Bevor diese Sanierungen durchgeführt 
werden, ist das Entwässerungssystem im gesamten Wohnquartier Neubühl vom heutigen Misch- ins Trennsystem zu 
überführen. Diese Arbeiten sollen etappenweise ausgeführt werden und dauern voraussichtlich bis ins Jahr 2027. 
  
Planung Sanierung Kanalisation Ausserdorfstrasse 
Im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung der Ausserdorfstrasse in den Jahren 2027/2028 ist auch die Strassen-
entwässerung zu sanieren. Damit dies möglich ist, muss im Jahr 2024 mit den Planungsarbeiten begonnen werden. 
  
Kanalisationsanschlussgebühren 
Die Höhe der Erträge bei den Kanalisationsanschlussgebühren hängt von der weiteren Bautätigkeit ab. 
  
Planung Sanierung Möslibach 
Im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung der Ausserdorfstrasse in den Jahren 2027/2028 ist auch der eingedolte 
Möslibach zu sanieren. Damit dies möglich ist, muss im Jahr 2024 mit den Planungsarbeiten begonnen werden. 
  
Innensanierung Abdankungshalle 
Nachdem die Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2022 den Planungskredit für die Sanierung der Abdankungshalle 
genehmigte, konnten im ersten Halbjahr 2023 verschiedene Varianten dazu ausgearbeitet werden. Bei der vom Gemein-
derat favorisierten Variante ist vorgesehen, dass die Räumlichkeiten in ein neues und freundlicheres Gewand gekleidet 
werden. 
  
Revision Ortsplanung 
Bei der Revision der Ortsplanung sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass voraussichtlich anfangs 2024 die öffentli-
che Auflage erfolgen kann. Danach sind allfällige Einsprachen zu behandeln und schlussendlich kann die Ortsplanungs-
revision den Stimmberechtigten zur Genehmigung unterbreitet werden. 
  
Projekt Dorfkernerneuerung 
Nachdem durch den krankheitsbedingten Ausfall des Projektleiters die Arbeiten beim Projekt Dorfkernerneuerung im Jahr 
2023 ins Stocken geraten sind, sollen diese im Jahr 2024 wieder aufgenommen und weitergeführt werden. 
 
 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2022 B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Feuerwehreingeteilte Anz. 90 86 90 90 90 90 90 

Erteilte Baubewilli-
gungen 

Anz. - 35 35 35 35 35 35 

Wasserverbrauch 
pro Einwohner 

m3 < 60 54 55 55 56 56 57 

Preis Abwasser 
(exkl. MwSt.) 

CHF/m3 < 1.84 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

Höhe Kehrichtgrund-
gebühr 

CHF < 60 50 50 50 50 50 50 
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Kommentar zu den Messgrössen 

Feuerwehreingeteilte 
Die vom Gemeinderat festgesetzte Zielgrösse von 90 Angehörigen der Feuerwehr (AdF) liegt etwas über der Zielgrösse 
des kantonalen Feuerwehrinspektorats. Dies lässt sich jedoch damit begründen, dass ein Grossteil der AdF auswärts 
arbeitet und daher im Ernstfall nicht innert kürzester Zeit einsatzbereit ist. 

Erteilte Baubewilligungen 
Die Anzahl der im Jahre 2022 erteilten Baubewilligungen entspricht in etwa wieder dem Niveau des Jahres 2020, in wel-
chem 36 Baubewilligungen erteilt wurden. Im Jahr 2021 waren es deren 59. 

Wasserverbrauch pro Einwohner 
Der Wasserverbrauch pro Einwohner liegt unter der vom Gemeinderat vorgegebenen Zielgrösse. 

Preis Abwasser (exkl. MwSt.) 
Im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Abwasserreglemente der beiden Ortsteile wurde die theoretische Höhe 
der Abwassergebühren gemäss den kantonalen Vorgaben berechnet. Dies ergab einen Wert von CHF 1.84 pro m3. Auf-
grund des guten Verhältnisses der Eigenmittel zum Wiederbeschaffungszeitwert aller von der Gemeinde zu unterhaltenden 
Anlagen (20%) hat der Gemeinderat die Höhe der Abwassergebühren auf CHF 1.20 pro m3 festgelegt. 

Höhe Kehrichtgrundgebühr 
Die Höhe der Kehrichtgrundgebühr, welche pro Haushalt und Betrieb erhoben wird, liegt unter der vom Gemeinderat vor-
gegebenen Zielgrösse. 
 

Entwicklung der Finanzen 

Bei Spezialfinanzierungen beträgt der Saldo jeweils CHF 0.00, da das Jahresergebnis mittels Einnahmen oder Entnahmen 
über das Verpflichtungskonto der Spezialfinanzierung ausgeglichen wird. Die Spezialfinanzierungen werden als separate 
Rechnung in der Gemeinderechnung geführt, führen aber zu keiner Be- oder Entlastung. Der Saldo der LG 4015 und LG 
4090 wird mittels Umlagen und internen Verrechnungen ausgeglichen. 

Erfolgsrechnung 

Bau und Infrastruktur 
Rechnung 

2022 
Budget 

2023 
Budget 
2024 * 

Planung 
2025 ** 

Planung 
2026 ** 

Planung 
2027 ** 

Saldo Globalbudget 1’984’117 2’156’721 2’007’178 2'153’000 2'138’000 2'251’000 

Aufwand 6’744’021 7’098’400 7’350’252 7'491’000 7'525’000 7'650’000 

Ertrag -4’759’903 -4’941’679 -5’343’074 -5'338’000 -5'387’000 -5'399’000 

Leistungsgruppen       

4010 - Strassen 532’304 611’987 620’169 -- -- -- 

Aufwand 601’078 685’087 686’869 -- -- -- 

Ertrag -68’774 -73’100 -66’700 -- -- -- 

4015 - Werkdienst 0 0 0 -- -- -- 

Aufwand 418’808 455’941 447’499 -- -- -- 

Ertrag -418’808 -455’941 -447’499 -- -- -- 

4020 - Raumordnung 692’873 777’484 623’855 -- -- -- 

Aufwand 829’197 928’584 770’855 -- -- -- 

Ertrag -136’324 -151’100 -147’000 -- -- -- 

4024 - Arbeitssicherheit (SF) 0 0 0 -- -- -- 

Aufwand 11’332 12’170 12’420 -- -- -- 

Ertrag -11’332 -12’170 -12’420 -- -- -- 

4030 - Öffentlicher Verkehr 387’445 393’857 391’957 -- -- -- 

Aufwand 438’185 441’457 392’457 -- -- -- 

Ertrag -50’740 -47’600 -500 -- -- -- 

4040 - Nachrichtenübermittlung 29’789 45’300 -- -- -- -- 

Aufwand 29’920 45’300 -- -- -- -- 

Ertrag -131 -- -- -- -- -- 
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Bau und Infrastruktur 
Rechnung 

2022 
Budget 

2023 
Budget 
2024 * 

Planung 
2025 ** 

Planung 
2026 ** 

Planung 
2027 ** 

4060 - Umweltschutz 223’407 307’364 339’235 -- -- -- 

Aufwand 304’226 369’114 417’830 -- -- -- 

Ertrag -80’819 -61’750 -78’595 -- -- -- 

4070 - Wasserversorgung 0 0 0 -- -- -- 

Aufwand 47’074 64’046 61’386 -- -- -- 

Ertrag -47’074 -64’046 -61’386 -- -- -- 

4072 - Abwasserbeseitigung 0 0 0 -- -- -- 

Aufwand 369’739 384’800 439’500 -- -- -- 

Ertrag -369’739 -384’800 -439’500 -- -- -- 

4076 - Abfallwirtschaft 9’486 11’800 10’800 -- -- -- 

Aufwand 148’610 167’175 179’690 -- -- -- 

Ertrag -139’124 -155’375 -168’890 -- -- -- 

4080 - Wirtschaft -107’656 -126’752 -115’583 -- -- -- 

Aufwand 88’042 90’931 139’501 -- -- -- 

Ertrag -195’699 -217’683 -255’084 -- -- -- 

4085 - Öffentliche Sicherheit / Feuerwehr / Verteidi-
gung 

129’088 115’737 85’846 -- -- -- 

Aufwand 858’694 577’635 530’335 -- -- -- 

Ertrag -729’606 -461’898 -444’489 -- -- -- 

4090 - Liegenschaften Verwaltungsvermögen 0 0 0 -- -- -- 

Aufwand 2’361’827 2’722’087 3’088’168 -- -- -- 

Ertrag -2’361’827 -2’722’087 -3’088’168 -- -- -- 

4096 - Liegenschaften des Finanzvermögens 87’381 19’945 50’900 -- -- -- 

Aufwand 237’288 154’074 183’743 -- -- -- 

Ertrag -149’907 -134’129 -132’843 -- -- -- 
 

 
Investitionsrechnung 

Bau und Infrastruktur 
Rechnung 

2022 
Budget 

2023 
Budget 
2024 * 

Planung 
2025 ** 

Planung 
2026 ** 

Planung 
2027 ** 

Investitionsausgaben (Brutto) 8’127’190 4’468’000 5’199’000 2'218’000 2'945’000 2'995’000 

Investitionseinnahmen -621’502 -644’000 -1’231’000 -305’000 -95’000 -550’000 

Nettoinvestitionen 7’505’688 3’824’000 3'968’000 1'913’000 2'850’000 2'445’000 

 
Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) 
 

Erfolgsrechnung 
Das Globalbudget Bau und Infrastruktur weist in der Erfolgsrechnung einen um CHF 149'543.00 tieferen Saldo aus als im 
Vorjahr (-7%). 
Die Ergebnisse der Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung sind im Auge zu be-
halten, um rechtzeitig die allenfalls notwendigen Steuer- oder Gebührenanpassungen in die Wege zu leiten (keine Belas-
tung des allgemeinen steuerlichen Haushaltes). 

Investitionsrechnung 
Das Globalbudget Bau und Infrastruktur weist in der Investitionsrechnung einen um CHF 144'000.00 höheren Saldo aus 
als im Vorjahr (+4%). 
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3.5.3.5  50 Finanzen und Wirtschaft 

 

* = Beschlussfassung / ** zur Kenntnisnahme 

Leistungsauftrag* 

Der Aufgabenbereich Finanzen und Wirtschaft umfasst 
im Wesentlichen die Finanz- und Steuerverwaltung und 
den Ertrag aus dem Finanz- und Lastenausgleich. Darin 
eingeschlossen sind die Veranlagung und das Inkasso 
der Staats- und Gemeindesteuern und der Sondersteu-
ern. 

Die Aufgaben sind im Steuergesetz SRL 620, dem Ge-
setz über die Grundstückgewinnsteuern SRL 647, dem 
Gesetz über die Handänderungssteuern SRL 645, dem 
Gesetz betreffend die Erbschaftssteuern SRL 630, dem 
Gesetz über das Halten von Hunden SRL 848, dem Ge-
setz über den Finanzausgleich SRL 610 sowie den da-
zugehörigen Verordnungen geregelt. 

Bezug zum Legislaturprogramm ** 

 Das Finanzleitbild der Gemeinde Schötz bildet 
die entscheidende Grundlage. 

 Der Steuerfuss der Gemeinde Schötz soll auf 
dem aktuellen Stand gehalten werden. 

 Die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwoh-
ner soll beibehalten werden. 

 Positive Rechnungsabschlüsse sollen zur 
Rückzahlung von Schulden oder zur Erhöhung 
des Eigenkapitals verwendet werden. 

 Die kantonalen Finanzkennzahlen bilden für die 
Planung eine wichtige Grundlage. 

Lagebeurteilung 

Auf die Gemeinde kommen in den kommenden Jahren 
weitere grosse Investitionen zu (vgl. Investitionsrech-
nung). Die Entwicklung der Verschuldung gilt es im Auge 
zu behalten. Sie stellt ein Risiko dar aufgrund des stei-
genden Zinsniveaus. Eine Reduktion des Steuerfusses 
ist in Anbetracht der getätigten und bevorstehenden In-
vestitionen sowie der hohen Verschuldung der Ge-
meinde (Nettoschuld pro Einwohner Budget 2024       
CHF 4'851.00, Vorgabe Kanton CHF 2'500.00) genau 
abzuwägen. Falls es die Liquidität zulässt, sollen 
Schuldamortisationen bei auslaufenden Krediten vorge-
nommen werden, um die Zinsbelastung zu reduzieren. 
Das Finanzleitbild der Gemeinde Schötz sieht vor, dass 
eine Reduktion des Steuerfusses erfolgt, sobald alle 
Kennzahlen erfüllt sind. 

Der erhöhte Zinsfuss wird bei der Aufnahme bzw. Erneu-
erung von Krediten mittelfristig zu einer finanziellen Be-
lastung. 

Wie gross der Einfluss der unsicheren weltpolitischen 
Lage auf die kommenden Rechnungsabschlüsse sein 
wird, ist schwer vorherzusagen. Die Situation muss wei-
terhin kritisch beobachtet werden. Ob und wie stark die 
Steuereinnahmen beeinflusst werden, kann schwer ab-
geschätzt werden. 

 

Chancen / Risikenbetrachtung 

Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Verschuldung  Erhöhung des Steuerfusses Hoch 
Langfristige Planung 
der Investitionen 

Inflation 
Erhöhung der Zinsen und Belastung 
der Erfolgsrechnung 

Hoch 
Reduktion der Ver-
schuldung 

Auswirkungen der Ukrainekrise 
Höhere Ausgaben im Sozialen und in 
der Bildung, tiefere Einnahmen bei 
den Steuern 

Mittel 
Anpassung der Finanz-
planung 

Steigende Zinsen Zunahme Zinsaufwand Hoch 

Zurückhaltend Investie-
ren; Finanzpolitik vo-
rausschauend mitverfol-
gen 

 

Massnahmen und Projekte 

Im Jahr 2024 stehen keine Massnahmen und Projekte an. 

Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2022 B 2023 B 2024 P 2025 P 2026 P 2027 

Steuerertrag pro Ein-
wohner / Einheit 

CHF 
1'483 Ø Unteres 

Wiggertal 
1’211 1’203 1’260 -- -- -- 

Steuerfuss Einheit 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 

Verschuldung pro 
Einwohner 

CHF 2'500 3’824 5’313 4’851 4’807 4’804 4’742 

Veranlagungsaus-
stand Steuern 

% 85 88 85 75 85 85 85 
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Kommentar zu den Messgrössen 

Steuerertrag pro Einwohner und Einheit 
Der Steuerertrag pro Einwohner lag 2021 in der Region Willisau bei CHF 1'218.00 und in der Region Unteres Wiggertal 
bei CHF 1'483.00. In der Gemeinde Schötz liegt der Steuerertrag pro Einwohner und Einheit im Vergleich mit der Region 
Willisau leicht über dem Durchschnitt. Beim Vergleich mit dem Unteren Wiggertal liegt die Gemeinde Schötz jedoch unter 
dem Durchschnitt. 

Steuerfuss 
Der Steuerfuss des Vorjahres kann beibehalten werden. 

Verschuldung pro Einwohner 
Die Verschuldung pro Einwohner reduziert sich gegenüber dem Vorjahr. In den Planjahren wird die im Finanzleitbild fest-
gelegte Maximalverschuldung von CHF 7'000.00 nicht überschritten. 

Veranlagungsausstand 
Der Veranlagungsausstand (definitive Steuerveranlagungen) für die primär Steuerpflichtigen im Jahr 2024 reduziert sich 
infolge einer grossen kantonalen Systemumstellung einmalig. 

Entwicklung der Finanzen 

Aufgrund der geplanten Investitionen und dem höheren Zinsniveau muss mittelfristig mit steigendem Zinsaufwand für 
Fremdkapital gerechnet werden. Sofern die Liquidität es erlaubt, sind Schuldenamortisationen bei auslaufenden Festdar-
lehen vorzunehmen. 

Erfolgsrechnung 

Finanzen und Wirtschaft 
Rechnung 

2022 
Budget 

2023 
Budget 
2024 * 

Planung 
2025 ** 

Planung 
2026 ** 

Planung 
2027 ** 

Saldo Globalbudget -17’064’245 -17’233’004 -18’638’647 -19'276’000 -19'921’000 -20'082’000 

Aufwand 1’782’279 1’910’286 1’768’911 1'899’000 1'847’000 1'914’000 

Ertrag -18’846’524 -19’143’289 -20’407’558 -21'175’000 -21'768’000 -21'996’000 

Leistungsgruppen       

5010 - Finanzen und Steuern -12’623’399 -12’247’167 -13’174’160 -- -- -- 

Aufwand 1’268’356 1’338’390 1’374’965 -- -- -- 

Ertrag -13’891’755 -13’585’556 -14’549’125 -- -- -- 

5020 - Finanz- und Lastausgleich -3’867’356 -4’306’975 -4’601’105 -- -- -- 

Aufwand 136’306 136’306 136’306 -- -- -- 

Ertrag -4’003’662 -4’443’281 -4’737’411 -- -- -- 

5030 - Vermögens- und Schuldenverwaltung -573’491 -678’862 -863’382 -- -- -- 

Aufwand 377’616 435’590 257’640 -- -- -- 

Ertrag -951’107 -1’114’452 -1’121’022 -- -- -- 

5050 - Abschluss -- -- -- -- -- -- 

  
Investitionsrechnung 

Finanzen und Wirtschaft 
Rechnung 

2022 
Budget 

2023 
Budget 
2024 * 

Planung 
2025 ** 

Planung 
2026 ** 

Planung 
2027 ** 

Investitionsausgaben (Brutto) -- -- -- -- -- -- 

Investitionseinnahmen -- -- -- -- -- -- 

Nettoinvestitionen -- -- -- -- -- -- 
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Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget) 
 

Das Globalbudget Finanzen und Wirtschaft weist in der Erfolgsrechnung einen um CHF 1'405'643.00 höheren Saldo aus 
als im Vorjahr (+8.16%). 

Bei den Einkommenssteuern natürliche Personen wird aufgrund der steten Zunahme der Bevölkerung in Verbindung mit 
der Erhöhung der Steuerkraft mit einem Mehrertrag gerechnet. Weiter steigt der Ertrag bei den Gewinnsteuern juristische 
Personen leicht. Die temporäre Vermögenssteuererhöhung endet per 2023, wodurch sich der Vermögenssteuerertrag 
(natürliche Personen) reduziert. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird mit einem Mehrertrag gerechnet. Die übrigen Er-
träge liegen im Rahmen des Vorjahresbudgets.  

Der Finanzausgleich fällt höher aus als im Vorjahr. Im Wesentlichen aufgrund des höheren Ressourcenausgleichs. Der 
Zinsaufwand liegt tiefer als im Vorjahr, da im Jahr 2023 für das Schulhaus 4 kein zusätzliches Kapital aufgenommen 
werden musste. Grundsätzlich muss in Zukunft dem Zinsaufwand grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden, denn mit 
dem steigenden Zinsniveau steigt auch die finanzielle Belastung der Gemeinde. Die restlichen Aufwendungen liegen im 
Rahmen des Vorjahres. 
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3.6  Bericht der Controllingkommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Schötz 

Als Controlling-Kommission haben wir den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode vom 01.01.2024 bis 31.12.2029 und 
das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) inkl. Steuerfuss sowie die politischen Leistungsaufträge für das 
Jahr 2024 der Gemeinde Schötz beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 
2.5 Controlling. 
 
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Aufgaben- und Finanzplan sowie das Budget den gesetzlichen Vorschriften. 
Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als angespannt aber vertretbar. Der Aufgaben- und Finanzplan 
umfasst einige zukünftige Investitionen. Daher muss der Fokus auf eine markante Verringerung der Verschuldung und die 
Einhaltung der Finanzkennzahlen gerichtet werden. Die finanzielle Entwicklung der Gemeinde, vor allem im Bereich der 
Investitionen und der Ausgaben, erachten wir als angespannt. Bei den Investitionen ist eine Reduktion auf die zwingend 
notwendigen Projekte bei sparsamer und effizienter Umsetzung erforderlich. 
 
Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerfuss von 2.15 Einheiten beurteilen wir als notwendig.   
 
Wir empfehlen, das vorliegende Budget mit einem Ertragsüberschuss von CHF 24'576.35 inkl. einem Steuerfuss von 2.15 
Einheiten, Investitionsausgaben von CHF 5'455'000.00 sowie den politischen Leistungsaufträgen zu genehmigen. 
 

Schötz, 13. November 2023       
                              
          

Die Controllingkommission                    

                                        
                              
          

                         

                    Der Präsident:     
                    Franz Hugener     
                          
    Die Mitglieder: 
    Meinrad Bossard 
    Raphael Bucher 
    Benno Setz 
    Martin Walthert 
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4  Traktandum 2 - Ersatzwahl einer Präsidentin/eines Präsidenten und allenfalls eines 
Mitgliedes der Bildungskommission für die verbleibende Amtsdauer 2020 – 2024 

Frau Nadin Wiederkehr, Sonnrain 29, Schötz (Vertreterin der Die Mitte Schötz) war seit 6 Jahren in der Bildungskommis-
sion (ehemals Schulpflege) tätig – 3,5 Jahre davon als deren Präsidentin. Sie hat im April ihre Demission als Präsidentin 
der Bildungskommission per 31. Juli 2023 eingereicht. Der Gemeinderat dankt Frau Nadin Wiederkehr herzlich für ihr 
Engagement und ihre Arbeit zugunsten unserer Schule. Die Parteien wurden über den Rücktritt informiert und aufgefordert, 
entsprechende Kandidatinnen bzw. Kandidaten zu nominieren. Bis zur Druckauflage der Botschaft ist folgende Nomination 
eingegangen: 

Raphael Lipp, Ausserdorfstrasse 12, 6247 Schötz 
Verheiratet mit Barbara Lipp-Sattler; Vater von Noana (2012), Alena (2013), Samaro 
(2014) und Malina (2016); Geschäftsstellenleiter Valiant Sursee; Ausbildung: Kauf-
männische Berufsmaturität, Bachelor of Science Hochschule Luzern in Betriebsöko-
nomie mit Vertiefung in Finance & Banking an der Hochschule Luzern, Wirtschaft; Hob-
bys: Mountainbike, Wintersport, Camping; Mitglied in der Bildungskommission Schötz 
seit April 2021 und seit 1. August 2023 Leitung Bildungskommission ad interim  

 

 

 

Weitere entsprechende Wahlvorschläge können bis spätestens am 2. Tag vor der Gemeindeversammlung dem Gemein-
derat eingereicht werden. An der Gemeindeversammlung können die Stimmberechtigten noch zusätzliche Kandidatinnen 
und Kandidaten vorschlagen. 

Sollte ein bereits gewähltes Mitglied der Bildungskommission für das Amt als Präsidentin oder Präsident der Bildungskom-
mission kandidieren und gewählt werden, so ist im Anschluss an das Traktandum "Ersatzwahl einer Präsidentin oder eines 
Präsidenten der Bildungskommission für die verbleibende Amtsdauer 2020 – 2024" die Ersatzwahl eines Mitgliedes der 
Bildungskommission für den Rest der Amtsdauer 2020 – 2024 durchzuführen. Wird eine Person als Präsidentin oder 
Präsident der Bildungskommission gewählt, welche noch kein Mitglied der Bildungskommission ist, so wird das zweite 
Traktandum "Ersatzwahl eines Mitgliedes der Bildungskommission für den Rest der Amtsdauer 2020 – 2024" an der Ge-
meindeversammlung selbst durch den Gemeinderat abtraktandiert.  

Bis 13. November 2023 ist keine Nomination als Mitglied der Bildungskommission eingegangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt die Ersatzwahl von Raphael Lipp als neuer Präsident sowie ein neues Mitglied in die Bildungs-
kommission für die verbleibende Amtsdauer 2020 - 2024 (bis 31. August 2024). 
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5  Traktandum 3 - Genehmigung neues Siedlungsentwässerungsreglement 

Ausgangslage 

Das Siedlungsentwässerungsreglement der Gemeinde Schötz wurde in seiner ursprünglichen Form am 15. November 
1994 beschlossen. Das Pendant der Gemeinde Ohmstal trat auf den 1. Juli 2006 in Kraft. Ein einheitliches Gebührenreg-
lement für beide Ortsteile Schötz und Ohmstal ist eine Pendenz aus der Gemeindefusion 2013. Das überarbeitete Regle-
ment basiert auf der aktuellen Rückstellungskalkulation der Abwasseranlagen (TAGMAR AG, 2023). Die Überarbeitung 
erfolgte in einem dreistufigen Prozess: 

1) Kosten- und Rückstellungskalkulation 
2) Anpassung Reglement & Gebührenstruktur 
3) Überarbeitung Reglementstext 

 
Ein öffentlicher Mitwirkungsprozess vom 3. Juli – 31. August 2023 hat stattgefunden. Es sind keine Mitwirkungsanträge 
eingegangen. 

 

Fazit aus der Kostenkalkulation 

Die Kostenanalyse (TAGMAR AG, 2023) basiert auf der überarbeiteten kantonalen Richtlinie Kalkulation der Werterhal-
tungskosten von Abwasseranlagen (Hüsler & Heiniger, 2019) sowie der Kostenanalyse des ARA-Verbands Wiggertal 
(Hüsler & Heiniger, 2019). Der ARA-Verband bildet selbst keine Rückstellungen und erhebt von den Verbandsgemeinden 
nur jährliche Betriebskostenbeiträge. Erst wenn grössere Investitionen anfallen, haben die Verbandsgemeinden zusätzlich 
Investitionskostenbeiträge zu entrichten.  

Die jährlichen laufenden Kosten und die notwendigen jährlichen Werterhaltungskosten (Gemeinde- und Verbandsanteil) 
betragen CHF 460'000.00. Damit eine langfristige Kostendeckung sichergestellt ist, müssen diese Kosten mit den Einnah-
men aus den Betriebsgebühren gedeckt sein. Mit dem aktuellen jährlichen Abwasseranfall von 250'000 m3 ergibt dies 
notwendige Einnahmen von CHF 1.84/m3 Abwasser. Die Einnahmen sind mittels einer Mengengebühr (pro m3 Abwasser) 
und einer Grundgebühr (mengenunabhängig pro Frischwasseranschluss) zu generieren. Die aktuellen Einnahmen betra-
gen CHF 330'000.00. 

 

Überarbeitung Siedlungsentwässerungsreglement 

Das neue Siedlungsentwässerungsreglement der Gemeinde Schötz basiert auf der Grundlage des kantonalen Musterreg-
lements. Das Kapitel Finanzierung und Gebühren des Musterreglements wurde nicht übernommen. Als Finanzierungsmo-
dell wurde eine einfachere, auf Flächen basierte Berechnungsweise gewählt. Ein schlankes Gebührenmodell hat den Vor-
teil, dass dieses nachvollziehbarer ist und in der praktischen Umsetzung (Gebührenvollzug) einfacher anwendbar ist. Das 
bedeutet, dass die Verwaltungsbehörde die Rechnungen selbst bearbeiten und Bauinteressierten rasch und genau über 
die Gebührenhöhe Auskunft erteilen kann. Gleichzeitig ist die Verursachergerechtigkeit gegeben und die gesetzlichen 
Anforderungen sind erfüllt.  

Die Festlegung der Gebührenhöhe ist unabhängig von der Gebührenstruktur und kann vom Gemeinderat via Vollzugsver-
ordnung angepasst werden. Die Gebührenhöhe basiert auf der langfristigen Kostenkalkulation.  
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Anpassung Gebührenstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit der angepassten Gebührenstruktur werden jährlich rund CHF 405'000.00 eingenommen. Dies entspricht einem Kos-
tendeckungsgrad von 89% gemäss Kostenkalkulation 2023. Der Kostendeckungsgrad wird periodisch (alle fünf Jahre) 
überprüft. Falls Korrekturen notwendig sind, können diese via der Gebührenordnung vom Gemeinderat vorgenommen 
werden.  

 

Neue Anschlussgebühr 

Um die Berechnung der Anschlussgebühr (AG) weiterhin möglichst einfach zu halten, soll das Siedlungsentwässerungs-
reglement dahingehend angepasst werden, dass die Anschlussgebühr mit Hilfe einer neu gültigen Kennzahl (Hauptnutz-
fläche HNF nach SIA 416) berechnet werden kann. Die Hauptnutzfläche HNF ist zukünftig bei jedem Baugesuch zu de-
klarieren.  

Die HNF beschreibt die Fläche, welche entsprechend der Zweckbestimmung des Bauwerks genutzt wird. Dividiert durch 
den sogenannten Benützungsfaktor n resultiert der Einwohnergleichwert EGW. Der Benützungsfaktor n ist abgeleitet vom 
Wohnflächenkonsum im Kanton Luzern (durchschnittliche Wohnfläche pro Person). Der Frankenbetrag pro EGW           
(CHF 1'400.00) wurde so gewählt, dass die durchschnittlichen Gesamteinnahmen der jährlichen Anschlussgebühren mit 
der langfristigen Kostendeckung verträglich sind.  

EGW = HNF / n 
 
AG = EGW ∙CHF 1'400.00 
 
EGW:  Einwohnergleichwerte [EGW] 
  Anzahl Personen, welche Schmutzabwasser produzieren (fiktiver Wert) 
HNF:  Hauptnutzfläche nach SIA 416 [m2] 
n:  Benützungsfaktor [m2/EGW] 
  Durchschnittlicher Platzbedarf pro Person 
n(W):  40 m2/EGW (Benützungsfaktor Wohnen) 
 

Abbildung 1: Übersicht der neuen Abwasser-Gebührenstruktur in der Gemeinde Schötz. Nur die grün umrahmten Bestandteile 
wurden angepasst. 

Einmalige Gebühren und Beiträge 

Anschlussgebühr 

Einwohnergleichwert Versiegelungszuschlag 

EGW = HNF / n 

Die Einwohnergleichwerte 
(EGW) berechnen sich 
aus der Hauptnutzfläche 
nach SIA 416 (HNF) divi-
diert durch den Benüt-
zungsfaktor n (40 m2 pro 
EGW bei Wohngebäuden 
und 160 m2 bzw. 320 m2 
pro EGW bei Gewerbege-
bäuden). 

 

Pro EGW wird ein Betrag 
von CHF 1'400 erhoben. 

 

Art. 39 neues SER 

CHF 1'000 / 100 m
2
 ange-

schlossene befestigte Fläche 
bei Ableitung von Regenab-

wasser, wenn F < 1'000 m
2 

CHF 250 / 100 m
2
 für F > 

1'000 m
2 

 

Bei bewilligter Retention Re-
duktion um max. 80 %. Flä-
chen, welche in eine Versi-
ckerung ohne Überlauf ent-
wässern, sind nicht gebüh-
renpflichtig. 

 

Art. 41 neues SER 

Wiederkehrende Betriebsgebühr 

Grundgebühr und Versiegelungszuschlag Mengenge-
bühr 

Grundpauschale 
CHF 50 pro An-
schluss an die Was-
serversorgung (bis 
DN 40) 

 

CHF 40 pro Whg. für 
Wohnhäuser > 2 
Whg. 

 

CHF 130 pro An-
schluss an die Was-
serversorgung (> DN 
40) 

 

Art. 4 a neue Voll-
zugsverordnung 

Versiegelungszu-
schlag bei Ableitung 
von Meteorwasser 
CHF 10 je angefan-
gene 100 m2 ange-
schlossene versie-
gelte Fläche 

 

Versiegelte Flächen < 
1'000 m2 sind nicht 
gebührenpflichtig 

 

Bei bewilligter Re-
tention Reduktion 
um max. 80 %, bei 
Versickerung max. 
100%. 

 

Art. 4 b neue Voll-
zugsverordnung 

CHF 1.20 pro m
3
 

Abwasser 

 

Art. 4 c Voll-
zugsverordnung 
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Bei Gewerbe- und Industrieparzellen wird folgende Abstufung vorgenommen: 
 
Reine Büro- und Büronebenflächen    n(G,1): 160 m2/EGW 
Lager-, Produktions-, Handwerksflächen, etc.  n(G,2): 320 m2/EGW 
 
Berechnungsbeispiel Neubau EFH 
Eckdaten:  - Hauptnutzfläche (HNF)     150 m2 

- Benützungsfaktor n für Wohnen    40 m2/ EGW 

- Betrag pro EGW     CHF 1'400.00 

Berechnung: 𝐸𝐺𝑊 = =
/

= 3.75 𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟 
  𝐴𝑛𝑠𝑐ℎ𝑙𝑢𝑠𝑠𝑔𝑒𝑏üℎ𝑟 = 𝐸𝐺𝑊 × 1 400 = 3.75 × 1 400 = 𝐶𝐻𝐹 5 250 
 
Berechnungsbeispiel Wohn- und Bürogebäude 
Eckdaten: - Hauptnutzfläche (HNF) Wohnen  1'000 m2 

  - Hauptnutzfläche (HNF) Gewerbe  500 m2 

  - Benützungsfaktor n für Wohnen  40m2/EGW 
  - Benützungsfaktor n(G,1) für Gewerbe  160 m2/EGW 
  - Betrag pro EGW    CHF 1'400.00 

Berechnung: 𝐸𝐺𝑊 = =
/

+
/

= 28.125 𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟 
  𝐴𝑛𝑠𝑐ℎ𝑙𝑢𝑠𝑠𝑔𝑒𝑏üℎ𝑟 = 𝐸𝐺𝑊 × 1 400 = 28 × 1 400 = 𝐶𝐻𝐹 39′375 
 
Berechnungsbeispiel Industriehalle 
Eckdaten: - Hauptnutzfläche (HNF) Gewerbe  4'000 m2 

  - Benützungsfaktor n(G) für Gewerbe  320 m2/EGW 
  - Betrag pro EGW    CHF 1'400.00 

Berechnung: 𝐸𝐺𝑊 = =
/

= 12.5 𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟 
  𝐴𝑛𝑠𝑐ℎ𝑙𝑢𝑠𝑠𝑔𝑒𝑏üℎ𝑟 = 𝐸𝐺𝑊 × 1 400 = 12.5 × 1 400 = 𝐶𝐻𝐹 17′500 
 
 
Der Versiegelungszuschlag der Anschlussgebühr bleibt unverändert und wird zusätzlich verrechnet. 

 
Anpassung Betriebsgebühren 

Die wiederkehrenden Betriebsgebühren setzen sich neu aus der Grundgebühr (Grundpauschale + Versiegelungszu-
schlag) und der Mengengebühr zusammen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht der Controlling-Kommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Schötz 
 
Als Controlling-Kommission haben wir den rechtsetzenden Erlass «neues Siedlungsentwässerungsreglement» der Ge-
meinde Schötz beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 
2.5 Controlling. 

Grundpauschale 

CHF 50.00 pro Anschluss an die Wasserversorgung (bis DN 40) 

CHF 40.00 pro Wohnung für Wohnhäuser mit mehr als zwei Wohnungen 

CHF 130.00 pro Anschluss an die Wasserversorgung (> DN 40) 

Versiegelungszuschlag 

CHF 10.00 je angefangene 100 m2 für F > 1'000 m2 angeschlossene versiegelte Fläche. 

Bei bewilligter Retention Reduktion um max. 80%. 

Bei bewilligter Versickerung Reduktion um 100%. 

Mengengebühr 

CHF 1.20 pro m
3
 Abwasser 



Einwohnergemeinde Schötz   

   

Botschaft Budget 2024  Seite 34 

 
Gemäss unserer Beurteilung ist der Entwurf mit den massgebenden gesetzlichen und verfassungsmässigen Grundlagen 
des Bundes, Kantons und der Gemeinde vereinbar. Die Bestimmungen sind klar und verständlich formuliert und berück-
sichtigen die kommunalen Gegebenheiten. Darüber hinaus sind die Auswirkungen des Erlasses genügend klar und voll-
ständig dargelegt. 
 
Wir empfehlen, den rechtsetzenden Erlass des neuen Siedlungsentwässerungsreglement zu genehmigen. 
 

Schötz, 13. November 2023       
                              
          

Die Controllingkommission                    

                                        
                              
          

                         

                    Der Präsident:     
                    Franz Hugener     
                          
    Die Mitglieder: 
    Meinrad Bossard 
    Raphael Bucher 
    Benno Setz 
    Martin Walthert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des neuen Siedlungsentwässerungsreglement. 
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6  Traktandum 4 - Bewilligung eines Sonderkredits im Betrag von CHF 1'320'000.00 für 
die Sanierung Turnhalle Hofmatt 

6.1 In Kürze 

Die Turnhalle Hofmatt wurde im Jahr 1985 erstellt und ist mittlerweile sanierungsbedürftig. Der Gemeinderat beantragt der 
Gemeindeversammlung, den beantragten Sonderkredit zu genehmigen. 
 
 
6.2 Bericht 
 
Die Turnhalle Hofmatt wurde im Jahr 1985 erstellt und ist mittlerweile sanierungsbedürftig. Der Gemeinderat Schötz hat der 
Massplan AG den Auftrag für die Planungsarbeiten für die Sanierung der Turnhalle Hofmatt erteilt. Diese Arbeiten wurden 
bereits im Jahr 2019 in Angriff genommen, aus finanziellen Überlegungen jedoch immer wieder hinausgeschoben. 

Die geplanten Sanierungsarbeiten beinhalten die Neueindeckung aller Dachflächen, inkl. einer zusätzlichen Dämmung. Zu-
dem werden Spenglerarbeiten ausgeführt sowie die Blitzschutzanlage erneuert. In den Garderoben werden die bestehenden 
Holz- durch Kunststofffenster ersetzt. Ebenfalls werden sämtliche Aussen- und Innentüren ersetzt. Bei der Fassade werden 
vereinzelte Flickarbeiten ausgeführt und sie wird teilweise neu gestrichen. Die Elektroinstallationen werden den heutigen 
Vorschriften angepasst und die bestehenden Leuchten werden durch LED-Leuchten ersetzt. Der Bodenbelag in der Turn-
halle wird erneuert. Dabei wird darauf geachtet, dass der neue Bodenbelag zusätzlich den Anforderungen eines Mehrzweck-
belages entspricht. Auch der Bodenbelag im Medienraum wird neu verlegt und der Holzboden im Werkraum wird saniert. Im 
Korridor wird die Deckenbekleidung gemäss den heutigen Brandschutzvorschriften erneuert. Im Medienraum werden die 
Beleuchtung, die Beschallung und die Raumakustik komplett erneuert. 

Die Massplan AG hat nun aufgrund von Richtofferten den nachstehenden Kostenvoranschlag (+/- 10%) für die Sanierung 
der Turnhalle Hofmatt erarbeitet: 
- Baumeisterarbeiten CHF 67‘000.00 

(Baustelleneinrichtungen, Fassadengerüst) 
- Rohbauarbeiten CHF 518‘000.00 

(Türen, Spengler-, Blitzschutz- und Bedachungsarbeiten,  
äussere Oberflächenbehandlungen) 

- Elektroarbeiten CHF 175‘000.00 
(Anpassungen Elektroinstallationen, neue Leuchten,  
Gebäudeautomation) 

- Lufttechnische Anlagen, Gebäudeautomation CHF 53‘000.00 
(neue Lüftungsanlagen mit Steuerungen) 

- Innenausbau CHF 241‘000.00 
(Schreinerarbeiten, Bodenbeläge, Deckenbekleidungen,  
innere Oberflächenbehandlungen) 

- Honorare CHF 166‘000.00 
(Architekt, Bauingenieur, Elektroingenieur, Spezialisten) 

- Baunebenkosten CHF 10‘000.00 
(Bewilligungen, Versicherungen) 

- Ausstattungen CHF 90‘000.00 
(teilweise neue Sporteinrichtungen, Beleuchtung und  
Beschallung Medienraum) 
 

Total Sanierungsarbeiten CHF 1‘320‘000.00 

 

 

 

 

 

Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung eines Sonderkredites im Betrag von CHF 1‘320‘000.00 für die Sanierung 
der Turnhalle Hofmatt. 
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6.3  Bericht der Controlling-Kommission 
 

Bericht der Controlling-Kommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Schötz 

Als Controlling-Kommission haben wir den Sonderkredit im Betrag von CHF 1'320'000.00 für die Sanierung Turnhalle 
Hofmatt der Gemeinde Schötz beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 
2.5 Controlling. 
 
Gemäss unserer Beurteilung wird mit dem vorliegenden Finanzgeschäft eine in der dem Legislaturprogramm und dem 
Aufgaben- und Finanzplan vorgesehene Leistung umgesetzt. Wir erachten die Rechtmässigkeit, Transparenz, Verständ-
lichkeit und Wahrheit als eingehalten. 
 
Wir empfehlen, den Sonderkredit im Betrag von CHF 1'320'000.00 für die Sanierung Turnhalle Hofmatt zu genehmigen. 
 

Schötz, 13. November 2023 
 
Die Controlling-Kommission 
 

  Der Präsident: 
  Franz Hugener 
    
  Die Mitglieder: 
  Meinrad Bossard 
  Raphael Bucher 
  Benno Setz 
  Martin Walthert 
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7  Traktandum 5 - Bewilligung eines Sonderkredits im Betrag von CHF 1'550'000.00 für 
den Ausbau der Hübelistrasse 

7.1 In Kürze 

Nachdem die Überbauung Burgallee bis Ende 2023 abgeschlossen sein wird, kann der Ausbau der Hübelistrasse erfolgen. 
Die Hübelistrasse ist sehr schmal, weist kein Trottoir auf, ist in einem schlechten Zustand und daher ist ein Ausbau dringend 
notwendig. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den beantragten Sonderkredit zu genehmigen. 
 
 
7.2 Bericht 

Die Wohnüberbauung in der Burgallee wird bis Ende 2023 fertig erstellt sein. Somit kann der Ausbau der Hübelistrasse in 
Angriff genommen werden. Diese Strasse ist sehr schmal, weist kein Trottoir auf, ist in einem schlechten Zustand und 
daher ist ein Ausbau dringend notwendig. 

Es ist geplant, die Hübelistrasse ab der Einmündung Ausserdorfstrasse auszubauen. Die Fahrbahnbreite soll generell auf 
3.50 m festgelegt werden, wobei das bergseitige, 1.80 m breite Trottoir mit einem abgesenkten Randstein mit 3 cm An-
schlag überfahrbar ausgestaltet werden soll. Damit wird das Kreuzen von Fahrzeugen grundsätzlich ermöglicht. Um jedoch 
eine durchgehende Überfahrbarkeit des Trottoirs zu verhindern und den Schutz der Fussgänger zu erhöhen, sollen in 
bestimmten Abständen Poller erstellt werden. Das Trottoir soll von der Ausserdorfstrasse bis zur Einmündung Erschlies-
sung Burgallee geführt werden. 

Die geplanten Bauarbeiten können aufgrund der engen Platzverhältnisse nur unter Vollsperrung ausgeführt werden. Der 
Verkehr soll während der Bauzeit über die bestehenden Güterstrassen Richtung Südosten und dann Richtung Mösli in die 
Burghalde umgeleitet werden. Diese Umleitung erfordert temporäre Ausweichstellen und Kurvenverbreiterungen. 

Die Bauarbeiten sollen etappenweisse ausgeführt werden. Die einzelnen Etappen werden einerseits durch den Werklei-
tungsbau und andererseits durch die bestehenden Zufahrten bestimmt. Mit der fortschreitenden Ausführung kann die Zu-
fahrt wieder von der Ausserdorfstrasse her erfolgen. 

Die Kosten für den Ausbau der Hübelistrasse setzen sich einerseits aus dem Strassenbau und andererseits aus dem 
Neubau des Trottoirs (inkl. Stützmauer) zusammen und sehen wie folgt aus: 

Arbeiten Strassenbau Neubau Trottoir 

Grundstück 0.-- 144'000.-- 

Baumeister 491'000.-- 579'000.-- 

Ausrüstung 33'000.-- 77'000.-- 

Honorare 106'000.-- 120'000.-- 

Total Kosten 
630'000.-- 920'000.-- 

1'550'000.-- 

 

Bei der Hübelistrasse handelt es sich um eine Gemeindestrasse 3. Klasse. Gemäss dem Strassenreglement der Gemeinde 
Schötz erhebt die Gemeinde von den interessierten Grundeigentümern im Perimeterverfahren Beiträge. Beim Strassen-
ausbau soll der Beitrag der interessierten Grundeigentümer 80% betragen, beim Neubau des Trottoirs sollen es noch 60% 
sein. 

 

Bevor aber mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 
 
1. Das Bauprojekt muss öffentlich aufgelegt werden. Nach der Erledigung allfälliger Einsprachen kann das Bauprojekt 

bewilligt werden. 
 

2. Der Kostenteiler muss allen interessierten Grundeigentümern zugestellt werden. Nach der Erledigung allfälliger Ein-
sprachen wird dieser rechtskräftig und die Bauarbeiten können in Angriff genommen werden. 
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Situation Ausbau Hübelistrasse 
 
 
 
 

Querschnitt der ausgebauten Hübelistrasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag Gemeinderat 

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung eines Sonderkredites im Betrag von CHF 1'550'000.00 für den Ausbau der 
Hübelistrasse. 
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7.3  Bericht der Controlling-Kommission 
 

Bericht der Controlling-Kommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Schötz 

Als Controlling-Kommission haben wir den Sonderkredit im Betrag von CHF 1'550'000.00 für den Ausbau der Hübelistrasse 
der Gemeinde Schötz beurteilt. 
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 
2.5 Controlling. 
 
Gemäss unserer Beurteilung wird mit dem vorliegenden Finanzgeschäft eine in der dem Legislaturprogramm und dem 
Aufgaben- und Finanzplan vorgesehene Leistung umgesetzt. Wir erachten die Rechtmässigkeit, Transparenz und Ver-
ständlichkeit als eingehalten. 
 
Wir empfehlen, den Sonderkredit im Betrag von CHF 1'550'000.00 für den Ausbau der Hübelistrasse zu genehmigen. 
 

Schötz, 13. November 2023 
 
Die Controlling-Kommission 
 

  Der Präsident: 
  Franz Hugener 
    
  Die Mitglieder: 
  Meinrad Bossard 
  Raphael Bucher 
  Benno Setz 
  Martin Walthert 
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9  Anhang 

 
Anhang 1  Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche - Leistungsgruppe - Kostenstellen 
Anhang 2  Investitionsrechnung Artengliederung 
Anhang 3  Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen detailliert 
Anhang 4  Investitionsrechnung mit Sonderkreditkontrolle  
Anhang 5  Entwurf Siedlungsentwässerungsreglement SER 
Anhang 6 Entwurf Vollzugsverordnung zum Siedlungsentwässerungsreglement (SER) 
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

Präsidiales und Kultur 3'026'511.70 1'558'185.99 2'839'139.14 1'545'627.82 2'569'822.85 1'425'303.84
Nettoergebnis 1'468'325.71 1'293'511.32 1'144'519.01

1010 Legislative und Exekutive 727'600.17 656'761.08 718'040.77 651'512.98 632'588.22 584'038.01
Nettoergebnis 70'839.09 66'527.79 48'550.21

01100 Legislative (Gemeindeversammlung) 70'839.09 66'527.79 48'550.21
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00
3102.01 Drucksachen, Publikationen 12'500.00 3'000.00 9'238.50
3130.01 Dienstleistungen Dritter 24'100.00 21'300.00 11'021.30
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'500.00 2'500.00 2'428.65
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'232.00 2'322.00 2'322.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 28'507.09 37'405.79 23'539.76

01101 Rechnungsprüfungs- und Controllingorgane 29'800.00 29'800.00 25'690.00 25'690.00 22'094.65 22'094.65
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
8'200.00 7'700.00 3'767.40

3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30.00 30.00 13.60
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 70.00 60.00 26.20
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 800.00 700.00 692.70
3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'102.00
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 16'700.00 16'700.00 14'992.75
3170.01 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 500.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 29'800.00 25'690.00 22'094.65

01102 Urnenbüro 4'280.00 4'280.00 13'920.00 13'920.00 1'561.20 1'561.20
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
4'000.00 12'400.00 1'499.50

3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 620.00 38.45
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20.00 90.00 5.25
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30.00 80.00 8.00
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 30.00 730.00 10.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 4'280.00 13'920.00 1'561.20

01201 Gemeinderat 622'681.08 622'681.08 611'902.98 611'902.98 560'382.16 560'382.16
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
Kommissionen

367'000.00 356'000.00 355'824.20

3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und
Betriebspersonals

-1'679.40

3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 4'900.00 4'900.00 4'800.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'500.00 23'200.00 22'715.85
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'900.00 35'300.00 34'506.60
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'500.00 1'258.05
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'100.00 4'900.00 4'781.10
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'100.00 2'700.00 2'468.05
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 800.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 11'160.00 8'160.00 7'702.00
3100.01 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 1'029.10
3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'437.80
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 102.00 102.00 102.00
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand 134.50
3113.01 Hardware 333.60
3130.01 Dienstleistungen Dritter 13'305.00 14'505.00 14'152.40
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 10'000.00 40'000.00 3'130.15
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 17'520.00 18'840.00 16'519.75
3134.01 Sachversicherungsprämien 410.00 410.00 402.20
3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware) 200.00 66.80
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'700.00 1'700.00 1'628.95
3170.01 Reisekosten und Spesen 10'000.00 10'000.00 9'973.60
3199.01 Übriger Betriebsaufwand 7'300.00 7'400.00 5'033.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 104'984.08 78'285.98 73'261.86
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'000.00 9'060.00 4'911.50
4970.01 Umlagen (Entlastung) 613'681.08 602'842.98 555'470.66

1020 Zentrale Dienste 930'049.67 844'719.91 915'817.03 834'609.84 859'533.76 777'993.48
Nettoergebnis 85'329.76 81'207.19 81'540.28

02201 allgemeine Dienste 844'019.91 844'019.91 833'909.84 833'909.84 777'273.48 777'273.48
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 360'000.00 396'000.00 411'186.55
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und

Betriebspersonals
-12'439.65

3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 6'600.00 4'200.00 4'600.00
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'500.00 15'700.00 25'954.75
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'100.00 34'700.00 30'500.45
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 2'200.00 1'970.65
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'100.00 5'500.00 5'455.35
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'200.00 2'900.00 2'838.45
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'550.00 4'550.00 3'040.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 16'980.00 14'300.00 16'447.85
3100.01 Büromaterial 8'850.00 7'900.00 8'388.75
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'150.00 1'500.00 3'865.85
3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 90.00
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 862.00 755.00 817.00
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 400.00 666.30
3110.01 Büromöbel und -geräte 15'000.00 4'475.55
3113.01 Hardware 6'700.00 500.00 3'040.80
3118.01 Immaterielle Anlagen 22'650.00 39'350.00 566.40
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'000.00 1'000.00 2'402.80
3130.01 Dienstleistungen Dritter 108'558.00 90'097.00 90'979.03
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 80'318.00 66'728.00 56'612.95
3134.01 Sachversicherungsprämien 8'130.00 7'910.00 6'949.50
3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'550.00 3'000.00 284.85
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
624.35

3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware) 8'988.00 8'968.00 4'721.85
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 68'260.00 53'124.00 44'300.45
3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7'260.00 7'550.00 9'336.25
3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 542.40
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 5'409.00 5'409.00
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 11'950.00 11'700.00
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 31'000.00 23'000.00 29'313.05
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 216.00 216.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 7'663.91 23'652.84 14'115.95
4250.01 Verkäufe 2.50
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'350.00 25'550.00 23'172.40
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 23'100.00 24'500.00 19'954.90
4920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1'000.00 1'000.00 1'525.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 807'569.91 782'859.84 732'618.68
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

33200 Massenmedien 86'029.76 700.00 81'907.19 700.00 82'260.28 720.00
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'200.00 2'200.00 2'200.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10.00 10.00 7.70
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20.00 20.00 15.40
3102.01 Drucksachen, Publikationen 43'050.00 40'550.00 42'409.40
3130.01 Dienstleistungen Dritter 12'080.00 11'280.00 11'253.25
3970.01 Umlagen (Belastung) 28'669.76 27'847.19 26'374.53
4250.01 Verkäufe 700.00 700.00 720.00

1030 Allgemeines Rechtswesen 537'084.05 56'705.00 379'600.35 58'505.00 368'630.75 53'524.25
Nettoergebnis 480'379.05 321'095.35 315'106.50

14000 Teilungsamt / Erbschaftswesen 155'512.58 37'000.00 119'750.37 40'000.00 112'412.76 29'923.30
3100.01 Büromaterial 150.00 150.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 9'846.15
3970.01 Umlagen (Belastung) 145'362.58 109'600.37 102'566.61
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen 37'000.00 40'000.00 29'923.30

14100 Einwohnerkontrolle 269'098.07 12'300.00 159'271.96 12'300.00 148'200.86 14'394.45
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 1'000.00
3100.01 Büromaterial 400.00 409.25
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 1'500.00 1'232.88
3181.91 Tatsächliche Forderungsverluste Gebühren 35.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 266'498.07 156'571.96 146'523.73
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen 12'000.00 12'000.00 14'001.50
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 300.00 300.00 392.95

14260 Zivilstandsamt regional 23'300.00 23'700.00 21'054.15
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
23'300.00 23'700.00 21'054.15

14400 Betreibungsamt 79'673.40 2'405.00 70'983.02 2'205.00 77'770.13 2'456.50
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 200.00 200.00 200.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5.00 5.00 0.70
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5.00 5.00 1.40
3100.01 Büromaterial 500.00 2'000.00 724.15
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 105.55
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand 26.90
3110.01 Büromöbel und -geräte 4'500.00
3113.01 Hardware 333.60
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 538.50
3130.01 Dienstleistungen Dritter 59'600.00 41'000.00 57'862.55
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 8'420.00 8'710.00 8'124.75
3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'000.00
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'200.00 5'200.00 4'151.85
3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1'770.00 400.00 567.05
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'600.00 2'600.00 2'566.25
3970.01 Umlagen (Belastung) 1'373.40 4'363.02 2'566.88
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 205.00 205.00 202.10
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
2'200.00 2'000.00 2'254.40

14700 Bürgerrechtswesen 9'350.00 5'000.00 5'745.00 4'000.00 9'074.95 6'750.00
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
2'915.00 2'915.00 2'990.00

3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43.00 35.00 46.05
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10.00 15.00 10.80
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10.00 10.00 9.60
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 22.00 20.00 20.90
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00 200.00
3100.01 Büromaterial 50.00 50.00
3910.01 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 6'100.00 2'500.00 5'997.60
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 4'000.00 6'750.00

55900 Arbeitslosigkeit, übriges (Arbeitsamt) 150.00 150.00 117.90
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 150.00 150.00 117.90

1040 Freizeit und Kultur 831'777.81 825'680.99 1'000.00 709'070.12 9'748.10
Nettoergebnis 831'777.81 824'680.99 699'322.02

31200 Denkmalpflege und Heimatschutz 18'095.48 18'553.08 18'361.67
3130.01 Dienstleistungen Dritter 180.00 180.00 180.00
3134.01 Sachversicherungsprämien 110.00 120.00 118.00
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1'752.00 1'752.00 1'752.00
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'450.00 1'450.00 1'450.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 541.00 611.00 611.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 14'062.48 14'440.08 14'250.67

32900 Kulturförderung (allgemein) 219'377.49 212'709.51 1'000.00 188'754.00
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
500.00 500.00

3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'000.00 2'000.00 2'000.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5.00
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5.00
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5.00
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00
3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'100.00 1'100.00 1'044.70
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'200.00 1'000.00 1'120.90
3130.01 Dienstleistungen Dritter 19'100.00 19'400.00 5'716.60
3134.01 Sachversicherungsprämien 410.00 410.00 403.30
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
2'150.00 2'150.00 101.80

3170.01 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 500.00
3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 700.00 700.00 1'050.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 20'053.00 20'053.00 20'053.00
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
34'000.00 34'000.00 33'895.80

3635.01 Beiträge an private Unternehmungen 30'000.00 30'000.00 30'000.00
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 11'845.00 11'845.00 9'855.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'717.00 2'519.00 2'519.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 93'902.49 86'297.51 80'493.90
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00

34100 Sport 468'816.99 486'070.68 406'377.51 3'748.10
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'450.00 5'850.00 5'159.20
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'000.00 4'000.00 319.80
3130.01 Dienstleistungen Dritter 8'000.00
3134.01 Sachversicherungsprämien 420.00 420.00 379.05
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten 54'000.00 41'500.00 7'165.20
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,
Werkzeuge

9'700.00 6'200.00 8'307.80

3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5'000.00 9'200.00
3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'645.00 1'645.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 62'382.00 57'632.00 57'632.00
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
30'300.00 31'800.00 38'176.20

3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 22'425.00 21'875.00 16'965.05
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 27'333.00 28'878.00 28'878.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 245'161.99 269'070.68 243'395.21
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'551.00
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
2'197.10

34200 Freizeit 125'487.85 108'347.72 95'576.94 6'000.00
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'700.00 6'500.00 2'725.05
3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5'400.00 6'700.00 2'475.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'600.00 1'950.00 1'256.75
3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'910.00 1'870.00 2'509.35
3134.01 Sachversicherungsprämien 160.00 200.00 147.55
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten 3'000.00 3'000.00 1'285.95
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
3'800.00 3'100.00 2'003.60

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 310.00 310.00 310.00
3511.01 Einlagen in Fonds des EK 6'000.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 528.00 540.00 540.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 82'079.85 84'177.72 76'323.69
4200.01 Ersatzabgaben 6'000.00

Bildung 16'286'691.76 8'787'830.61 14'405'872.51 7'384'909.55 13'862'567.81 7'447'539.86
Nettoergebnis 7'498'861.15 7'020'962.96 6'415'027.95

2010 Kindergarten 1'281'965.61 586'472.00 1'161'635.37 598'239.00 1'189'828.61 587'545.25
Nettoergebnis 695'493.61 563'396.37 602'283.36

21100 Kindergarten 1'281'965.61 586'472.00 1'161'635.37 598'239.00 1'189'828.61 587'545.25
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 964.30
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3020.01 Löhne der Lehrpersonen 723'000.00 624'000.00 721'120.85
3020.03 Stellvertretungen 6'000.00
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -38'135.10
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 4'000.00 4'500.00 3'756.15
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'300.00 41'000.00 46'241.85
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 78'000.00 68'000.00 76'822.05
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'250.00 1'100.00 1'187.60
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'800.00 8'600.00 9'701.40
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'600.00 4'500.00 5'001.50
3099.01 Übriger Personalaufwand 700.00 500.00
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'500.00 8'500.00 9'857.70
3104.01 Lehrmittel 4'000.00 2'310.00 2'447.90
3105.01 Lebensmittel 500.00 500.00 542.50
3113.01 Hardware 1'500.00 6'000.00 534.85
3118.01 Immaterielle Anlagen 1'000.00 1'000.00 253.20
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 341.20
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 750.00 750.00 565.15
3130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00 2'153.45
3134.01 Sachversicherungsprämien 390.00 390.00 387.05
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'000.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
500.00 500.00

3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'000.00 1'000.00
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften 53'760.00 53'760.00 52'952.90
3170.01 Reisekosten und Spesen 2'950.00
3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'900.00 1'900.00 589.90
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 24'346.00 24'346.00 24'346.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 488.00 1'462.00 1'462.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 312'681.61 299'517.37 263'784.21
4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 586'472.00 598'239.00 587'545.25

2015 Basisstufe 302'008.92 167'464.00 274'960.67 180'940.00 275'811.65 175'972.05
Nettoergebnis 134'544.92 94'020.67 99'839.60

21160 Basisstufe 302'008.92 167'464.00 274'960.67 180'940.00 275'811.65 175'972.05
3020.01 Löhne der Lehrpersonen 176'000.00 173'000.00 186'495.20
3020.03 Stellvertretungen 2'000.00
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -4'868.05
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 3'000.00 4'000.00 2'787.10
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'300.00 12'000.00 12'004.20
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'000.00 22'000.00 24'515.45
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 310.00 300.00 307.75
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'400.00 2'400.00 2'517.55
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'400.00 1'300.00 1'298.05
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 7'500.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 200.00 78.35
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'700.00 2'750.00 1'853.25
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 75.00 75.00 99.00
3104.01 Lehrmittel 1'500.00 1'500.00 759.35
3105.01 Lebensmittel 50.00 50.00
3113.01 Hardware 128.00
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'220.00 1'750.00 1'917.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 992.45
3134.01 Sachversicherungsprämien 280.00 280.00 273.15
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
500.00 500.00

3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware) 500.00 600.00
3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 550.00 550.00 327.60
3970.01 Umlagen (Belastung) 75'623.92 48'905.67 36'826.25
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
8'447.25

4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 167'464.00 180'940.00 167'524.80

2020 Primarschule 6'465'211.51 3'104'143.00 6'140'965.77 3'127'069.00 5'425'412.37 2'956'414.75
Nettoergebnis 3'361'068.51 3'013'896.77 2'468'997.62

21200 Primarschule 6'465'211.51 3'104'143.00 6'140'965.77 3'127'069.00 5'425'412.37 2'956'414.75
3020.01 Löhne der Lehrpersonen 3'433'000.00 3'177'000.00 3'081'463.70
3020.03 Stellvertretungen 90'000.00
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -5'393.25
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 25'000.00 39'000.00 21'541.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 219'900.00 210'300.00 196'685.15
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 312'700.00 314'000.00 280'171.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'900.00 5'400.00 5'196.85
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 46'750.00 45'300.00 41'332.10
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 27'520.00 23'000.00 21'309.50
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'400.00 23'750.00 517.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'000.00 674.90
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 37'550.00 40'000.00 25'030.80
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 350.00 245.60
3104.01 Lehrmittel 34'745.00 26'700.00 46'726.90
3105.01 Lebensmittel 400.00 400.00 1'414.70
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 500.00
3110.01 Büromöbel und -geräte 12'414.30
3113.01 Hardware 26'300.00 28'100.00 1'120.50
3118.01 Immaterielle Anlagen 4'185.00 2'435.00 1'550.95
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 23'600.00 23'920.00 9'307.50
3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'880.00 7'450.00 4'348.00
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'000.00 1'000.00
3134.01 Sachversicherungsprämien 4'910.00 4'430.00 4'432.20
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
4'000.00 4'000.00 2'261.55

3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4'000.00 4'000.00 4'626.60
3169.01 Übrige Mieten und Benützungskosten 11'000.00 11'000.00 8'602.20
3170.01 Reisekosten und Spesen 1'200.00
3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 17'500.00 15'000.00 10'327.75
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 60'436.00 65'665.00 33'415.55
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
15'600.00

3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 20'000.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 4'087.00 4'788.00 2'328.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 2'134'448.51 1'954'677.77 1'593'761.32
4230.01 Schulgelder 1'000.00 1'500.00 995.00
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
15'558.00 55'553.00 30'296.80

4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'087'585.00 3'070'016.00 2'925'122.95

2030 Sekundarschule 3'499'732.68 1'884'016.00 3'398'823.50 1'576'082.00 3'343'869.99 1'468'534.60
Nettoergebnis 1'615'716.68 1'822'741.50 1'875'335.39

21300 Sekundarschule 3'499'732.68 1'884'016.00 3'398'823.50 1'576'082.00 3'343'869.99 1'468'534.60
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
Kommissionen

2'401.30

3020.01 Löhne der Lehrpersonen 1'899'000.00 1'761'000.00 1'808'980.20
3020.03 Stellvertretungen 30'000.00
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -1'473.40
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 18'000.00 19'000.00 16'778.75
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 121'600.00 115'000.00 116'282.20
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 194'000.00 172'000.00 184'625.70
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'250.00 3'000.00 3'061.65
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'700.00 24'500.00 24'391.95
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15'000.00 12'600.00 12'575.70
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'900.00 14'900.00 8'138.50
3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000.00 1'000.00 639.40
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 32'500.00 42'700.00 10'264.45
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 70.00
3104.01 Lehrmittel 35'650.00 15'330.00 26'419.85
3105.01 Lebensmittel 7'500.00 7'500.00 7'526.15
3110.01 Büromöbel und -geräte 5'000.00
3113.01 Hardware 18'200.00 18'000.00 10'825.20
3118.01 Immaterielle Anlagen 15'110.00 12'794.00 9'753.60
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 8'500.00 12'550.00 6'650.75
3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'260.00 2'150.00 3'094.20
3134.01 Sachversicherungsprämien 2'780.00 2'310.00 2'302.55
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
2'100.00 3'000.00 233.60

3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware) 10'500.00 11'000.00 3'260.05
3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1'500.00 1'000.00 1'401.10
3169.01 Übrige Mieten und Benützungskosten 1'000.00
3170.01 Reisekosten und Spesen 3'300.00 3'300.00
3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 18'500.00 14'900.00 11'316.55
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 70'803.00 58'144.00 50'755.10
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
176'880.00 302'025.00 307'956.75

3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 5'576.00 5'327.00 4'884.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 789'423.68 732'593.50 710'754.14
4230.01 Schulgelder 500.00 500.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'159.55
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden

52'543.00 24'000.00 27'241.85

4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'830'973.00 1'551'582.00 1'435'133.20

2032 Kantonsschule 170'550.00 225'400.00 186'279.90
Nettoergebnis 170'550.00 225'400.00 186'279.90

21360 Kantonsschule 170'550.00 225'400.00 186'279.90
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 170'550.00 225'400.00 186'279.90

2040 Musikschule 230'596.00 187'500.00 617'334.80 405'049.75
Nettoergebnis 230'596.00 187'500.00 212'285.05

21400 Musikschule 230'596.00 187'500.00 212'285.05
3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'500.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
2'000.00

3170.01 Reisekosten und Spesen 100.00
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
228'496.00 185'000.00 80'000.00

3970.01 Umlagen (Belastung) 132'285.05

21401 Musikschule Region Schötz (Spezialfinanzierung) 405'049.75 405'049.75
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
340.00

3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'884.20
3020.01 Löhne der Lehrpersonen 257'430.60
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -379.55
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 2'509.60
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'660.55
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'440.70
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 496.35
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'702.95
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'384.85
3099.01 Übriger Personalaufwand 3'849.05
3100.01 Büromaterial 1'986.25
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 228.30
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'618.65
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'808.95
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'533.20
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
1'060.65

3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 15'012.25
3170.01 Reisekosten und Spesen 450.00
3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate -122.30
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
42'138.55

3910.01 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 2'424.95
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 6'591.00
4230.01 Schulgelder 69'094.00
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'500.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'868.35
4611.01 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten

(ordentliche Steuern)
11'958.35

4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden

43'654.05

4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 143'689.95
4970.01 Umlagen (Entlastung) 132'285.05

2050 Schulische Dienste 524'430.00 250.00 448'840.00 69'000.00 378'627.75 72'258.25
Nettoergebnis 524'180.00 379'840.00 306'369.50

21640 Schulsozialarbeit 160'000.00 130'300.00 69'000.00 99'669.70 72'029.65
3020.01 Löhne der Lehrpersonen 108'000.00 90'000.00 72'123.30
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 2'000.00 2'600.00 875.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'000.00 5'800.00 4'642.55
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'500.00 11'400.00 7'722.50
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 122.00
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500.00 1'300.00 973.85
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00 700.00 501.95
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 3'000.00 6'540.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 1'500.00 1'500.00 80.00
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 5'000.00 874.45
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 400.00
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3104.01 Lehrmittel 2'400.00 900.00 275.90
3110.01 Büromöbel und -geräte 3'000.00 1'000.00 80.70
3113.01 Hardware 500.00 500.00 627.10
3118.01 Immaterielle Anlagen 1'500.00 1'000.00 1'421.65
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'500.00 1'500.00 159.60
3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'600.00 1'000.00 2'116.25
3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'000.00 2'000.00 578.00
3170.01 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
-45.10

4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 69'000.00 72'029.65

21650 Schulische Dienste 330'000.00 287'000.00 243'666.35
3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 6'000.00 2'957.10
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
324'000.00 281'000.00 240'709.25

43300 Schulgesundheitsdienst 34'430.00 250.00 31'540.00 35'291.70 228.60
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 31'800.00 29'000.00 32'652.55
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'120.00 1'100.00 1'199.55
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 85.00 75.00 68.05
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 250.00 230.00 250.10
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 155.00 125.00 131.45
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 400.00 400.80
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 300.00 300.00 276.05
3130.01 Dienstleistungen Dritter 320.00 310.00 313.15
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
250.00 228.60

2060 ergänzende Schulangebote 398'495.23 304'043.80 363'178.85 261'011.20 363'447.31 263'955.03
Nettoergebnis 94'451.43 102'167.65 99'492.28

21800 Tagesstruktur Ohmstal 293'881.43 215'700.00 274'367.65 174'000.00 281'914.88 183'068.20
3020.01 Löhne der Lehrpersonen 154'000.00 127'000.00 136'245.35
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'800.00 1'100.00 1'047.20
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'000.00 7'300.00 7'488.00
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'100.00 9'400.00 9'466.00
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 600.00 485.35
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'650.00 1'700.00 1'567.50
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'250.00 1'000.00 938.45
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'920.00 300.00 217.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 300.00 300.00 902.90
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'600.00 900.00 2'146.65
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 250.00 250.00
3104.01 Lehrmittel 600.00 600.00 1'040.35
3105.01 Lebensmittel 24'000.00 17'000.00 17'777.85
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand 1'100.00 900.00 754.55
3113.01 Hardware 200.00 2'000.00
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'000.00 2'500.00 2'035.95
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'110.00 1'100.00 838.65
3134.01 Sachversicherungsprämien 30.00 30.00 26.05
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 100.00 100.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
2'350.00 2'350.00 774.15

3170.01 Reisekosten und Spesen 510.00 100.00 627.90
3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'700.00 1'700.00 332.30
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 2'536.00 2'536.00 2'536.00
3910.01 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 45'300.00 39'900.00 42'347.55
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 254.00 355.00 355.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 34'621.43 53'346.65 51'964.18
4230.01 Schulgelder 100'000.00 86'000.00 90'893.20
4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 104'700.00 88'000.00 92'175.00
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'000.00

21940 Schulbibliothek 77'843.80 77'843.80 73'794.20 73'794.20 68'785.43 68'785.43
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26'000.00 26'000.00 25'439.10
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und

Betriebspersonals
-303.90

3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 700.00 700.00 625.05
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 1'200.00 1'104.50
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 110.00 110.00 90.60
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 250.00 250.00 230.25
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 220.00 200.00 177.10
3099.01 Übriger Personalaufwand 200.00 400.00
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3100.01 Büromaterial 800.00 1'367.35
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 292.70
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 20'132.00 14'856.00 12'987.55
3118.01 Immaterielle Anlagen 3'200.00 3'000.00 3'197.60
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 600.00 935.95
3134.01 Sachversicherungsprämien 520.00 520.00 520.40
3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware) 500.00 500.00
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 700.00 700.00 193.85
3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 800.00 800.00 503.50
3970.01 Umlagen (Belastung) 22'311.80 23'058.20 21'423.83
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000.00 2'000.00 2'300.00
4634.01 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 2'000.00 2'000.00 2'000.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 73'843.80 69'794.20 64'485.43

29900 Erwachsenenbildung / überobligatorische Bildung 600.00 1'800.00 645.60
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 600.00 1'800.00 645.60

29901 Freiwilliges Angebot Volksschule 2'700.00 2'700.00 13'217.00 13'217.00 12'101.40 12'101.40
3100.01 Büromaterial 200.00 500.00 186.80
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'500.00 5'000.00 5'000.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 7'717.00 6'914.60
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 750.00 1'500.00 1'500.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 1'950.00 11'717.00 10'601.40

29901 Obligatorische frühe Sprachförderung 23'470.00 7'800.00
3020.01 Löhne der Lehrpersonen 16'000.00
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'000.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'100.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 220.00
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 150.00
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00
3104.01 Lehrmittel 1'000.00
3113.01 Hardware 1'000.00
3118.01 Immaterielle Anlagen 300.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500.00
3170.01 Reisekosten und Spesen 150.00
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'800.00

2070 Schule allgemein 1'444'601.81 1'444'601.81 1'252'568.35 1'252'568.35 1'170'987.88 1'170'987.88

21900 Schulleitung 514'379.75 514'379.75 456'372.75 456'372.75 411'617.75 411'617.75
3020.01 Löhne der Lehrpersonen 370'000.00 323'000.00 297'411.85
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -1'303.40
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 5'400.00 4'000.00 4'050.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'700.00 20'700.00 19'144.20
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'500.00 38'600.00 35'585.70
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 640.00 600.00 498.70
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 4'400.00 4'014.95
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'900.00 2'300.00 2'070.20
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 3'480.60
3099.01 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 1'722.35
3100.01 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 370.80
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 1'919.65
3102.01 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 3'500.00 592.85
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'200.00 1'200.00 1'015.90
3104.01 Lehrmittel 500.00 500.00 578.10
3105.01 Lebensmittel 602.15
3110.01 Büromöbel und -geräte 4'000.00 4'000.00 5'158.95
3113.01 Hardware 1'126.45
3118.01 Immaterielle Anlagen 2'900.00 3'100.00 1'611.20
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'000.00 2'000.00 1'182.95
3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'100.00 3'400.00 1'899.35
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 250.00 750.00
3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'000.00 1'500.00 102.30
3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1'600.00 1'900.00 1'898.70
3170.01 Reisekosten und Spesen 2'800.00 2'100.00 103.50
3970.01 Umlagen (Belastung) 27'889.75 28'822.75 26'779.75
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 53'000.00 19'000.00 21'944.70
4970.01 Umlagen (Entlastung) 461'379.75 437'372.75 389'673.05

21901 Schulverwaltung 230'681.87 230'681.87 192'466.76 192'466.76 186'625.00 186'625.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 11'700.00 11'700.00 9'861.50
3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'150.00 2'850.00 3'552.80
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3970.01 Umlagen (Belastung) 212'831.87 177'916.76 173'210.70
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 220'681.87 192'466.76 186'625.00

21902 Schulsekretariat 127'770.00 127'770.00 97'450.00 97'450.00 90'635.20 90'635.20
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 99'000.00 79'000.00 74'682.75
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 2'100.00 2'100.00 2'100.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'500.00 5'200.00 4'849.20
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'300.00 5'400.00 5'289.60
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 400.00 269.35
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'450.00 1'100.00 1'011.25
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 820.00 650.00 521.30
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 486.90
3100.01 Büromaterial 1'000.00 500.00 199.60
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 81.65
3105.01 Lebensmittel 1'000.00 11.60
3110.01 Büromöbel und -geräte 5'000.00 713.75
3113.01 Hardware 1'000.00 1'000.00 109.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 201.35
3170.01 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 107.90
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 15'000.00 15'099.70
4970.01 Umlagen (Entlastung) 111'770.00 82'450.00 75'535.50

21911 Bildungskommission 38'540.00 38'540.00 38'470.00 38'470.00 22'896.60 22'896.60
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
29'890.00 29'520.00 18'260.85

3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000.00 1'000.00 924.75
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 89.85
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 192.85
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 300.00 127.10
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00 285.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 2'400.00 2'700.00 1'366.20
3100.01 Büromaterial 100.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 450.00 450.00 450.00
3170.01 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'500.00 1'200.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 38'540.00 38'470.00 22'896.60
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

21920 Schülertransport 203'307.00 203'307.00 126'549.00 126'549.00 122'653.45 122'653.45
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 124'000.00 72'000.00 70'871.05
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 3'100.00 2'000.00 1'970.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'200.00 3'800.00 3'406.35
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'400.00 3'900.00 3'556.80
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 300.00 163.85
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'550.00 800.00 729.95
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900.00 450.00 316.80
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 3'250.00 1'120.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 300.00 300.00 422.00
3100.01 Büromaterial 100.00 80.00 58.75
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'000.00 8'000.00 8'399.05
3134.01 Sachversicherungsprämien 5'800.00 1'220.00 2'653.70
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
5'060.00 5'060.00 3'550.15

3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 15'000.00 17'000.00 17'046.00
3170.01 Reisekosten und Spesen 100.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 12'849.00 7'914.00 7'914.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 948.00 475.00 475.00
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00 3'360.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 53.00
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
3'000.00

4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 138'300.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 64'507.00 123'049.00 119'240.45

21930 Schulkosten alle Stufen (nicht aufteilbar) 329'923.19 329'923.19 341'259.84 341'259.84 336'559.88 336'559.88
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 18'000.00 13'456.20
3099.01 Übriger Personalaufwand 23'000.00 23'000.00 16'095.35
3100.01 Büromaterial 20.00
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 26'700.00 25'950.00 58'050.35
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'180.00 1'180.00 231.05
3104.01 Lehrmittel 1'100.00 1'100.00 525.80
3105.01 Lebensmittel 460.20
3113.01 Hardware 4'000.00 4'000.00 2'650.25
3118.01 Immaterielle Anlagen 16'400.00 20'600.00 7'124.65
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'100.00 21'176.30
3130.01 Dienstleistungen Dritter 24'400.00 23'700.00 4'029.50
3134.01 Sachversicherungsprämien 2'450.00 2'460.00 1'802.80
3137.01 Steuern und Abgaben 13'300.00 13'300.00 9'504.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
2'000.00 2'000.00 2'021.75

3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'000.00 5'000.00 1'372.80
3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 20'000.00 18'200.00 18'889.90
3170.01 Reisekosten und Spesen 9'000.00 8'500.00 8'626.85
3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 5'000.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 5'833.00 34'037.00 34'037.00
3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 20'000.00 15'000.00 19'923.95
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 67'144.00 59'000.00 56'912.50
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 6'264.00 7'061.00 7'061.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 72'152.19 57'071.84 52'587.68
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 18'000.00 17'850.00 18'864.20
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00
4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 9'390.00 9'190.00 8'990.00
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'590.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 293'943.19 314'219.84 303'705.68

2080 Sonderschulen 1'969'100.00 1'296'840.00 952'000.00 320'000.00 910'967.55 346'822.30
Nettoergebnis 672'260.00 632'000.00 564'145.25

22000 Sonderschulung 743'380.00 643'000.00 600'996.00
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 743'380.00 643'000.00 600'996.00

22010 Integrative Sonderschulung (IS) 289'880.00 361'000.00 309'000.00 320'000.00 309'971.55 346'822.30
3020.01 Löhne der Lehrpersonen 221'000.00 239'000.00 250'042.65
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -354.40
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 3'500.00 5'000.00 4'649.20
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'200.00 15'300.00 16'095.40
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'000.00 28'300.00 30'126.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 380.00 400.00 421.15
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 3'300.00 3'376.30
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800.00 1'700.00 1'740.25
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 180.00
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 2'000.35
3104.01 Lehrmittel 15'000.00 15'000.00 1'367.65
3105.01 Lebensmittel 57.90
3170.01 Reisekosten und Spesen 269.10
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
18'875.00

4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 361'000.00 320'000.00 327'947.30

22030 Regionale Sonderschulklasse (Pilotversuch) 935'840.00 935'840.00
3020.01 Löhne der Lehrpersonen 501'000.00
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 5'000.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'400.00
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'000.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 850.00
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'800.00
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'900.00
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'500.00
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00
3104.01 Lehrmittel 2'000.00
3110.01 Büromöbel und -geräte 2'000.00
3113.01 Hardware 1'000.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000.00
3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500.00
3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'000.00
3910.01 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 200'890.00
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 72'000.00
4230.01 Schulgelder 20'000.00
4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 915'840.00

Gesundheit und Soziales 8'014'745.55 375'040.00 7'815'294.86 263'910.00 6'943'943.68 313'361.82
Nettoergebnis 7'639'705.55 7'551'384.86 6'630'581.86

3010 Kindes- und Erwachsenenschutz 347'518.00 320'518.00 330'551.00
Nettoergebnis 347'518.00 320'518.00 330'551.00

14300 KESB-Behörde 185'000.00 177'000.00 168'946.75
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
3.11.2023
Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden

185'000.00 177'000.00 168'946.75

14340 Kinder- und Erwachsenenschutz Mandatsführung 162'518.00 143'518.00 161'604.25
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
160'000.00 141'000.00 159'086.25

3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 2'518.00 2'518.00 2'518.00

3020 Kranken- und Pflegheime 1'038'020.00 750'000.00 672'827.55
Nettoergebnis 1'038'020.00 750'000.00 672'827.55

41500 Restfinanzierung Langzeitpflege 835'000.00 647'000.00 672'371.00
3632.01 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 200'000.00 239'000.00 216'301.10
3634.01 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 600'000.00 393'000.00 422'372.40
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen 35'000.00 15'000.00 33'697.50

41600 Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege 2'400.00 3'000.00 456.55
3632.01 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 2'000.00 2'000.00 456.55
3634.01 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 200.00 500.00
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen 200.00 500.00

41800 Kranken- und Pflegeheime, übriges 200'620.00 100'000.00
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 7'000.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 193'620.00 100'000.00

3030 Ambulante Krankenpflege 439'000.00 280'650.00 303'977.50
Nettoergebnis 439'000.00 280'650.00 303'977.50

42500 Langzeitpflege Spitex 399'000.00 250'250.00 264'488.85
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen 84'000.00 39'000.00 39'362.85
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 315'000.00 210'000.00 223'113.95
3970.01 Umlagen (Belastung) 1'250.00 2'012.05

42600 Akut-/Übergangspflege Spitex 400.00
3637.01 Beiträge an private Haushalte 400.00

42800 Ambulante Krankenpflege, übriges 40'000.00 30'000.00 39'488.65
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
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Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 40'000.00 30'000.00 39'488.65

3040 Gesundheitswesen, übriges 17'920.00 16'520.00 16'096.65
Nettoergebnis 17'920.00 16'520.00 16'096.65

43200 Krankheitsbekämpfung, übrige 14'300.00 14'300.00 14'300.00
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 300.00 300.00 300.00
3637.01 Beiträge an private Haushalte 14'000.00 14'000.00 14'000.00

43400 Lebensmittelkontrolle 1'600.00 1'600.00 1'400.00
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'300.00 1'300.00 1'300.00
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00 200.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 100.00 100.00 100.00

49000 Gesundheitswesen allgemein 2'020.00 620.00 396.65
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 100.00 100.00 60.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.20
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.40
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00
3134.01 Sachversicherungsprämien 20.00 20.00 12.95
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
400.00 500.00 323.10

3050 Krankheit und Unfall 618'100.00 594'100.00 548'057.00
Nettoergebnis 618'100.00 594'100.00 548'057.00

51100 Krankenversicherung 6'100.00 7'100.00 6'308.00
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 6'100.00 7'100.00 6'308.00

51200 Prämienverbilligungen 612'000.00 587'000.00 541'749.00
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 612'000.00 587'000.00 541'749.00

3060 Alter + Hinterlassene 2'317'970.00 9'200.00 2'285'720.00 9'320.00 2'180'731.05 8'979.60
Nettoergebnis 2'308'770.00 2'276'400.00 2'171'751.45

53100 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 18'970.00 9'200.00 16'720.00 9'320.00 18'914.25 8'979.60
3130.01 Dienstleistungen Dritter 20.00 20.00 20.00
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3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 9'950.00 10'700.00 10'092.80
3910.01 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 9'000.00 6'000.00 8'801.45
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00 220.00 194.60
4613.01 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 9'000.00 9'100.00 8'785.00

53200 Ergänzungsleistungen AHV/IV 2'299'000.00 2'269'000.00 2'161'816.80
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'299'000.00 2'269'000.00 2'161'816.80

3070 Familie und Jugend 360'245.35 85'550.00 242'469.80 34'300.00 199'809.55 43'735.19
Nettoergebnis 274'695.35 208'169.80 156'074.36

53500 Leistungen an das Alter 39'400.00 17'050.00 15'327.80
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
3'500.00 3'000.00 3'420.00

3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.50
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15.80
3100.01 Büromaterial 50.00 50.00
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 23'850.00
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 12'000.00 14'000.00 11'883.50

54100 Familienzulagen 21'400.00 20'100.00 18'758.00
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 21'400.00 20'100.00 18'758.00

54301 Alimentenbevorschussung 100'030.00 40'000.00 82'030.00 15'000.00 47'261.50 18'947.45
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 30.00 30.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 7'000.00 5'489.50
3637.01 Beiträge an private Haushalte 94'000.00 75'000.00 41'772.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 40'000.00 15'000.00 18'947.45

54302 Alimenteninkasso 7'000.00 8'000.00 6'085.40 262.64
3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'000.00 8'000.00 6'085.40
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 262.64

54400 Jugendschutz 89'790.00 10'000.00 20'350.00 15'021.05
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
8'850.00 2'850.00 2'740.00

3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 28'000.00 3'000.00 3'247.00
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3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'000.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'770.00 100.00 71.75
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'100.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 130.00 30.00 21.70
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 370.00 20.00 15.00
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 270.00 50.00 41.80
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 33'000.00 3'000.00 1'341.50
3170.01 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 300.00
3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'000.00 6'000.00 4'242.30
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5'100.00 5'100.00 3'000.00
4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 10'000.00

54500 Leistungen an Familien 59'135.35 15'800.00 94'939.80 19'300.00 97'355.80 24'525.10
3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'574.50
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 5'000.00 5'000.00 5'960.80
3634.01 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00 12'000.00
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen 3'300.00 6'000.00 56'724.00
3637.01 Beiträge an private Haushalte 30'000.00 50'000.00 13'703.15
3970.01 Umlagen (Belastung) 10'835.35 20'439.80 19'393.35
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'500.00 8'725.10
4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 11'800.00 11'800.00 11'800.00
4634.01 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 4'000.00 4'000.00 4'000.00

54510 Kinderkrippen und Kinderhorte (Spielgruppe) 43'490.00 19'750.00
3020.01 Löhne der Lehrpersonen 13'000.00
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 800.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 860.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30.00
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00
3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'000.00
3104.01 Lehrmittel 1'000.00
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 23'000.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15'750.00
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4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'000.00

3090 Sozialhilfe und Asylwesen 2'875'972.20 280'290.00 3'325'317.06 220'290.00 2'691'893.38 260'647.03
Nettoergebnis 2'595'682.20 3'105'027.06 2'431'246.35

57200 Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch 2'208'000.00 280'000.00 2'412'000.00 220'000.00 2'025'233.60 260'359.03
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'183'000.00 1'107'000.00 1'050'620.50
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00
3637.01 Beiträge an private Haushalte 1'000'000.00 1'280'000.00 974'613.10
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 280'000.00 220'000.00 260'359.03

57300 Asylwesen 9'520.00 224'420.00 27'032.55
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
2'850.00 2'850.00 1'720.00

3030.01 Temporäre Arbeitskräfte 2'500.00 3'000.00 1'530.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30.00 30.00 29.15
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10.00 10.00 5.90
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10.00 10.00 6.10
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20.00 20.00 11.85
3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 500.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 1'759.55
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 216'000.00 14'970.00
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'000.00 7'000.00

57500 Sozialamt 404'792.20 290.00 440'017.06 290.00 416'006.28 288.00
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
-10.30

3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 120'000.00 104'000.00 106'067.55
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'850.00 6'800.00 6'485.90
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'200.00 10'600.00 10'112.30
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 550.00 500.00 361.30
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'700.00 1'500.00 1'352.60
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 800.00 696.85
3100.01 Büromaterial 300.00 700.00 50.00
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 49.00
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 74.00 74.00
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand 53.80
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3110.01 Büromöbel und -geräte 10'000.00
3113.01 Hardware 333.60
3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'100.00 2'200.00 2'230.65
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 8'050.00 9'165.00 7'399.30
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'800.00 4'800.00 4'345.15
3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 400.00 420.00 965.10
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 12'987.00 12'987.00 12'987.00
3637.01 Beiträge an private Haushalte 80.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 260.00 1'039.00 779.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 230'521.20 274'432.06 261'667.48
4402.01 Zinsen Finanzanlagen 290.00 290.00 288.00

57900 Fürsorge, übriges 253'660.00 248'880.00 218'894.95
3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 15'400.00 16'500.00 11'893.85
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
145'000.00 141'000.00 125'924.10

3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 92'830.00 90'700.00 80'422.00
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 430.00 680.00 655.00

59300 Hilfsaktionen im Ausland 4'726.00
3638.01 Beiträge an das Ausland 4'726.00

Bau und Infrastruktur 7'350'252.44 5'343'074.27 7'098'399.78 4'941'678.58 6'744'020.62 4'759'903.32
Nettoergebnis 2'007'178.17 2'156'721.20 1'984'117.30

4010 Strassen 686'868.65 66'700.00 685'086.87 73'100.00 601'077.71 68'773.85
Nettoergebnis 620'168.65 611'986.87 532'303.86

61510 Gemeindestrassen 436'592.76 422'172.59 363'444.89 1'071.60
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'500.00 1'500.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'900.00 5'900.00 5'887.20
3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'500.00 22'000.00 18'383.45
3141.01 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 63'000.00 63'500.00 28'666.15
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 135'947.00 119'947.40 118'307.40
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
24'200.00 25'030.00 22'428.60
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3660.01 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 1'640.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 52'946.00 50'383.00 47'621.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 129'599.76 132'912.19 120'511.09
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'071.60

61520 Parkplätze, Parkhäuser 14'596.00 47'500.00 14'383.00 50'000.00 10'232.00 45'089.90
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'320.00 1'100.00 1'267.40
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
2'700.00 1'500.00

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 5'163.00 5'163.00 5'163.00
3910.01 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 4'500.00 5'500.00 3'181.60
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 413.00 620.00 620.00
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 47'500.00 50'000.00 45'089.90

61530 Strassenbeleuchtung 43'280.00 55'880.00 47'485.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'480.00 22'380.00 20'435.30
3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'000.00 20'000.00 15'000.00
3149.01 Unterhalt übrige Sachanlagen 8'500.00 11'700.00 11'212.35
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'300.00 1'800.00 837.35

61540 Schnee- und Glatteisbekämpfung 135'410.89 19'200.00 136'490.28 23'100.00 111'069.32 22'612.35
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'400.00 3'400.00 2'166.65
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30.00
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 60.00
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20.00
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'500.00 18'250.00 13'237.10
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'250.00 5'250.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 45'440.00 46'910.00 40'791.40
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
7'100.00 4'100.00 2'077.70

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 355.00 355.00 355.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 206.00 220.00 220.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 56'159.89 57'595.28 52'221.47
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'200.00 3'100.00 3'221.35
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4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden

1'500.00 3'500.00 3'987.50

4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 16'500.00 16'500.00 15'403.50

61600 Güterstrassen 56'589.00 55'261.00 68'446.50
3130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00 491.10
3141.01 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 2'000.00 2'000.00 12'000.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 25'512.00 24'905.00 22'235.00
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
2'000.00 1'500.00 1'696.80

3635.01 Beiträge an private Unternehmungen 18'900.00 18'600.00 25'367.15
3660.01 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 0.45
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 7'677.00 8'256.00 6'656.00

61800 Privatstrassen 400.00 900.00 400.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen 400.00 400.00 400.00

4015 Werkdienst 447'499.22 447'499.22 455'940.64 455'940.64 418'808.31 418'808.31

61900 Werkdienst allgemein 447'499.22 447'499.22 455'940.64 455'940.64 418'808.31 418'808.31
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 240'000.00 237'000.00 231'884.85
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und

Betriebspersonals
-20'738.85

3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 6'000.00 6'900.00 6'000.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'700.00 15'600.00 13'688.90
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'200.00 20'400.00 20'133.30
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100.00 1'100.00 754.55
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'400.00 2'854.50
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 1'900.00 1'471.45
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 780.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 1'420.00 1'320.00 1'713.70
3100.01 Büromaterial 300.00 300.00 177.70
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18'900.00 23'500.00 13'479.55
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand 26.90
3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00
3112.01 Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'320.00 3'120.00 2'211.40
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3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'200.00 17'200.00 13'008.65
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 920.00 1'170.00 961.75
3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'870.00 4'870.00 4'641.45
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 2'550.00 2'470.00 2'569.30
3134.01 Sachversicherungsprämien 3'170.00 3'170.00 2'911.30
3137.01 Steuern und Abgaben 6'285.00 6'285.00 6'281.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
18'400.00 15'500.00 15'608.05

3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften 2'570.00 2'550.00 2'522.15
3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 300.00 420.00 487.50
3170.01 Reisekosten und Spesen 300.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 26'218.00 26'218.00 26'218.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 4'018.00 5'066.00 5'066.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 55'758.22 51'481.64 63'795.21
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'000.00 5'200.00 6'510.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'545.65
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'500.00 7'700.00 9'049.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 431'999.22 443'040.64 401'703.66

4020 Raumordnung 770'854.60 147'000.00 928'583.96 151'100.00 829'196.81 136'323.50
Nettoergebnis 623'854.60 777'483.96 692'873.31

14600 Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen 7'250.00 1'000.00 7'640.00 5'365.20 1'136.80
3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'250.00 7'640.00 5'365.20
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen 1'000.00 1'136.80

79000 Raumordnung, Regionalplanung 50'226.00 50'676.00 43'239.25 715.55
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
2'260.00 1'890.00

3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50.00 100.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10.00 10.00
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10.00 20.00
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20.00 20.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'600.00 4'500.00 503.25
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
38'505.00 38'505.00 38'505.00

3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 5'771.00 5'631.00 4'231.00
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4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 715.55

79100 Bauverwaltung 713'378.60 146'000.00 870'267.96 151'100.00 780'592.36 134'471.15
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 65'000.00 62'000.00 60'059.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200.00 4'000.00 3'883.90
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00 900.00 721.20
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00 215.85
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900.00 900.00 809.90
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 500.00 417.35
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 1'000.00 5'900.00
3100.01 Büromaterial 800.00 1'300.00
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand 26.90
3113.01 Hardware 333.60
3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'400.00 4'400.00 1'455.25
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 145'000.00 150'000.00 106'284.75
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 4'870.00 4'970.00 4'558.55
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'550.00 3'750.00 3'225.30
3910.01 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 8'000.00 16'000.00 5'155.85
3970.01 Umlagen (Belastung) 474'258.60 620'247.96 587'544.96
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen 145'000.00 150'000.00 134'471.15
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00 1'100.00

4024 Arbeitssicherheit (SF) 12'420.00 12'420.00 12'170.00 12'170.00 11'332.30 11'332.30

79109 Arbeitssicherheit (Spezialfinanzierung) 12'420.00 12'420.00 12'170.00 12'170.00 11'332.30 11'332.30
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
1'000.00 1'000.00 530.00

3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'000.00 9'000.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 650.00 650.00 8.20
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40.00 40.00 1.55
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 150.00 150.00 1.90
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 80.00 80.00 3.20
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 750.00 1'174.95
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 9'112.50
3170.01 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 500.00
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
9'416.45 9'214.25 8'591.75
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4970.01 Umlagen (Entlastung) 3'003.55 2'955.75 2'740.55

4030 Öffentlicher Verkehr 392'457.00 500.00 441'457.00 47'600.00 438'184.88 50'740.00
Nettoergebnis 391'957.00 393'857.00 387'444.88

62100 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 20'057.00 25'057.00 25'088.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 32.00 32.00 32.00
3634.01 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 20'000.00 25'000.00 25'031.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 25.00 25.00 25.00

62200 Regionalverkehr 372'000.00 360'000.00 356'741.00
3634.01 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 372'000.00 360'000.00 356'741.00

62900 Öffentlicher Verkehr, übriges 400.00 500.00 56'400.00 47'600.00 56'355.88 50'740.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 400.00 400.00 355.88
3199.01 Übriger Betriebsaufwand 56'000.00 56'000.00
4250.01 Verkäufe 500.00 47'600.00 50'740.00

4040 Nachrichtenübermittlung 45'300.00 29'920.00 131.00
Nettoergebnis 45'300.00 29'789.00

64000 Nachrichtenübermittlung 45'300.00 29'920.00 131.00
3632.01 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 45'300.00 29'920.00
4309.01 Übriger betrieblicher Ertrag 131.00

4060 Umweltschutz 417'830.03 78'595.00 369'113.50 61'750.00 304'226.36 80'819.10
Nettoergebnis 339'235.03 307'363.50 223'407.26

74100 Gewässerverbauungen 224'869.93 1'500.00 206'522.25 2'000.00 178'013.24 19'004.45
3142.01 Unterhalt Wasserbau 52'000.00 56'000.00 44'422.55
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 74'358.00 62'886.00 56'985.65
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen 5'250.00 5'750.00 3'925.75
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 58'702.00 46'443.00 40'543.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 34'559.93 35'443.25 32'136.29
4250.01 Verkäufe 1'500.00 2'000.00 1'504.45
4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 17'500.00
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75000 Arten- und Landschaftsschutz 16'019.00 3'795.00 17'527.00 3'550.00 16'458.20 478.65
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
2'550.00 1'700.00 930.00

3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 300.00 500.00 105.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30.00 10.00 13.50
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10.00 5.00 3.70
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10.00 5.00 2.85
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10.00 5.00 7.25
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'500.00 10'500.00 11'758.40
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 500.00 500.00 335.50
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen 3'193.00 3'193.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 109.00 109.00 109.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
3'795.00 3'350.00 478.65

76900 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 63'850.00 60'300.00 40'400.00 43'200.00 40'362.00 42'286.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'000.00 300.00 300.00
3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste ordentliche Steuern 550.00 500.00 550.00
3601.01 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 41'300.00 39'600.00 39'512.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 17'500.00
4637.01 Beiträge von privaten Haushalten 42'800.00 43'200.00 42'286.00

77100 Friedhof- und Bestattungswesen 113'091.10 13'000.00 104'664.25 13'000.00 69'392.92 19'050.00
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
450.00 1'140.00

3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30.00 17.60
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5.00 3.15
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5.00 4.05
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5.00 6.45
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'400.00 1'300.00 3'475.55
3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'000.00
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 500.00 8'000.00 178.50
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'060.00 780.00 1'789.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'400.00 4'245.00 5'770.55
3134.01 Sachversicherungsprämien 770.00 720.00 682.00
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3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten 3'000.00 1'500.00 1'134.90
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
1'400.00 1'400.00 34.45

3170.01 Reisekosten und Spesen 400.00 300.00 403.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 16'869.00 16'531.00 2'030.70
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'200.00 4'200.00 5'117.20
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 13'617.00 13'125.00 1'525.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 63'475.10 50'068.25 46'080.82
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 15'300.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00 3'000.00 3'750.00

4070 Wasserversorgung 61'386.00 61'386.00 64'046.00 64'046.00 47'073.50 47'073.50

71040 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 61'386.00 61'386.00 64'046.00 64'046.00 47'073.50 47'073.50
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
1'500.00

3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'500.00 7'000.00 5'485.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10.00
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20.00
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 180.00 180.00 171.00
3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 500.00 500.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21'350.00 12'900.00 10'631.35
3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'070.00 14'970.00 4'052.40
3134.01 Sachversicherungsprämien 150.00 130.00 122.10
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten 10'000.00 15'000.00 1'027.55
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
2'500.00 1'000.00 2'416.35

3169.01 Übrige Mieten und Benützungskosten 2'900.00 2'900.00 2'900.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 5'191.00 4'190.00 4'190.95
3510.01 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK 14'186.65
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen 40.00 70.00 34.15
3910.01 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 4'600.00 4'100.00 1'615.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 765.00 1'106.00 241.00
4250.01 Verkäufe 47'000.00 50'000.00 44'656.45
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 500.00 500.00
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4510.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 11'886.00 11'546.00
4940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 2'000.00 2'000.00 1'917.05

4072 Abwasserbeseitigung 439'500.00 439'500.00 384'800.00 384'800.00 369'738.90 369'738.90

72040 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 439'500.00 439'500.00 384'800.00 384'800.00 369'738.90 369'738.90
3120.41 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 400.00 182.60
3130.41 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 500.00 950.70
3131.41 Planungen und Projektierungen Dritter 700.00 500.00 543.60
3132.41 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 42'000.00 36'000.00 30'395.25
3143.41 Unterhalt Tiefbauten Abwasserbeseitigung (betrieblicher

Unterhalt)
8'000.00 2'500.00 10'687.60

3143.42 Unterhalt Tiefbauten Abwasserbeseitigung (baulicher
Unterhalt)

10'000.00 45'000.00 16'425.85

3181.91 Tatsächliche Forderungsverluste Gebühren -1'289.55
3300.41 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 4'600.00
3510.41 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK 208'300.00 140'400.00 181'048.20
3612.41 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbände
1'500.00

3614.41 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
(Betriebskosten)

157'500.00 146'500.00 126'829.25

3910.41 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 6'600.00 7'300.00 3'965.40
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0.01
4240.41 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 405'000.00 350'000.00 335'427.79
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 33.30
4260.41 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 66.60
4940.41 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 34'500.00 34'800.00 34'211.20

4076 Abfallwirtschaft 179'689.90 168'889.90 167'174.87 155'374.87 148'610.03 139'123.88
Nettoergebnis 10'800.00 11'800.00 9'486.15

73000 Abfallwirtschaft 10'800.00 11'800.00 9'486.15
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'750.00 2'750.00 1'102.65
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'250.00 1'250.00
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
7'800.00 7'800.00 8'383.50
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73040 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 168'889.90 168'889.90 155'374.87 155'374.87 139'123.88 139'123.88
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
15'000.00

3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 60.00
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 120.00
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 120.00
3102.51 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 2'500.00 825.00
3119.51 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 500.00 500.00
3120.51 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200.00 250.00 154.50
3130.51 Dienstleistungen Dritter 8'600.00 6'450.00 7'679.50
3151.51 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
1'000.00 1'000.00

3160.51 Miete und Pacht Liegenschaften 800.00 800.00 813.80
3635.51 Beiträge an private Unternehmungen 81'900.00 83'350.00 74'552.40
3636.51 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4'550.00 4'900.00 4'445.70
3910.51 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 2'700.00 2'460.00 2'448.55
3970.01 Umlagen (Belastung) 51'839.90 53'164.87 48'204.43
4120.51 Konzessionen 100.00 100.00 100.00
4240.51 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 116'000.00 114'300.00 113'065.40
4250.51 Verkäufe 6'500.00 5'250.00 6'668.58
4260.51 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20.30
4510.51 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 44'189.90 33'624.87 17'229.05
4940.51 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 2'100.00 2'100.00 2'040.55

4080 Wirtschaft 139'501.17 255'084.00 90'930.87 217'683.00 88'042.49 195'698.80
Nettoergebnis 115'582.83 126'752.13 107'656.31

14500 Markt- und Gewerbewesen 12'350.00 11'150.00 11'650.00 11'049.00 12'344.25 11'581.10
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'350.00 1'350.00 1'118.85
3130.01 Dienstleistungen Dritter 8'700.00 8'000.00 7'707.50
3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'300.00 2'300.00 2'028.20
3632.01 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände -10.30
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'500.00
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'080.00 2'080.00 2'080.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'070.00 8'969.00 9'501.10
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81100 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle 7'825.00 10'800.00 8'027.00
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
4'697.30

3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'500.00 8'700.00 2'143.80
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 370.00 570.00 336.10
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25.00 40.00 22.80
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 80.00 120.00 70.15
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 70.00 44.10
3100.01 Büromaterial 100.00 100.00 124.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00 1'000.00 415.20
3170.01 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 173.55

81300 Strukturverbesserungen Vieh 9'530.00 9'330.00 9'314.00
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate 9'530.00 9'330.00 9'314.00

83000 Jagd 4'923.00 8'434.00 4'913.00 8'934.00 4'763.15 8'282.30
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
300.00 290.00

3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10.00 10.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.00 1.00
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1.00 1.00
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2.00 2.00
3199.01 Übriger Betriebsaufwand 189.20
3601.01 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 3'800.00 3'800.00 3'765.45
3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 809.00 809.00 808.50
4100.01 Regalien 6'662.00 6'662.00 6'661.95
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00
4602.01 Anteil an Gemeindeerträgen und Gemeindezweckverbände 1'622.00 1'622.00 1'620.35
4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 150.00 150.00

84000 Tourismus 62'612.17 43'105.87 43'892.69
3130.01 Dienstleistungen Dritter 18'000.00 1'500.00 3'794.07
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
20'385.00 18'120.00 18'120.00

3970.01 Umlagen (Belastung) 24'227.17 23'485.87 21'978.62

85000 Industrie, Gewerbe, Handel 40'261.00 6'132.00 9'701.40
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3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'500.00 1'600.00 5'169.40
3634.01 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 4'761.00 4'532.00 4'532.00

87100 Elektrizität (allgemein) 233'500.00 192'700.00 175'835.40
4120.01 Konzessionen 233'500.00 192'700.00 175'835.40

87900 Energie, übriges 2'000.00 2'000.00 5'000.00 5'000.00
3511.01 Einlagen in Fonds des EK 2'000.00 5'000.00
4200.01 Ersatzabgaben 2'000.00 5'000.00

4085 Öffentliche Sicherheit / Feuerwehr / Verteidigung 530'335.00 444'489.00 577'635.00 461'898.00 858'694.30 729'606.20
Nettoergebnis 85'846.00 115'737.00 129'088.10

15000 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) 314'689.00 314'689.00 351'308.00 351'308.00 321'128.55 321'128.55
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
5'060.00 6'310.00 3'310.00

3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 103'800.00 104'200.00 96'563.15
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'900.00 2'100.00 1'486.80
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 134.55
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 500.00 310.15
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 350.00 400.00 259.90
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'200.00 4'300.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 15'250.00 15'275.00 16'480.25
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'500.00 5'550.00 2'108.55
3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 75.00 75.00 75.00
3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 900.00 900.00
3112.01 Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'300.00 9'540.00 27'895.35
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 35'050.00 65'740.00 25'119.75
3130.01 Dienstleistungen Dritter 14'982.00 8'982.00 6'567.50
3134.01 Sachversicherungsprämien 4'940.00 4'930.00 4'708.75
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 30.35
3149.01 Unterhalt übrige Sachanlagen 13'000.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
21'200.00 25'300.00 12'589.20

3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 215.00 215.00 208.80
3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 300.00 2'600.00
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3170.01 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 541.80
3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste ordentliche Steuern 4'000.00 4'300.00 3'605.75
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 26'321.00 39'886.00 39'383.00
3510.01 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK 28'608.26
3614.01 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 5'110.00 5'221.00 4'312.15
3634.01 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 620.00 620.00 619.84
3660.01 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 503.40
3910.01 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 3'000.00 3'000.00 2'620.25
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 2'461.00 1'706.00 1'706.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 35'955.00 37'858.00 41'380.05
4200.01 Ersatzabgaben 285'500.00 273'500.00 287'511.30
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'320.00
4401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente ordentliche Steuern 400.00 400.00 497.55
4510.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 1'789.00 53'358.00
4634.01 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 24'900.00 21'950.00 20'825.00
4940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 2'100.00 2'100.00 1'974.70

16110 Militär 63'590.00 80'500.00 59'090.00 60'550.00 52'634.40 38'419.80
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'000.00 4'500.00 658.30
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'000.00 500.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'200.00 1'500.00 482.05
3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'400.00 4'800.00 2'518.30
3134.01 Sachversicherungsprämien 130.00 130.00 130.05
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 3'000.00 2'915.55
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
500.00 1'000.00

3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 360.00 360.00 358.80
3910.01 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 7'000.00 5'300.00 7'571.35
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 38'000.00 38'000.00 38'000.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 550.00 500.00
4610.01 Entschädigungen vom Bund 80'000.00 60'000.00 37'919.80

16120 Schiesswesen 44'583.00 51'789.00 45'765.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 250.00 250.00 250.00
3134.01 Sachversicherungsprämien 190.00 160.00 136.00
3149.01 Unterhalt übrige Sachanlagen 5'500.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 33'378.00 33'378.00 33'378.00
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3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 500.00 500.00 400.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 10'265.00 12'001.00 11'601.00

16210 Zivilschutz 66'696.00 22'900.00 71'427.00 23'640.00 76'745.45 26'943.70
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 400.00 1'800.00 4'353.35
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 650.00 11'600.00 11'120.35
3134.01 Sachversicherungsprämien 3'430.00 3'120.00 3'034.60
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'500.00 500.00 1'960.00
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'500.00 1'000.00 1'369.55
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
500.00 500.00 1'306.40

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 12'245.00 12'245.00 12'245.00
3632.01 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 41'100.00 36'800.00 37'994.20
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 2'871.00 3'362.00 3'362.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00 2'340.00 3'090.35
4501.01 Entnahmen aus Fonds des FK 400.00 1'800.00 4'353.35
4630.01 Beiträge vom Bund 3'500.00 3'500.00 3'500.00
4920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 16'000.00 16'000.00 16'000.00

16220 Sanitätshilfsstelle 40'777.00 26'400.00 44'021.00 26'400.00 45'706.75 26'400.00
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 1'000.00 10.25
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 500.00 500.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'890.00 16'800.00 16'022.20
3134.01 Sachversicherungsprämien 2'590.00 2'400.00 2'329.10
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00 6'000.00 6'562.85
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
1'000.00 500.00 935.90

3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'025.45
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 13'126.00 13'126.00 13'126.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 3'171.00 3'695.00 3'695.00
4630.01 Beiträge vom Bund 4'400.00 4'400.00 4'400.00
4920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 22'000.00 22'000.00 22'000.00

16230 ZSO Wiggertal 316'714.15 316'714.15
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
2'630.00
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3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 134'914.55
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und

Betriebspersonals
-3'267.90

3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'200.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'130.05
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'733.65
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 482.00
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'571.35
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 969.50
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 112.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 2'308.70
3100.01 Büromaterial 546.30
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'496.95
3112.01 Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'734.10
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 50'124.80
3130.01 Dienstleistungen Dritter 8'525.55
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 36.85
3134.01 Sachversicherungsprämien 10'220.65
3137.01 Steuern und Abgaben -156.00
3138.01 Kurse, Prüfungen und Beratungen 43'713.25
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
5'525.95

3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'216.90
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften 9'770.75
3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 253.45
3170.01 Reisekosten und Spesen 12'645.75
3910.01 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 3'275.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 18'556.15
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden
260'163.80

4632.01 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 37'994.20

4090 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 3'088'168.15 3'088'168.15 2'722'087.07 2'722'087.07 2'361'826.73 2'361'826.73

02900 Verwaltungsgebäude Schötz 114'036.00 114'036.00 117'144.90 117'144.90 122'038.30 122'038.30
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 17'000.00 15'000.00 13'162.65
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'100.00 1'000.00 852.30
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3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 65.00 60.00 47.50
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 250.00 200.00 177.60
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 150.00 100.00 91.55
3099.01 Übriger Personalaufwand 180.00 180.00 171.10
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 300.00 500.00 107.15
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'000.00 1'000.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'470.00 6'210.00 7'318.05
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00
3134.01 Sachversicherungsprämien 3'470.00 3'150.00 3'033.45
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 8'000.00 22'325.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
4'000.00 550.00 193.85

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 28'203.00 35'430.90 35'430.90
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 29'000.00 34'000.00 28'863.20
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 9'848.00 10'764.00 10'264.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'200.00 3'600.00 9'025.10
4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 30'616.00 29'616.00 31'576.10
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'002.30
4920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 55'600.00 21'600.00 43'764.95
4970.01 Umlagen (Entlastung) 19'620.00 62'328.90 36'669.85

15002 Feuerwehrmagazin Schötz 35'955.00 35'955.00 37'858.00 37'858.00 41'380.05 41'380.05
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'900.00 4'500.00 4'121.35
3130.01 Dienstleistungen Dritter 900.00 900.00 842.10
3134.01 Sachversicherungsprämien 1'070.00 980.00 940.90
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00 3'500.00 7'497.70
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 26'252.00 26'252.00 26'252.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'333.00 1'726.00 1'726.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 35'955.00 37'858.00 41'380.05

21701 Doppelkindergarten 1 und 2 30'256.00 30'256.00 29'239.00 29'239.00 45'474.80 45'474.80
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'473.50
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 936.50
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'351.80
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 52.05
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 195.40
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.55
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3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 500.00 500.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 210.00 240.00 208.50
3130.01 Dienstleistungen Dritter 400.00 400.00 292.50
3134.01 Sachversicherungsprämien 700.00 740.00 707.50
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 3'000.00 2'433.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
600.00 200.00

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 12'826.00 12'826.00 12'826.00
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 7'000.00 5'800.00 6'864.50
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 4'520.00 5'033.00 5'033.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 30'256.00 29'239.00 45'474.80

21702 Schulhaus 1 171'500.00 171'500.00 156'963.00 156'963.00 159'445.35 159'445.35
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen
410.00

3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11.75
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.35
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2.70
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2.85
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 400.00 1'000.00 416.50
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'400.00 1'400.00 868.50
3134.01 Sachversicherungsprämien 2'910.00 3'160.00 3'056.25
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'500.00 8'000.00 5'919.05
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
1'500.00 657.30

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 89'962.00 82'462.00 82'461.75
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 44'000.00 36'000.00 44'427.35
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 25'328.00 24'441.00 21'210.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 171'500.00 156'963.00 159'445.35

21705 Schulhaus 2 242'511.00 242'511.00 208'574.00 208'574.00 199'886.10 199'886.10
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 300.00 300.00 252.05
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'190.00 1'220.00 1'069.10
3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 1'000.00 1'277.15
3134.01 Sachversicherungsprämien 4'990.00 5'300.00 5'335.30
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3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 56'800.00 25'800.00 11'200.05
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
600.00 119.55

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 82'177.00 82'631.00 81'505.90
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 56'000.00 50'600.00 59'934.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 36'454.00 41'723.00 39'193.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 242'511.00 208'574.00 199'886.10

21706 Turnhalle Hofmatt 176'221.00 176'221.00 181'651.00 181'651.00 178'573.45 178'573.45
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'000.00 124.95
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'000.00 1'000.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'150.00 1'590.00 1'839.15
3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'200.00 1'400.00 949.00
3134.01 Sachversicherungsprämien 5'600.00 5'020.00 5'025.15
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'850.00 6'340.00 3'655.45
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
550.00 400.00 186.75

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 130'726.00 130'726.00 130'726.00
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 22'000.00 21'300.00 25'192.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 5'645.00 12'875.00 10'875.00
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 440.00 1'150.00 440.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 175'781.00 180'501.00 178'133.45

21707 Schulhaus 3 223'118.00 223'118.00 230'582.00 230'582.00 214'527.20 214'527.20
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 300.00 300.00
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'000.00 2'000.00 1'174.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'120.00 2'670.00 2'012.70
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 869.50
3134.01 Sachversicherungsprämien 3'720.00 3'520.00 3'426.70
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'150.00 34'700.00 15'689.80
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
600.00 386.75

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 106'279.00 106'279.00 106'279.00
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 28'000.00 25'400.00 28'975.75
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 51'949.00 55'713.00 55'713.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 289.15
4970.01 Umlagen (Entlastung) 223'118.00 230'582.00 214'238.05
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21708 Pavillon 1 29'116.00 29'116.00 30'552.00 30'552.00 30'564.35 30'564.35
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'050.00 6'090.00 8'288.75
3130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 436.50
3134.01 Sachversicherungsprämien 930.00 980.00 933.70
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 3'000.00 923.40
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
250.00

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 14'912.00 14'912.00 14'912.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 4'474.00 5'070.00 5'070.00
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 30.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 29'116.00 30'552.00 30'534.35

21709 Spielgruppe Schmiedgasse 7'717.00 7'717.00 6'914.60 6'914.60
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'390.00 2'527.65
3130.01 Dienstleistungen Dritter 292.50
3134.01 Sachversicherungsprämien 290.00 271.65
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 700.00 485.80
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 2'877.00 2'877.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 460.00 460.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 7'717.00 6'914.60

21711 Pavillon 2 28'850.00 28'850.00 28'381.00 28'381.00 27'259.15 27'259.15
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 400.00 400.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 752.85
3134.01 Sachversicherungsprämien 550.00 500.00 471.65
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00 500.00 753.65
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
200.00 200.00

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 14'529.00 14'529.00 14'529.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 10'171.00 10'752.00 10'752.00
4920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 28'850.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 28'381.00 27'259.15

21712 Schulhaus 4 467'244.00 467'244.00 264'209.00 264'209.00 85'898.10 85'898.10
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3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
Kommissionen

4'060.00 4'480.00

3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 171.60
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20.00 15.90
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.00 36.55
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 30.00 31.15
3099.01 Übriger Personalaufwand 446.50
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'700.00 1'500.00
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'000.00 1'000.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'790.00 2'125.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 8'150.00 1'891.00
3134.01 Sachversicherungsprämien 6'200.00 6'600.00
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'500.00 8'400.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
1'000.00 1'000.00

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 227'828.00 5'078.00 5'078.00
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 36'026.00 38'137.00 16'130.40
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 178'200.00 187'859.00 57'617.00
4920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 20'000.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 447'244.00 264'209.00 85'898.10

21713 Aussensportanlage Morgenweg 55'556.00 55'556.00 73'944.00 73'944.00 52'045.55 52'045.55
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'650.00 800.00 616.90
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 19'000.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'450.00 1'690.00 1'283.25
3134.01 Sachversicherungsprämien 130.00 130.00 112.45
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten 3'000.00 3'600.00 2'244.30
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'140.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
1'500.00 204.65

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 18'956.00 18'956.00 18'956.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 27'870.00 28'628.00 28'628.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 55'556.00 73'944.00 52'045.55

21714 Sporthalle Morgenweg 318'396.00 318'396.00 348'884.00 348'884.00 324'497.75 324'497.75
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500.00 2'000.00 642.70
3113.01 Hardware 2'029.60
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3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'000.00 140.10
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'100.00 19'776.00 19'392.90
3130.01 Dienstleistungen Dritter 900.00 1'850.00 2'406.20
3134.01 Sachversicherungsprämien 5'040.00 4'600.00 4'578.00
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'850.00 20'650.00 4'056.80
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
1'350.00 1'100.00 943.45

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 166'342.00 166'342.00 166'342.00
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'500.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 117'314.00 126'066.00 123'966.00
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'000.00 2'000.00 3'520.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 314'396.00 346'884.00 320'977.75

21715 Singsaal 104'380.00 104'380.00 10'325.00 10'325.00 1'410.45 1'410.45
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 300.00
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'000.00 550.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 110.00 225.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'300.00
3134.01 Sachversicherungsprämien 1'420.00 1'300.00
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'800.00 2'800.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
500.00 550.00

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 52'250.00
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 3'000.00 3'300.00 1'410.45
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 41'800.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 104'380.00 10'325.00 1'410.45

21725 Schulhaus Landsberg 60'689.00 60'689.00 59'274.00 59'274.00 52'003.75 52'003.75
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 616.25
3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'000.00 1'000.00
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'000.00 1'500.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'400.00 10'100.00 14'472.45
3130.01 Dienstleistungen Dritter 800.00 500.00 675.10
3134.01 Sachversicherungsprämien 980.00 910.00 335.25
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'600.00 5'600.00 3'021.65
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
1'300.00 6'300.00 519.05
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3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 18'862.00 18'862.00 18'862.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 12'747.00 13'502.00 13'502.00
4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'000.00 15'000.00 15'177.50
4970.01 Umlagen (Entlastung) 45'689.00 44'274.00 36'826.25

21726 Mehrzweckgebäude Landsberg 41'968.00 41'968.00 40'222.00 40'222.00 38'942.45 38'942.45
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 581.55
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'000.00 1'500.00 821.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 300.00 725.70
3134.01 Sachversicherungsprämien 3'020.00 2'750.00 2'734.70
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 2'000.00 1'100.65
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
500.00 500.00 306.85

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 18'077.00 18'077.00 18'077.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 13'871.00 14'595.00 14'595.00
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'750.00 2'750.00 1'840.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 39'218.00 37'472.00 37'102.45

21730 Schulhauswarte 659'889.71 659'889.71 568'910.41 568'910.41 472'885.40 472'885.40
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 364'000.00 330'000.00 264'695.20
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und

Betriebspersonals
-1'301.50

3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 3'000.00 700.00 500.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'270.00 21'700.00 16'462.95
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'800.00 29'900.00 22'885.70
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'600.00 1'500.00 937.45
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'100.00 4'800.00 3'432.65
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'100.00 2'500.00 1'813.15
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 3'000.00 2'626.70
3099.01 Übriger Personalaufwand 1'480.00 2'140.00 1'076.00
3100.01 Büromaterial 500.00 500.00 268.10
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 25'000.00 22'000.00 21'344.30
3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 16'100.00 2'750.00 3'546.85
3112.01 Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 500.00 129.85
3113.01 Hardware 500.00 500.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 49'700.00 44'880.00 30'957.80
3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'455.00 2'655.00 24'330.85
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3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 500.00 600.00 350.05
3134.01 Sachversicherungsprämien 920.00 860.00 917.25
3141.01 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 3'000.00
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 30'500.00 18'143.80
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
1'000.00 2'600.00 828.35

3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware) 500.00 800.00
3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 360.00 360.00 358.80
3170.01 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 300.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 108'204.71 62'865.41 55'281.10
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 540.00 500.40 500.40
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'665.55
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'200.00 3'200.00 3'055.00
4920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 23'150.00
4970.01 Umlagen (Entlastung) 632'999.71 565'210.01 466'664.45

42801 Spitex-Raum Schmiedgasse 5'516.00 5'516.00 19'200.65 19'200.65
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 800.00 812.05
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften 4'716.00 18'388.60
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'266.00 17'188.60
4970.01 Umlagen (Entlastung) 1'250.00 2'012.05

61901 Werkhof 54'256.44 54'256.44 50'003.76 50'003.76 62'424.93 62'424.93
3100.01 Büromaterial 300.00
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 1'000.00 210.65
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 8'500.00 2'500.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'830.00 4'990.00 5'355.15
3130.01 Dienstleistungen Dritter 320.00 320.00 307.50
3134.01 Sachversicherungsprämien 1'220.00 1'120.00 1'067.60
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00 2'500.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
700.00 600.00 288.60

3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 28'213.00 28'213.00 28'213.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 4'336.00 5'463.00 5'463.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 3'137.44 2'997.76 21'519.43
4970.01 Umlagen (Entlastung) 54'256.44 50'003.76 62'424.93
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87940 Wärmeverbund Hofmatt 274'226.00 274'226.00 272'137.00 272'137.00 226'454.35 226'454.35
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 10'000.00
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 3'813.25
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 112'000.00 100'000.00 61'198.40
3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'349.35
3134.01 Sachversicherungsprämien 400.00 350.00 344.30
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
1'600.00 3'600.00 562.20

3169.01 Übrige Mieten und Benützungskosten 4'400.00 4'400.00 4'400.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 124'028.00 124'028.00 124'027.85
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 24'798.00 29'759.00 29'759.00
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 44'000.00 53'400.00 9'539.50
4920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 230'226.00 218'737.00 216'914.85

4096 Liegenschaften des Finanzvermögens 183'742.72 132'843.00 154'074.00 134'129.00 237'288.30 149'907.25
Nettoergebnis 50'899.72 19'945.00 87'381.05

96300 Liegenschaften des Finanzvermögens 183'742.72 132'843.00 154'074.00 134'129.00 237'288.30 149'907.25
3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 19.00
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'000.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 300.00 5'282.05
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'500.00 810.25
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,

Werkzeuge
2'200.00 1'454.25

3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 6'700.00 7'000.00 43'140.75
3431.01 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 5'000.00 3'300.00 37'129.70
3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 18'607.00 18'078.00 16'696.70
3910.01 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen 539.95
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 6'819.65
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 126'193.00 125'396.00 125'396.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 4'442.72
4250.01 Verkäufe 2'000.00 1'698.65
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 426.50
4430.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 110'147.00 107'842.00 118'187.00
4432.01 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 16'200.00 21'000.00 21'405.00
4439.01 Übriger Liegenschaftsertrag FV 4'496.00 5'287.00 7'790.10
4634.01 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 400.00
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Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche
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Einwohnergemeinde Schötz

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

Finanzen und Wirtschaft 1'793'487.43 20'407'558.01 1'910'285.67 19'932'866.01 2'672'277.86 18'846'523.98
Nettoergebnis 18'614'070.58 18'022'580.34 16'174'246.12

5010 Finanzen und Steuern 1'374'965.08 14'549'125.01 1'338'389.67 13'585'556.23 1'268'356.19 13'891'755.33
Nettoergebnis 13'174'159.93 12'247'166.56 12'623'399.14

02001 Finanzverwaltung 460'467.63 460'467.63 449'040.17 449'040.17 453'843.46 453'843.46
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 268'000.00 260'000.00 277'762.05
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 1'500.00 1'500.00 1'375.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'400.00 17'000.00 17'717.75
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'400.00 21'900.00 23'069.60
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100.00 1'000.00 984.85
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00 3'600.00 3'698.40
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'200.00 1'900.00 1'906.55
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 650.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 250.00
3100.01 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 304.85
3102.01 Drucksachen, Publikationen 600.00 800.00 510.00
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand 107.60
3113.01 Hardware 1'000.80
3119.01 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 199.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 300.00 400.00 761.10
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 13'550.00 13'560.00 12'431.95
3970.01 Umlagen (Belastung) 124'617.63 126'130.17 111'363.96
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00 400.00 33.30
4309.01 Übriger betrieblicher Ertrag 0.40
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 12'500.00 14'211.85
4970.01 Umlagen (Entlastung) 444'267.63 436'140.17 439'597.91

02100 Steuerverwaltung 395'887.38 395'887.38 390'416.06 390'416.06 369'485.05 369'485.05
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 228'000.00 211'000.00 206'304.20
3040.01 Kinder- und Ausbildungszulagen 3'300.00 2'700.00 3'000.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'000.00 13'800.00 13'363.90
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'250.00 18'600.00 18'017.40
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 950.00 900.00 742.95
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'250.00 3'000.00 2'786.55
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Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'900.00 1'600.00 1'436.55
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 406.95
3100.01 Büromaterial 200.00 200.00
3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'700.00 1'600.00 1'345.90
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 200.00
3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand 134.50
3110.01 Büromöbel und -geräte 200.00 250.00
3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'500.00
3113.01 Hardware 1'000.80
3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'900.00 33'200.00 28'054.64
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 16'700.00 16'780.00 14'980.30
3611.01 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 37'500.00 36'500.00 36'507.70
3970.01 Umlagen (Belastung) 26'137.38 47'086.06 41'402.71
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen 120.00 120.00
4210.02 Mahngebühren im Steuerwesen (ordentliche Steuern) 23'300.00 23'300.00 23'440.00
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 160.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 18'500.00 19'000.00 16'371.10
4309.01 Übriger betrieblicher Ertrag 100.00 100.00 510.00
4611.01 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten

(ordentliche Steuern)
1'380.00 1'320.00 1'204.70

4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindezweckverbänden

52'840.00 53'420.00 52'360.35

4970.01 Umlagen (Entlastung) 299'647.38 293'156.06 275'438.90

02110 Steuerverwaltung 299'647.38 293'156.06 275'438.90
3970.01 Umlagen (Belastung) 299'647.38 293'156.06 275'438.90

02120 Veranlagung Sondersteuern 90'932.69 8'270.00 72'457.38 8'000.00 65'935.68 12'349.95
3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'100.00 2'000.00
3970.01 Umlagen (Belastung) 88'832.69 70'457.38 65'935.68
4210.21 Mahngebühren Handänderungssteuern 40.00 40.00 40.00
4210.31 Mahngebühren Grundstückgewinnsteuern 40.00 40.00 40.00
4611.01 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten

(ordentliche Steuern)
720.00 420.00 966.80

4611.21 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
(Handänderungssteuern)

2'800.00 2'500.00 4'890.90
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Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Ertrag

4611.31 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
(Grundstückgewinnsteuern)

4'670.00 5'000.00 6'412.25

91000 Allgemeine Gemeindesteuern 127'200.00 13'180'500.00 132'500.00 12'311'400.00 103'310.00 12'497'581.57
3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5'000.00 2'000.00 23'954.00
3181.01 Tatsächliche Forderungsverluste ordentliche Steuern 122'200.00 130'500.00 79'356.00
4000.01 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 9'672'000.00 9'130'000.00 9'210'955.50
4000.11 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 700'000.00 400'000.00 501'973.45
4000.61 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -3'000.00 -3'000.00 -1'531.30
4001.01 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 812'800.00 902'000.00 901'569.40
4001.11 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 105'000.00 80'000.00 103'798.75
4002.01 Quellensteuern natürliche Personen 230'000.00 330'000.00 229'825.72
4008.01 Personalsteuer Rechnungsjahr 39'000.00 38'100.00 38'190.00
4009.01 Nachsteuern und Steuerstrafen natürliche Personen 15'000.00 15'000.00 23'550.50
4009.11 Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen 30'600.00 29'000.00 30'553.30
4009.21 Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen natürliche Personen 440'000.00 415'000.00 382'584.10
4010.01 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 617'100.00 535'400.00 578'862.00
4010.11 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 230'000.00 150'000.00 219'136.35
4011.01 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 201'100.00 200'800.00 189'616.75
4011.11 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 42'000.00 40'000.00 40'172.05
4270.01 Bussen ordentliche Steuern 48'900.00 49'100.00 48'325.00

91010 Sondersteuern 830.00 504'000.00 820.00 426'700.00 343.10 558'495.30
3130.01 Dienstleistungen Dritter 230.00 220.00 223.10
3181.11 Tatsächliche Forderungsverluste Hundesteuern 600.00 600.00 120.00
4022.01 Grundstückgewinnsteuern 300'000.00 225'000.00 287'914.15
4023.01 Handänderungssteuern 150'000.00 150'000.00 209'524.05
4024.01 Erbschaftssteuern 10'000.00 10'000.00 16'151.40
4025.01 Nachkommenserbschaftssteuern 10'000.00 10'000.00 12'067.20
4033.01 Hundesteuern 33'000.00 31'000.00 32'160.00
4034.01 Kurtaxen 1'000.00 700.00 678.50

5020 Finanz- und Lastausgleich 136'306.00 4'737'411.00 136'306.00 4'443'281.00 136'306.00 4'003'661.75
Nettoergebnis 4'601'105.00 4'306'975.00 3'867'355.75

93000 Finanzausgleich 136'306.00 4'734'411.00 136'306.00 4'440'831.00 136'306.00 3'996'491.00
3625.01 Beitrag an Härteausgleich 136'306.00 136'306.00 136'306.00
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4621.01 Ressourcenausgleich 3'585'796.00 3'273'232.00 2'876'161.00
4622.01 Lastenausgleich 790'556.00 672'313.00 548'908.00
4623.01 Besitzstand aus Gemeindefusionen 358'059.00 495'286.00 571'422.00

97100 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 3'000.00 2'450.00 7'170.75
4699.01 Rückverteilungen 3'000.00 2'450.00 7'170.75

5030 Vermögens- und Schuldenverwaltung 257'640.00 1'121'022.00 435'590.00 1'114'452.00 377'616.37 951'106.90
Nettoergebnis 863'382.00 678'862.00 573'490.53

96101 Zinsen 257'640.00 1'121'022.00 435'590.00 1'114'452.00 377'616.37 951'106.90
3401.01 Verzinsung kurz- und langfristige Verbindlichkeiten 216'930.00 300'950.00 143'852.87
3499.01 Übriger Finanzaufwand ordentliche Steuern 10.00 20.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 40'700.00 134'620.00 233'763.50
4401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente ordentliche Steuern 9'500.00 6'500.00 11'235.20
4401.21 Zinsen Forderungen und Kontokorrente

Handänderungssteuern
100.15

4402.01 Zinsen Finanzanlagen 5'640.00 5'090.00 5'202.55
4463.01 Öffentliche Unternehmungen als Aktiengesellschaften oder

andere privatrechtliche Organisationsform
1'880.00 1'880.00 1'880.00

4940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'104'002.00 1'100'982.00 932'689.00

5050 Abschluss 24'576.35 789'576.78 889'999.30
Nettoergebnis 24'576.35 789'576.78 889'999.30

99901 Abschluss 24'576.35 789'576.78 889'999.30
9000.01 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 24'576.35 889'999.30
9001.01 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 789'576.78
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Einwohnergemeinde Schötz Gemeinde Schötz
Investitionsrechnung

Budget 2024 Budget 2023
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Investitionsrechnung 6'686'000.00 6'686'000.00 5'324'000.00 5'324'000.00 8'898'785.70 8'898'785.70

5 Investitionsausgaben 6'686'000.00 5'324'000.00 8'898'785.70

50 Sachanlagen 4'892'000.00 4'092'000.00 8'084'894.75

5010 Strassen / Verkehrswege 1'505'000.00 180'000.00 25'986.00
5010.01 Strassen / Verkehrswege 1'505'000.00 180'000.00 25'986.00

5030 Übrige Tiefbauten allgemein 1'240'000.00 1'250'000.00 1'310'863.60
5030.01 Übrige Tiefbauten allgemein 1'240'000.00 990'000.00 1'237'946.35
5030.41 Übrige Tiefbauten allgemein Abwasserbeseitigung 260'000.00 72'917.25

5040 Hochbauten 1'610'000.00 1'880'000.00 6'597'951.45
5040.01 Hochbauten 1'610'000.00 1'880'000.00 6'597'951.45

5060 Mobilien 537'000.00 782'000.00 150'093.70
5060.01 Mobilien 537'000.00 782'000.00 150'093.70

52 Immaterielle Anlagen 205'000.00 145'000.00 29'641.10

5290 Übrige immaterielle Anlagen 205'000.00 145'000.00 29'641.10
5290.01 Übrige immaterielle Anlagen 130'000.00 70'000.00 7'025.90
5290.41 Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung 75'000.00 75'000.00 22'615.20

56 Eigene Investitionsbeiträge 358'000.00 443'000.00 162'747.95

5620 Investitionsbeitrag an Gemeinden und Gemeindezweck.. 318'000.00 368'000.00 106'615.50
5620.41 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckve.. 318'000.00 368'000.00 106'615.50

5650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 40'000.00 75'000.00 56'132.45
5650.01 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 40'000.00 75'000.00 56'132.45

59 Übertrag an Bilanz 1'231'000.00 644'000.00 621'501.90

5900 Passivierte Einnahmen 1'231'000.00 644'000.00 621'501.90
5900.00 Passivierte Einnahmen 1'231'000.00 644'000.00 621'501.90

6 Investitionseinnahmen 6'686'000.00 5'324'000.00 8'898'785.70
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Einwohnergemeinde Schötz Gemeinde Schötz
Investitionsrechnung

Budget 2024 Budget 2023
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

61 Rückerstattungen 850'000.00

6110 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / .. 850'000.00
6110.01 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verk.. 850'000.00

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 381'000.00 644'000.00 621'501.90

6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 445'000.00 322'782.00
6310.01 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 445'000.00 322'782.00

6340 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 16'000.00 94'000.00
6340.01 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 16'000.00 94'000.00

6350 Investitionsbeiträge von privaten Unternehnungen 1'460.00
6350.01 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 1'460.00

6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 60'000.00
6370.01 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 60'000.00

6390 Anschlussgebühren 305'000.00 105'000.00 297'259.90
6390.01 Anschlussgebühren Wasserversorgung 5'000.00 5'000.00 18'275.00
6390.41 Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung 300'000.00 100'000.00 278'984.90

69 Übertrag an Bilanz 5'455'000.00 4'680'000.00 8'277'283.80

6900 Aktivierte Ausgaben 5'455'000.00 4'680'000.00 8'277'283.80
6900.00 Aktivierte Ausgaben 5'455'000.00 4'680'000.00 8'277'283.80

Nettoinvestitionen 4'224'000.00 4'036'000.00 7'655'781.90
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Einwohnergemeinde Schötz Gemeinde Schötz
Investitionsrechnung nach Aufgabenbereiche

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Präsidiales und Kultur 40'000.00
Nettoergebnis 40'000.00

1020 Zentrale Dienste 40'000.00
02201.5290.01 Neuer Webauftritt Gemeinde Schötz 40'000.00

Bildung 216'000.00 174'000.00 114'954.25
Nettoergebnis 216'000.00 174'000.00 114'954.25

2020 Primarschule 66'000.00 60'000.00 85'396.50
21200.5060.01 Anschaffungen Informatik 66'000.00 40'000.00 85'396.50
21200.5060.04 Ergänzung Möbel Lehrerzimmer 20'000.00

2030 Sekundarschule 75'000.00 114'000.00 29'557.75
21300.5060.01 Anschaffungen Informatik 75'000.00 34'000.00 29'557.75
21300.5060.04 Anschaffung Schulzimmermöbel 80'000.00

2070 Schule allgemein 75'000.00
21920.5060.02 Schulbus 2024 75'000.00

Bau und Infrastruktur 4'614'000.00 1'231'000.00 3'188'000.00 550'000.00 6'984'020.45 431'677.80
Nettoergebnis 3'383'000.00 2'638'000.00 6'552'342.65

4010 Strassen 1'545'000.00 850'000.00 255'000.00 82'118.45
61510.5010.11 Ausführungsplanung Ausbau der Hübelistrasse 30'000.00 25'986.00
61510.5010.12 Sanierung Gemeindestrasse Niederwil 50'000.00
61510.5010.13 Sanierung/Umbau Feldstrasse 50'000.00 100'000.00
61510.5010.14 Ausbau Hübelistrasse 1'300'000.00
61510.5010.15 Planungsarbeiten Sanierung Ausserdorfstrasse 90'000.00
61510.5010.16 Verkehrslenkung Morgenweg 25'000.00
61510.5010.17 Schulwegsicherung Ohmstal (Trampelpfad) 40'000.00
61510.6110.11 Perimeterbeiträge Ausbau Hübelistrasse 850'000.00
61600.5650.01 Gemeindebeitrag an Sanierung Güterstrassen 2022+ 75'000.00 56'132.45
61600.5650.02 Gemeindebeiträge an Sanierung Waldstrassen 2024 40'000.00

4020 Raumordnung 90'000.00 70'000.00 7'025.90
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Einwohnergemeinde Schötz Gemeinde Schötz
Investitionsrechnung nach Aufgabenbereiche

Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

79000.5290.01 Revision Ortsplanung 50'000.00 30'000.00 7'025.90
79000.5290.02 Projekt Dorfkernerneuerung 40'000.00 40'000.00

4060 Umweltschutz 140'000.00 920'000.00 445'000.00 268'835.85 134'417.90
74100.5030.05 Sanierung Mühlekanal (4. Etappe) 650'000.00 251'147.80
74100.5030.06 Sanierung Mühlekanal (5. Etappe) 240'000.00 17'688.05
74100.5030.07 Planung Sanierung Möslibach 50'000.00
74100.6310.05 Kantonsbeiträge Sanierung Mühlekanal (4. Etappe) 325'000.00 125'573.90
74100.6310.06 Kantonsbeiträge Sanierung Mühlekanal (5. Etappe) 120'000.00 8'844.00
77100.5040.01 Sanierung Abdankungshalle 90'000.00 30'000.00

4070 Wasserversorgung 5'000.00 5'000.00 18'275.00
71040.6390.01 Wasseranschlussgebühren 5'000.00 5'000.00 18'275.00

4072 Abwasserbeseitigung 1'063'000.00 360'000.00 443'000.00 100'000.00 129'230.70 278'984.90
72040.5030.43 Sanierung Kanalisationsleitungen 100'000.00
72040.5030.47 Neubau Kanalisation Hübelistrasse 500'000.00
72040.5030.48 Planung Sanierung Kanalisation Ausserdorfstrasse 70'000.00
72040.5290.41 Anpassung Siedlungsentwässerungsreglement 11'134.65
72040.5290.42 Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan (GEP) 75'000.00 75'000.00 11'480.55
72040.5620.41 Anteil Gemeinde Schötz an Investitionen ARA Oberes

Wiggertal
318'000.00 368'000.00 106'615.50

72040.6370.01 Perimeterbeiträge Neubau Kanalisation Hübelistrasse 60'000.00
72040.6390.41 Kanalisationsanschlussgebühren 300'000.00 100'000.00 278'984.90

4085 Öffentliche Sicherheit / Feuerwehr / Verteidigung 46'000.00 16'000.00
15000.5060.03 Ersatz Atemschutz-Geräte 46'000.00
15000.6340.03 Beiträge Gebäudeversicherung an Ersatz

Atemschutz-Geräte
16'000.00

4090 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'730'000.00 1'500'000.00 6'496'809.55
2900.5040.02 Planungskredit Sanierung Verwaltungsgebäude 200'000.00
21706.5030.01 Sanierung Allwetterplatz Hofmatt 100'000.00
21706.5040.02 Sanierung Turnhalle Hofmatt 1'320'000.00
21707.5060.04 Ersatz Storen Südseite Schulhaus 3 50'000.00
21712.5030.01 Deckbelag Schulhaus 4 mit Singsaal 60'000.00
21712.5040.03 Neubau Schulhaus 4 mit Singsaal 1'500'000.00 6'496'809.55
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Budget der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen mit Kontrolle über Sonderkredite

Budget 2024 KREDITKONTROLLE

Ausgaben Einnahmen

02201 Allgemeine Verwaltung

5290.01 Neuer Webauftritt Gemeinde Schötz  40'000 

 02900 Verwaltungsgebäude Schötz

 5040.02 Planungskredit Sanierung Verwaltungsgebäude  200'000 

 15000 Feuerwehr

 5060.03 Ersatz Atemschutz-Geräte  46'000 

 6340.03 Beitrag GVL an Ersatz Atemschutz-Geräte

 16'000 

 21200 Primarschule

 5060.01 Anschaffungen Informatik  66'000 

 21300 Sekundarschule

 5060.01 Anschaffungen Informatik   75'000  

 217 Schulliegenschaften

 21706 Turnhalle Hofmatt

 5030.01 Sanierung Allwetterplatz Hofmatt   100'000  

 5040.02 Sanierung Turnhalle Hofmatt   1'320'000  * gesperrter Kredit

 21707 Schulhaus 3

 5060.04 Ersatz Storen Südseite   50'000  

Übertrag   1'897'000    16'000  

Bemerkungen
voraussichtl. 

beansprucht 

bis 31.12.24

noch 

verfügbar ab 

01.01.25

Konto Bezeichnung
Datum des 

Beschlusses
Bruttokredit

voraussicht-

lich bean-

sprucht bis 

31.12.23

Anhang 4



Budget der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen mit Kontrolle über Sonderkredite

Budget 2024 KREDITKONTROLLE

Ausgaben Einnahmen
Bemerkungen

voraussichtl. 

beansprucht 

bis 31.12.24

noch 

verfügbar ab 

01.01.25

Konto Bezeichnung
Datum des 

Beschlusses
Bruttokredit

voraussicht-

lich bean-

sprucht bis 

31.12.23

Übertrag   1'897'000    16'000  

 21712 Schulhaus 4

 5030.01 Deckbelag Schulhaus 4 mit Singsaal   60'000  

 5040.02 Planungskredit Neubau Schulhaus 4 inkl. Abbruch

Turnhalle 1956 und Singsaal 09.12.2019   950'000    770'000  

 5040.03 Neubau Schulhaus 4 mit Singsaal 29.11.2020   9'650'000    9'770'000  

  10'600'000    10'540'000    0  

21920 Schülertransport

 5060.02 Schulbus 2024   75'000  

 61510 Gemeindestrassen

 5010.14 Ausbau Hübelistrasse   1'300'000  * gesperrter Kredit

 5010.06 Projektierungsarbeiten für den Ausbau 12.12.2005 30'000.00

der Hübelistrasse 13.05.2013 40'000.00

13.12.2021 30'000.00

12.12.2022 30'000.00

130'000.00 133'134.00   0  

 6110.11 Perimeterbeiträge Ausbau Hübelistrasse   850'000  

 5010.13 Sanierung/Unterhalt Feldstrasse   50'000  

 5010.15 Planungsarbeiten Sanierung Ausserdorfstrasse   90'000  

 5010.16 Verkehrslenkungung Morgenweg   25'000  

 5010.17 Schulwegsicherung Ohmstal (Trampelpfad)   40'000  

 5060.01 LED Sanierung öffentliche Beleuchtungen   225'000  

Übertrag   3'762'000    866'000  



Budget der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen mit Kontrolle über Sonderkredite

Budget 2024 KREDITKONTROLLE

Ausgaben Einnahmen
Bemerkungen

voraussichtl. 

beansprucht 

bis 31.12.24

noch 

verfügbar ab 

01.01.25

Konto Bezeichnung
Datum des 

Beschlusses
Bruttokredit

voraussicht-

lich bean-

sprucht bis 

31.12.23

Übertrag   3'762'000    866'000  

 61600 Güterstrassen

 5650.02 Gemeindebeiträge an Sanierung Waldstrassen 2024   40'000  

 71040 Wasserversorgung

 5030.01 Sanierung Wasserversorgung Ohmstal   100'000  

 6390.01 Wasseranschlussgebühren   5'000  

 72040 Abwasserbeseitigung

 5030.43 Sanierung Kanalisationsleitungen   100'000  

 5030.45 Sanierung Kanalisation Ober-Neubühl Nord   260'000  

 5030.47 Neubau Kanalisation Hübelistrasse   500'000  

 5030.48 Planung Sanierung Kanalisation Ausserdorfstrasse   70'000  

 5290.42 Aktualisierung Genereller Entwässerungsplan (GEP)   75'000  

 5620.41 Anteil Gemeinde Schötz an Investitionen ARA

Oberes Wiggertal   318'000  

 6370.01 Perimeterbeiträge Neubau Kanalisations Hübelistrasse   60'000  

 6390.41 Kanalisationsanschlussgebühren   300'000  

 74100 Gewässerverbauungen

 5030.07 Planung Sanierung Möslibach   50'000  

 5030.05 Sanierung Mühlekanal (4. Etappe) 30.05.2022   900'000  900'000   0  

 5030.06 Sanierung Mühlekanal (5. Etappe)   250'000  250'000   0  

 6310.05 Kantonsbeiträge Sanierung Mühlekanal (4. Etappe) -450'000   0  

 6310.06 Kantonsbeiträge Sanierung Mühlekanal (5. Etappe) -125'000   0  

Übertrag   5'275'000    1'231'000  



Budget der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen mit Kontrolle über Sonderkredite

Budget 2024 KREDITKONTROLLE

Ausgaben Einnahmen
Bemerkungen

voraussichtl. 

beansprucht 

bis 31.12.24

noch 

verfügbar ab 

01.01.25

Konto Bezeichnung
Datum des 

Beschlusses
Bruttokredit

voraussicht-

lich bean-

sprucht bis 

31.12.23

Übertrag   5'275'000    1'231'000  

 77100 Friedhof- und Bestattungswesen

 5040.01 Innensanierung Abdankungshalle   90'000  

 79000 Raumplanung, Regionalplanung

  348'149  11'851

 5290.01 Revision Ortsplanung 12.12.2016 150'000

13.05.2019 80'000

13.06.2021 70'000

13.12.2021 30'000

12.12.2022 30'000

360'000   298'149    50'000  

 5290.02 Projekt Dorfkernerneuerung   40'000  

  5'455'000    1'231'000  Kontrolltotal

 4'224'000 

 99901 Abschluss

 5900.00 Passivierung der Einnahmen   1'231'000  

 6900.00 Aktivierung der Ausgaben   5'455'000  

  6'686'000    6'686'000  

* gesperrter Kredit heisst: Im Rahmen des Budgets werden diese Ausgaben eingesetzt.

Voraussetzung für die Realisierung ist jedoch die Zustimmung der Stimmberechtigten

anlässlich einer Gemeindeversammlung mittels separatem Sonderkredit (eigenes Traktandum).
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Vorbemerkung 

Alle männlichen Namensbezeichnungen in diesem Reglement gelten sinngemäss auch für 

weibliche Personen. Um der besseren Lesbarkeit zu dienen, wird jedoch auf die weibliche 

Formulierung verzichtet. 

 
Die Einwohnergemeinde Schötz erlässt, gestützt auf § 17 des Einführungsgesetzes zum Bun-

desgesetz über den Schutz der Gewässer (EGGSchG) vom 27. Januar 1997, § 30 der Kanto-

nalen Gewässerschutzverordnung (KGSchV)vom 23. September 1997 und Artikel 16 der Ge-

meindeordnung, nachstehendes Siedlungsentwässerungsreglement: 

 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Art. 1 Zweck 

Das Reglement regelt die Durchführung von Massnahmen zum Schutz der Gewässer im Rah-

men der eidgenössischen und kantonalen Vorschriften. 

Art. 2 Geltungsbereich 

Das Reglement findet Anwendung auf alle im Gemeindegebiet anfallenden Abwässer und auf 

die für ihre Sammlung, Einleitung und Behandlung notwendigen Anlagen. 

Art. 3 Aufgaben der zuständigen Stelle 

1 Der Gemeinderat oder eine andere vom Gemeinderat bezeichnete Stelle ist für die Durch-

führung von Massnahmen zum Schutz der Gewässer und für den Vollzug dieses Regle-

ments verantwortlich. Zur Klärung von Abwasser- und Gewässerschutzfragen sowie Fra-

gen im Zusammenhang mit dem Reglement können Fachleute beigezogen werden. 

2 Der Gemeinderat erlässt, gestützt auf das vorliegende Reglement, eine Vollzugsverord-

nung, in welcher unter anderem folgende Punkte geregelt werden: 

 a) der Vollzug des Abwasserrechts auf dem Gemeindegebiet; 

b) die Gebührentarife; 

c) die Ausführungsbestimmungen zur Gebührenerhebung; 

d) die Voraussetzungen für die Übernahme von privaten Abwasseranlagen nach Art. 21. 

 

II. ART UND EINLEITUNG DER ABWÄSSER 

Art. 4 Begriffe 

Unter Abwasser im Sinne dieses Reglements wird das von einem Grundstück oder einer bau-

lichen Anlage abfliessende Wasser verstanden. Es wird unterschieden zwischen: 

a) Schmutzwasser 

 - häusliches Abwasser (WAS-H) 

 - industrielles Abwasser (WAS-I) 

 - Abschlämmwasser aus Kreislaufkühlsystemen (WAS-K) 
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b) Regenwasser 

 - verschmutztes Regenwasser (WAS-R) 

 - nicht verschmutztes Regenwasser (WAR-R) 

c)  Reinwasser 

 - Brunnenwasser (WAR-B) 

 - Sickerwasser (WAR-S) 

 - Grund- und Quellwasser (WAR-G) 

 - Kühlwasser aus Durchlaufsystemen (WAR-K) 

Art. 5 Einleitung von Abwasser 

1 Die Einleitung von nicht verschmutztem, von vorbehandeltem und von verschmutztem 

Abwasser in ein Gewässer sowie die Einleitung von verschmutztem oder vorbehandeltem 

Abwasser in eine Regenwasserleitung bedürfen der Bewilligung der kantonalen Dienst-

stelle Umwelt und Energie. Die kantonalen Dienststellen Verkehr und Infrastruktur bzw. 

Raum und Wirtschaft sind zuständig, soweit die Einleitung in einem wasserbaurechtlichen 

Verfahren zu beurteilen ist. 

2 Die Einleitung von nicht verschmutztem Abwasser in eine Regenwasserleitung bedarf der 

Bewilligung der Gemeinde. 

3 Nicht verschmutztes Wasser, das stetig anfällt, darf nur in Ausnahmefällen in eine Abwas-

serreinigungsanlage eingeleitet werden. Die Einleitung bedarf der Bewilligung der Dienst-

stelle Umwelt und Energie. 

Art. 6 Versickernlassen von Abwasser 

Die zuständige kantonale Stelle für Versickerungen gemäss § 10 EGGSchG ist die Dienststelle 

Umwelt und Energie. 

Art. 7 Beseitigung von nicht verschmutztem Abwasser 

1 Der Entscheid über die Art der Beseitigung von nicht verschmutztem Abwasser obliegt 

der zuständigen Stelle. 

2 Beim Entscheid über die Art und Weise der Versickerung von nicht verschmutztem Ab-

wasser hält sich die Gemeinde an die Richtlinien der Dienststelle Umwelt und Energie. 

Art. 8 Industrielle und gewerbliche Abwässer 

1 Die Einleitung von Abwässern aus industriellen und gewerblichen Betrieben in die Abwas-

seranlagen bedarf einer Bewilligung der Dienststelle Umwelt und Energie. 

2 Die Einleitung darf nur erfolgen, wenn die Abwässer der Gewässerschutzgesetzgebung 

entsprechen. Dazu sind unter bestimmten Umständen spezielle Vorbehandlungsanlagen 

notwendig. 

3 Abwasservorbehandlungsanlagen bei Industrie- und Gewerbebetrieben bedürfen einer 

gewässerschutzrechtlichen Projektgenehmigung und einer Betriebs- und Einleitbewilli-

gung der Dienststelle Umwelt und Energie.  

Art. 9 Abwässer von privaten Schwimmbädern 

1 Abwässer von privaten Schwimmbädern und aus deren Nebenanlagen (sanitäre Anlagen, 

Duschen, Filteranlagen, Wannenbäder, Durchschreitebecken, Entleerung, Boden- und 
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Bassinreinigung) sind an eine Schmutz- oder Mischwasserkanalisation anzuschliessen 

und dosiert abzuleiten. 

2 Im Übrigen ist das aktuelle Merkblatt der Dienststelle Umwelt und Energie für die Erstel-

lung und den Betrieb von privaten Schwimmbädern verbindlich. 

Art. 10 Zier-, Natur- und Fischteiche 

1 Unbehandeltes Überlaufwasser von Zier-, Natur-, Fischteichen und dergleichen ist unter 

Beachtung der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung versickern zu lassen oder 

einem Oberflächengewässer zuzuleiten. 

2 Entleerungswasser beim Reinigen der Teiche ist unter Beachtung der Gewässerschutz-

verordnung dosiert einem Oberflächengewässer oder der Kanalisation zuzuleiten. 

3 Der Schlamm auf dem Grund der Teiche darf weder einem Oberflächengewässer noch 

der Kanalisation zugeleitet werden. Dieser ist abzusaugen und landwirtschaftlich zu ver-

werten oder fachgerecht zu entsorgen.  

Art. 11 Parkplätze, Garagen, Garagenvorplätze, private Autowaschplätze usw. 

Für Gewässerschutzmassnahmen beispielsweise bei Parkplätzen, Garagen, Garagenvorplät-

zen und privaten Autowaschplätzen sind die geltenden Normen verbindlich, insbesondere die 

SN 592000 (Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung). 

Art. 12 Verbot der Einleitung schädlicher Abwässer und Stoffe 

1 Es dürfen keine Abwässer in die Abwasseranlagen oder Gewässer eingeleitet werden, die 

diese schädigen oder deren Reinigungsleistung, Betrieb oder Unterhalt beeinträchtigen. 

Die Abwässer haben der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung zu entsprechen. 

2 Es ist insbesondere verboten, nachgenannte Stoffe direkt oder indirekt den Abwasseran-

lagen zuzuleiten: 

a) Gase und Dämpfe; 

b) giftige, infektiöse, feuer- und explosionsgefährliche sowie radioaktive Stoffe; 

c) Jauche, Abflüsse von Miststöcken, Komposthaufen und Grünfuttersilos, Spritzmittel-

brühen;  

d) Stoffe, die in der Kanalisation zu Verstopfungen führen können wie Sand, Schutt, Keh-

richt, Asche, Schlacke, Küchenabfälle, Metzgereiabfälle, Papierwindeln, Lumpen, Kat-

zenstreu, Ablagerungen aus Schlammsammlern, Hausklärgruben, Fett-, Benzin-, Öl-

abscheidern und dergleichen; 

e) dickflüssige und breiige Stoffe, wie Bitumen und Teer, Kalk-, Stein- und Karbid-

schlamm; 

f) Öle und Fette, Teeremulsionen, Farben, Benzin, Benzol, Petrol, Lösungsmittel und an-

dere schwer abbaubare Stoffe; 

g) grössere Mengen von Flüssigkeiten mit einer Temperatur von über 40° C; 

h) saure und alkalische Flüssigkeiten in schädlichen Konzentrationen; 

i) feste Stoffe und Kadaver; 

j) Zement- und Kalkwasser.  

3 Abfallzerkleinerer und Nassmüllpressanlagen dürfen nicht an die Abwasseranlagen ange-

schlossen werden. 
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Art. 13 Lagerung von wassergefährdenden Stoffen  

Für die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen wie Benzin, Öl, Säuren, Laugen und Che-

mikalien gelten: 

a) die Bestimmungen der eidgenössischen Verordnung über den Schutz vor gefährlichen 

Stoffen und Zubereitungen (Chemikalienverordnung [ChemV]), 

b) die Art. 22 ff. des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (GSchG) und die 

Vorschriften der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung (GSchV) und 

c) die anerkannten Regeln der Technik. 

Art. 14  Wasserversorgung und Abwasser 

An Abwasseranlagen dürfen keine Installationen angebracht werden, die direkt mit dem Was-

serversorgungsnetz verbunden sind. 

 

III. ERSTELLUNG DER ABWASSERANLAGEN UND ANSCHLUSS DER 

GRUNDSTÜCKE 

Art. 15  Grundlage 

Für die Projektierung und Ausführung der Abwasseranlagen ist der Generelle Entwässerungs-

plan (GEP) massgebend. 

Art. 16  Entwässerungssysteme 

1 Die Sammlung und Einleitung der Abwässer erfolgt im Mischsystem, Trennsystem oder 

Teil-Trennsystem (bzw. modifizierten Mischsystem). Das jeweilige Entwässerungssystem 

ist im Generellen Entwässerungsplan festgelegt. 

2 Im Mischsystem werden Schmutz- und Regenwasser gemeinsam in Mischwasserleitun-

gen der Abwasserreinigungsanlage zugeleitet. 

3 Im Trennsystem werden Schmutz- und Regenwasser in zwei voneinander unabhängigen 

Kanalisationsnetzen abgeleitet. Die Schmutzwasserleitungen haben das häusliche, ge-

werbliche und industrielle Schmutzwasser der Abwasserreinigungsanlage zuzuleiten. Die 

Regenwasserleitungen nehmen das Regenwasser auf und leiten dieses zur Versickerung 

oder unter Retention in ein Gewässer.  

4 Beim Teil-Trennsystem bzw. beim modifizierten Mischsystem werden häusliches, gewerb-

liches und industrielles Schmutzwasser sowie Regenwasser von Plätzen und Strassen, 

welches nicht oberflächlich oder via Sickermulde versickert werden kann, in die Schmutz-

wasserleitungen eingeleitet. Regenwasser von Dächern wird zur Versickerung gebracht 

oder unter Retention über Regenwasserleitungen in ein Gewässer geleitet.  

5 Bei allen Systemen ist das Reinwasser in eine Versickerungsanlage oder ein Oberflä-

chengewässer abzuleiten. Ist dies nicht möglich, darf das Reinwasser nicht gefasst wer-

den.  

Art. 17  Abwasseranlagen 

Die Abwasseranlagen im Sinne dieses Reglements umfassen: 

a) das öffentliche und private Kanalisationsnetz und die dazugehörigen Schächte, beste-

hend aus: 
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- Schmutzwasserleitungen und Mischwasserleitungen zur Sammlung des verschmutz-

ten Abwassers und dessen Zuführung in die Abwasserreinigungsanlage; 

- Leitungen für nicht verschmutztes Abwasser zur Sammlung von Regenwasser und 

dessen Ableitung zu einem Oberflächengewässer bzw. einer Versickerungsanlage; 

- Reinabwasserleitungen; 

- Sickerleitungen zur Sammlung und Ableitung des Sickerwassers; 

- Versickerungsanlagen und Retentionsanlagen zur Versickerung bzw. Retention von 

nicht verschmutztem Abwasser; 

b) Abwasservorbehandlungsanlagen; 

c) Abwasserreinigungsanlagen; 

d) Sonderbauwerke und Spezialanlagen wie Schächte, Pumpstationen, Abscheideanla-

gen, Regenbecken, Hochwasserentlastungen, Messstationen; 

e) Gewässer oder Teile davon, soweit diese gemäss Art. 18 Abs. 2 als öffentliche Abwas-

seranlagen festgelegt worden sind. 

Art. 18 Unterhalt durch die Gemeinde 

1 Die zuständige Stelle kann in einem orientierenden Plan die Abwasseranlagen festhalten, 

für welche sie den betrieblichen und/oder den baulichen Unterhalt übernimmt. 

2 Öffentliche Gewässer oder Teile davon, die durch die Siedlungsentwässerung bean-

sprucht werden, sind Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlagen, sofern diese gemäss 

Abs. 1 im Plan der Gemeinde als solche festgelegt worden sind. 

Art. 19 Massnahmenplanung 

1 Die zuständige Stelle erstellt im Rahmen des Generellen Entwässerungsplanes einen 

Massnahmenplan. Darin wird festgehalten, welche Abwasseranlagen prioritär neu erstellt, 

modifiziert oder saniert werden müssen. 

2 Der Gemeinderat bestimmt, im Rahmen seiner Finanzkompetenz, die zukünftig zu erstel-

lenden Abwasseranlagen, entscheidet über deren Bau und Finanzierung und legt die Bau-

beiträge gemäss Art. 46 der interessierten Grundeigentümer fest. 

Art. 20  Private Abwasseranlagen 

Private können nach den Vorschriften des Planungs- und Baugesetzes und der Planungs- und 

Bauverordnung die Erschliessung mit Abwasseranlagen auf eigene Kosten vornehmen. 

Art. 21 Übernahme des Unterhalts von privaten Abwasseranlagen 

1 Die Gemeinde übernimmt, unter Vorbehalt von Abs. 2, im öffentlichen Interesse von Pri-

vaten erstellte Abwasseranlagen in den betrieblichen und baulichen Unterhalt. Davon aus-

geschlossen sind Leitungen mit den dazugehörigen Kontrollschächten, die nur einem 

Grundstück dienen.  

2 Der Gemeinderat hält die Voraussetzungen und die Ausschlusskriterien einer allfälligen 

Übernahme sowie den Umfang des Unterhalts in der Vollzugsverordnung fest.  

3 Notwendige Anpassungen gemäss Art. 36 Abs. 3 bleiben Sache der Eigentümer. 
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Art. 22 Verpflichtung zur Bildung von Genossenschaften 

1 Die Gemeinde kann die an einer privaten Abwasseranlage Beteiligten zur Gründung einer 

Genossenschaft oder zum Beitritt zu einer bestehenden Genossenschaft verpflichten, so-

weit sich die Beteiligten über die Erstellung oder Sanierung einer privaten Abwasseran-

lage nicht einigen können (§ 18 EGGSchG). 

2 Mit dem Eintritt der Rechtskraft des Verpflichtungsentscheides gilt die Beitrittserklärung 

als abgegeben. 

3 Im Übrigen finden die §§ 17 ff. des Einführungsgesetzes zum ZGB Anwendung. 

Art. 23 Anschlusspflicht 

1 Im Bereich öffentlicher Kanalisationen ist das verschmutzte Abwasser in die Kanalisation 

einzuleiten. Der Bereich öffentlicher Kanalisationen umfasst: 

 a) die Bauzonen; 

 b) weitere Gebiete, sobald für sie eine Kanalisation erstellt worden ist; 

 c)  weitere Gebiete, in welchen der Anschluss an die Kanalisation zweckmässig unzumut-

bar ist.  

2 Die zuständige Stelle verfügt den Anschluss und setzt dazu eine Frist. 

Art. 24 Ausnahmen von der Anschlusspflicht 

1 Können Bauten und Anlagen nicht an die Kanalisation angeschlossen werden, ist das 

Abwasser entsprechend dem Stand der Technik zu beseitigen (Kleinkläranlage, Stape-

lung in einer abflusslosen Grube). Die Massnahmen sind durch die Dienststelle Umwelt 

und Energie zu genehmigen. 

2 Landwirtschaftsbetriebe, welche die Voraussetzungen dazu erfüllen, können das häusli-

che Abwasser zusammen mit der betriebseigenen Gülle verwerten. 

Art. 25 Abnahmepflicht 

1 Die Eigentümer von Abwasseranlagen sind verpflichtet, im Rahmen der Leistungsfähig-

keit der Anlagen Abwasser aufzunehmen. 

2 Sofern keine gütliche Einigung erzielt werden kann, entscheidet die zuständige Stelle über 

die Abnahmepflicht. Im Streitfall wird die Entschädigung durch die kantonale Schätzungs-

kommission nach dem Enteignungsgesetz festgelegt. 

Art. 26 Beanspruchung fremden Grundeigentums für private 

Anschlussleitungen 

1 Ist für die Erstellung privater Anschlussleitungen fremdes Grundeigentum in Anspruch zu 

nehmen, haben die Beteiligten die gegenseitigen Rechte und Pflichten (Durchleitung, Er-

stellung, Unterhalt usw.) vorgängig zu regeln und sich darüber bei der zuständigen Stelle 

auszuweisen. Die Durchleitungsrechte sind im Grundbuch einzutragen. 

2 Können sich die Beteiligten nicht gütlich einigen, ist das Verfahren gemäss Art. 691 ZGB 

einzuleiten. 

3 Bei Beanspruchung von öffentlichem Gebiet ist die Bewilligung der zuständigen Stelle 

bzw. der zuständigen kantonalen Stelle einzuholen. Dem Bewilligungsgesuch sind die 
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Pläne beizulegen. Folgekosten von Mängeln und Anpassungen gehen zu Lasten des Be-

willigungsempfängers. 

Art. 27 Kataster 

1 Die Gemeinde lässt über alle erstellten Abwasseranlagen sowie über bestehende Einlei-

tungen und Versickerungen einen Kataster ausarbeiten. Der Kataster ist laufend nachzu-

führen. 

2 Der Kataster kann bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 

3 Der Kataster ist gemäss den Vorgaben des Raumdatenpools zu erstellen. 

Art. 28 Bau- und Betriebsvorschriften 

1 Für den Bau der Abwasseranlagen (insbesondere die zulässigen Materialien, die Anord-

nung und Grösse der Leitungen, Kontrollschächte und Sammler, die Anwendung von Mi-

neralöl- und Fettabscheidern) und deren Betrieb und Unterhalt hält sich die Gemeinde an 

die SN 592000 und an die weiteren massgeblichen Normen und Richtlinien. Sie kann 

ergänzende Bauvorschriften erlassen. 

2 Die Dienststelle Umwelt und Energie prüft in Grundwasserschutzzonen, Grundwasser-

schutzarealen und in besonders gefährdeten Gebieten im Einzelfall die Zulässigkeit von 

Abwasseranlagen und den damit verbundenen Grabungen, Erdbewegungen und ähnli-

chen Arbeiten, die sich direkt oder indirekt auf das Grundwasser auswirken können. Sie 

erteilt die gewässerschutzrechtliche Bewilligung gemäss Art. 19 Abs. 2 GSchG, falls dem 

Gesuch entsprochen werden kann, und legt die erforderlichen Auflagen und Bedingungen 

fest. 

3 Das verschmutzte und das nicht verschmutzte Abwasser eines Grundstücks sind unab-

hängig vom Entwässerungssystem bis zum letzten Kontrollschacht vor dem Anschluss an 

die Sammelleitung getrennt zu führen.   

4 Private Hausanschlussleitungen haben so zu erfolgen, dass die Kontrollschächte auf den 

privaten Grundstücken und nicht auf der Strasse bzw. auf dem Trottoir gesetzt werden. 

 

IV. BEWILLIGUNGSVERFAHREN UND BEHÖRDLICHE KONTROLLEN 

Art. 29 Bewilligungspflicht und behördliche Kontrollen 

1 Eine Bewilligung ist erforderlich für 

a) den direkten oder indirekten Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen, 

b) den Umbau oder die Änderung eines bestehenden Anschlusses, 

c) die Wärmeentnahme aus oder die Wärmerückgabe in das Abwasser, 

d) die Nutzung von Regenwasser für den Betrieb sanitärer Einrichtungen oder  
für andere abwassererzeugende Tätigkeiten, 

e) die Einleitung von nicht verschmutztem Abwasser in ein Gewässer,  

f) das Versickernlassen von nicht verschmutztem Abwasser. 

2 Sieht das übergeordnete Recht eine kantonale Bewilligung vor, leitet die Gemeinde das 

Gesuch an die zuständige kantonale Stelle weiter.  
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3 Vor dem unbenutzten Ablauf der Beschwerdefrist oder vor der rechtskräftigen Erledigung 

eines ordentlichen Rechtsmittels darf mit den Bauarbeiten nicht begonnen werden. Die für 

die Bauausführung verantwortlichen Personen (Architekt, Ingenieur, Bauunternehmer 

usw.) sind verpflichtet, sich vor Beginn der Bauarbeiten zu vergewissern, ob eine rechts-

kräftige Bewilligung vorliegt. 

Art. 30 Bewilligungsverfahren  

1 Zusammen mit dem Baugesuch sind folgende von der Bauherrschaft, von den Planver-

fassern und von den Grundeigentümern unterzeichnete Pläne in dreifacher Ausfertigung 

einzureichen: 

a) Situationsplan (Grundbuchplan im Massstab 1:500, evtl. 1:1000) mit eingetragenem 

Projekt und Angabe der Grundstücksnummer sowie Lage der öffentlichen Kanalisation 

und der Anschlussleitung, mit Höhenkoten, bis Anschlusspunkt; 

b) Kanalisationsplan (Gebäudegrundriss) im Massstab 1:50 oder 1:100 mit folgenden An-

gaben: 

- alle versiegelten Flächen unter Bezeichnung ihrer Art der Entwässerung (z.B. Dach-

wasser über Retentionsanlage in die Kanalisation, Regenwasser des Vorplatzes versi-

ckert auf Grundstück über die Schulter usw.); 

- alle Leitungen mit Angabe der angeschlossenen Abwasserstellen, Koten, Lichtweiten, 

Gefälle, Rohrleitungsmaterial, Schächte sowie alle Sonderbauwerke mit Koten; 

c) Detailpläne von erforderlichen Vorbehandlungsanlagen (z.B. Mineralölabscheider); 

d) Detailpläne und Berechnungsgrundlagen von allfälligen Retentions- und Versicke-

rungsanlagen usw. 

2 Bei Baugesuchen, für abwasserrelevante Änderungen von bestehenden Bauten und An-

lagen oder wo eine erneute Anschlussgebühr fällig wird, ist für die Grundstücksentwässe-

rung der Nachweis für einen funktionstüchtigen Zustand zu erbringen. Es ist gegebenen-

falls ein Sanierungsprojekt einzureichen. 

3 Die zuständige Stelle kann weitere Angaben und Unterlagen (z.B. Längenprofile, Formu-

lare usw.) einverlangen, sofern dies für die Beurteilung bzw. die Anwendung dieses Reg-

lements erforderlich ist. 

Art. 31 Planänderungen 

1 Für die Ausführung des Projektes sind die genehmigten Pläne verbindlich. 

2 Für alle Abweichungen von den genehmigten Plänen ist vor Arbeitsbeginn die Zustim-

mung der zuständigen Stelle bzw. der zuständigen Behörde einzuholen. 

Art. 32 Baukontrolle und Abnahme 

1 Die Gemeinde sorgt für die notwendigen Umweltschutzkontrollen (z.B. Bodenschutz, ge-

fährliche Güter, Baustellenentwässerung usw.) auf den Baustellen. Zu diesem Zweck 

kann sie von der Bauherrschaft einen Baustelleninstallationsplan und ein Baustellenent-

wässerungskonzept verlangen. Es sind die von der Gemeinde vorgegebenen Merkblätter 

zu beachten.   

2 Die Fertigstellung der privaten Anschlussleitung ist der zuständigen Stelle rechtzeitig vor 

dem Eindecken der Anlagen zur Abnahme zu melden. Alternativ ist ein anderweitiger 

Nachweis zu erbringen, welcher vorgängig mit der zuständigen Stelle abgesprochen 
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wurde. Bei Unterlassung der Meldung kann die zuständige Stelle die Freilegung der Lei-

tungen auf Kosten des Bauherrn verlangen. 

3 Die zuständige Stelle prüft die Leitungen auf deren Übereinstimmung mit den genehmig-

ten Plänen. Um festzustellen, ob die Schmutzwasserleitungen dicht sind, hat die zustän-

dige Stelle Dichtigkeitsprüfungen (gemäss SN EN 1610 und SIA 190) anzuordnen. 

4 Vor der Schlussabnahme hat die Bauherrschaft der Gemeinde folgende Unterlagen (ge-

mäss SN 592000, Kap. 5.11.3) digital einzureichen: 

 a)  bereinigte Pläne der ausgeführten Entwässerungsanlagen; 

 b)  Protokolle der Hochdruckspülung der Abwasserleitungen; 

 c)  Protokolle der Sichtprüfung bzw. der Kanalfernsehinspektion; 

 d)  Prüfprotokolle der Dichtheitsprüfung. 

 Die Gemeinde kann bei Bedarf Pläne in Papierform verlangen.  

5 Werden diese Unterlagen nicht eingereicht, kann die zuständige Stelle eine Frist zur Ein-

gabe ansetzen, nach deren unbenutztem Ablauf sie die verlangten Unterlagen auf Kosten 

der Bauherrschaft erstellen lassen kann. Lassen es besondere Umstände angezeigt er-

scheinen, kann die Gemeinde mit der Erteilung der Anschlussbewilligung einen angemes-

senen Kostenvorschuss verlangen. 

6 Kontrollen und Abnahmen befreien weder den Werkeigentümer, die Bauleitung noch die 

Unternehmen von der Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten. 

Art. 33 Vereinfachtes Verfahren 

Sofern der Anschluss eines Grundstückes im Zusammenhang mit dem Bau einer öffentlichen 

Kanalisation erfolgt, kann auf ein Anschlussbewilligungsgesuch verzichtet werden. Die zustän-

dige Stelle legt die Einzelheiten des Anschlusses nach Rücksprache mit den Grundeigentü-

mern fest. Vorbehalten bleibt die Anschlussbewilligung für Neuanschlüsse. 

 

V. BETRIEB UND UNTERHALT 

Art. 34 Unterhaltspflicht Abwasseranlagen 

1 Der Unterhalt der Abwasseranlagen besteht aus dem betrieblichen und dem baulichen 

Unterhalt. Er umfasst alle Massnahmen zur Gewährleistung der dauernden Betriebsbe-

reitschaft und Funktionstüchtigkeit, wie Reinigungs- und Kontrollarbeiten, Reparatur, Sa-

nierung und Erneuerung. 

2 Abwasseranlagen sind von den Inhabern stets sachgerecht zu betreiben, zu kontrollieren 

und in vorschriftsgemässem Zustand zu erhalten. Der Inhaber ist demnach unterhalts-

pflichtig. Die Gemeinde gilt als Inhaberin für die nach Art. 21 von ihr übernommenen pri-

vaten Abwasseranlagen. 

3 Unterlassen die Inhaber Unterhaltsarbeiten an privaten Anlagen, kann die Gemeinde 

diese Arbeiten auf deren Kosten ausführen lassen. 

4 Die zuständige Stelle erlässt einen orientierenden Unterhaltsplan, welcher Aufschluss 

über die zeitliche und örtliche Staffelung von Unterhaltsmassnahmen der von ihr zu un-

terhaltenden Leitungen gibt. 
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Art. 35 Betrieblicher Unterhalt 

1 Der Gemeinde steht das Recht zu, an öffentlichen und privaten Abwasseranlagen jeder-

zeit Reinigungs- und Kontrollarbeiten (z.B. Kanalfernsehen usw.) durchführen zu lassen. 

Der Zutritt zu allen Abwasseranlagen ist ihr zu gestatten. 

2 Alle Abwasseranlagen, insbesondere die Schächte, müssen jederzeit für Kontroll- und 

Reinigungsarbeiten gut zugänglich sein. Schächte dürfen nicht überdeckt werden. 

3 Die Gemeinde kann von den Inhabern privater Anlagen den Nachweis mittels Kanalfern-

sehaufnahmen verlangen, dass sich diese in vorschriftsgemässem Zustand befinden. 

Art. 36 Baulicher Unterhalt 

1 Die Inhaber einer Abwasseranlage haben festgestellte Mängel auf eigene Kosten zu be-

heben. 

2 Werden die Mängel trotz Mahnung nicht behoben, hat die Gemeinde in einer Sanierungs-

verfügung die zeitgerechte Behebung anzuordnen und bei unbenutztem Ablauf der ange-

setzten Frist die Ersatzvornahme einzuleiten. 

3 Bestehende private Abwasseranlagen sind auf Kosten der Eigentümer an die geltenden 

Vorschriften anzupassen bei: 

a) erheblicher Erweiterung der Gebäudenutzung; 

b) wesentlichen Umbauten der angeschlossenen Gebäude; 

c) gebietsweiser Sanierung von privaten Abwasseranlagen; 

d) baulicher Sanierung am öffentlichen Kanalabschnitt im Bereich der Anschlussstelle; 

e) Systemänderungen (z.B. Einführung Trennsystem) am öffentlichen Leitungsnetz. 

4 Sanierungen müssen nach den VSA-Richtlinien „Erhaltung von Kanalisationen“ erfolgen. 

Insbesondere sind Systeme einzusetzen, welche über ein VSA-Zertifikat verfügen. 

5 Die Grundeigentümer sowie die Gemeinde sind berechtigt, bestehende Leitungen nach 

Übereinkunft zu verlegen. Die entstehenden Kosten sind, wenn nichts anderes geregelt 

ist, durch den Verursacher der Leitungsumlegung zu tragen.  

 

VI. FINANZIERUNG 

Art. 37 Mittelbeschaffung  

1 Die Kosten für Planung, Projektierung, Erstellung, Betrieb, Unterhalt, Erneuerung, Verzin-

sung und Abschreibung der öffentlichen Abwasseranlagen werden gedeckt durch An-

schluss- und Betriebsgebühren, Baubeiträge der Grundeigentümer bzw. der Baurechts-

nehmer sowie allfällige Bundes- und Kantonsbeiträge.  

2 Übersteigen die erforderlichen Gebühren den vom Regierungsrat festgelegten Maxi-

malansatz, können für die Deckung der Kosten Steuermittel der Gemeinde eingesetzt 

werden. Der Maximalansatz beschreibt die maximal zulässige Betriebsgebühr pro m3 Ab-

wasser.  
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Art. 38 Grundsätze 

1 Die zuständige Stelle erhebt von den Grundeigentümern bzw. von den Baurechtsneh-

mern, welche öffentliche Anlagen der Siedlungsentwässerung beanspruchen, Anschluss-

gebühren, jährliche Betriebsgebühren (Grund- und Mengengebühren), Verwaltungsge-

bühren und, sofern die Voraussetzungen gemäss Art. 46 erfüllt sind, Baubeiträge. 

2 Die Anschluss- und Grundgebühren basieren auf Einwohnergleichwerten und einem Ver-

siegelungszuschlag, die Mengengebühr basiert auf der bezogenen Frischwassermenge. 

3 Die Rechnung der Siedlungsentwässerung wird als Spezialfinanzierung geführt. Sie ist 

verursachergerecht und kostendeckend ausgestaltet. Bei der Ermittlung der Gebühren-

höhe ist die kantonale „Richtlinie zur Finanzierung der Abwasserbeseitigung“ verbindlich. 

4 Private Abwasseranlagen sind, unter Vorbehalt von Art. 21 vollumfänglich durch die inte-

ressierten Grundeigentümer bzw. Baurechtsnehmer zu finanzieren. 

5 Bei Vorliegen besonderer Verhältnisse, wie höherer oder geringerer Abwasseranfall, 

Schmutzstofffracht oder Einleitung von Reinabwasser, kann die zuständige Stelle die An-

schluss- und Betriebsgebühren angemessen erhöhen oder herabsetzen. 

6 Die Gemeinde erlässt für den Vollzug der Gebühren eine separate Vollzugsverordnung. 

7 Für die Prüfung des Anschlussgesuchs und die Kontrolle und Abnahme des Hausan-

schlusses erhebt die Gemeinde zusätzlich eine Gebühr. 

Art. 39 Anschlussgebühr, Grundsätze 

1 Die Anschlussgebühr dient zur Deckung der Kosten für die Erstellung und Erweiterung 

der öffentlichen Abwasseranlagen.  

2 Die Anschlussgebühren werden nach Einwohnergleichwerten (EGW) und einem Versie-

gelungszuschlag errechnet.  

3 Die EGW werden folgendermassen berechnet:  

a) mittels der Hauptnutzfläche (HNF) nach SIA 416, dividiert durch den Benützungsfaktor 

(Wohnen / Gewerbe) 

b) spezielle Fälle werden anhand der effektiven Verhältnisse von der zuständigen Stelle 

geregelt. 

4 Die Anschlussgebühr für länger als ein Jahr andauernde, vorübergehend angeschlossene 

Abwassererzeuger (z.B. Containerbauten, Pavillons usw.) kann aufgrund der voraussicht-

lichen Anschlussdauer reduziert werden. Die Anschlussgebühr beläuft sich ab einer An-

schlussdauer von mindestens 10 Jahren auf 100%. Davon ausgenommen ist die Entwäs-

serung von Baustellen. Der Gemeinderat regelt die Bedingungen in der Vollzugsverord-

nung.  

5 Eine bauliche Veränderung auf dem Grundstück, welche keiner Baubewilligung bedarf 

(z.B. Versiegelung von Flächen, usw.), den Anfall von Abwasser jedoch beeinflusst, ist 

der Gemeinde innerhalb von 6 Monaten nach Vollendung schriftlich zu melden. 

6 Werden Anlagen entfernt, für die eine Anschlussgebühr entrichtet wurde, oder wird die 

Belastung der Abwasseranlage reduziert, erfolgt keine Rückerstattung von Anschlussge-

bühren. Gleiches gilt für einen allfälligen Minderbetrag, der durch Änderung der Berech-

nungsweise gegenüber dem alten Reglement entsteht. 
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Art. 40 Anschlussgebühr bei Änderungen oder Umbauten 

1 Erfahren die versiegelten Grundstückflächen oder die Hauptnutzfläche (infolge baulicher 

Veränderung) eine Änderung, oder wird ein Gebäude infolge Brandfall oder Gebäudeab-

bruch wieder aufgebaut, ist ebenfalls eine Anschlussgebühr zu entrichten. Massgebend 

ist die Differenz zwischen den bisherigen und den neuen Hauptnutzflächen sowie den 

bisherigen und den neuen versiegelten Grundstücksflächen. 

2 Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung bezahlter Anschlussgebühren, wenn spä-

tere bauliche Änderungen einen niedrigeren Gebührenansatz ergeben. 

Art. 41 Versiegelungszuschlag 

1 Für den Versiegelungszuschlag massgebend sind alle versiegelten Flächen inkl. Stras-

sen, welche an die Gemeindekanalisation (Mischwasser oder Meteorwasser) oder an ei-

nen Vorfluter im Siedlungsgebiet angeschlossen sind. 

2 Bei angeschlossenen Gebäuden ausserhalb des Baugebiets werden nur die den Gebäu-

den zugeordneten Flächen mitgerechnet. 

3 Für bewilligte Versickerungs-, Retentions- und Regennutzungsanlagen von Meteorwasser 

wird ein Abzug gewährt, welcher sich nach dem Wirkungsgrad der Anlagen richtet. Die 

Berechnungsformel ist in der Vollzugsverordnung definiert.  

Art. 42 Betriebsgebühr, Grundsätze 

1 Die jährliche Betriebsgebühr dient zur Deckung der Kosten für den Betrieb, den Unterhalt 

und die Erneuerung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie der Betriebskostenbeiträge 

an den Gemeindeverband ARA oberes Wiggertal. 

2 Die Betriebsgebühr wird von der zuständigen Stelle periodisch überprüft und soweit not-

wendig angepasst. 

3 Die Betriebsgebühr setzt sich wie folgt zusammen: 

a) Grundpauschale pro Anschluss an die Wasserversorgung 

b) Versiegelungszuschlag für die angeschlossene befestigte Fläche 

c) Mengengebühr pro Kubikmeter Frisch- und / oder Brauchwasser 

4 Grundlage für die Bemessung der Mengengebühr ist der Frisch- und / oder Brauchwas-

serverbrauch des abgelaufenen Jahres. In Ausnahmefällen, bei denen ein wesentlicher 

Teil des bezogenen Frischwassers vom Bezüger nachweislich nicht abgeleitet wird (bei-

spielsweise Gärtnereien), ist dieser Teil separat zu messen und eine entsprechende Re-

duktion zu gewähren. 

5 Die Betreiber der Wasserversorgung liefern der Gemeinde alljährlich zu Beginn des Ka-

lenderjahres die Angaben über den Wasserverbrauch, aufgelistet nach Liegenschaften. 

6 Wasserbezüge von eigenen Quellen oder Fassungen sowie Fremdwasser werden eben-

falls mitgerechnet, sofern sie in die öffentliche Schmutzwasserkanalisation eingeleitet wer-

den. 

7 Weicht der Schmutzwasseranfall massgeblich vom Frischwasserverbrauch ab, ist eine 

separate  Messung oder Berechnung nötig. 

8 In Fällen, bei denen noch keine oder ungenügende Angaben erhältlich sind, oder bei ei-

genen Wasserversorgungen (beispielsweise bei der Nutzung von Regenwasser) ermittelt 
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die Gemeinde den Wasserverbrauch nach Erfahrungszahlen entsprechender Vergleichs-

objekte. Die Gemeinde kann die Installation von Messanlagen verlangen oder eine Pau-

schale verrechnen.  

9 Für das Einleiten von stetig anfallendem Reinwasser und für das Ableiten von Regen-, 

Grund-, Quell- oder Hangwasser aus Baugruben in die öffentliche Kanalisation kann ne-

ben der Betriebsgebühr zusätzlich eine jährliche Sondergebühr erhoben werden. Die 

Höhe dieser Sondergebühr wird durch die Gemeinde auf Grund der Entsorgungskosten 

in der Vollzugsverordnung festgelegt. 

10 Die verursachergerechte Weiterverrechnung der Betriebsgebühren auf die verschiedenen 

Verursacher innerhalb des Grundstücks ist Sache der Grundeigentümer. 

11 Bei Betrieben mit besonders stark verschmutztem Abwasser (sog. Starkverschmutzer wie 

z.B. Milchverarbeitungs- oder Schlachtbetriebe) wird zusätzlich zur Betriebsgebühr ein 

Zuschlag erhoben. Dieser richtet sich nach den effektiven Abwassermengen und 

Schmutzstofffrachten. Die Ermittlung der Abwasserfrachten und das Vorgehen bei der 

Kostenberechnung ist in einer separaten Vereinbarung zwischen den betreffenden Par-

teien vertraglich zu regeln. 

Art. 43 Baubeiträge 

1 Wenn durch den Neubau von öffentlichen Abwasseranlagen überwiegend Bauzonen er-

schlossen werden, kann die zuständige Stelle zusätzlich zur Anschlussgebühr Baubei-

träge in der Höhe von maximal 100 % der Gesamtkosten der neu zu erstellenden Abwas-

seranlagen erheben. 

2 Die Aufteilung der Kosten erfolgt im Perimeterverfahren nach kantonaler Perimeterverord-

nung. 

Art. 44 Verwaltungsgebühren 

Für die behördlichen Aufwendungen in Anwendung des vorliegenden Reglements (Prüfung 

der Gesuche, Beizug von Fachleuten, Erteilung von Anschlussbewilligungen, Kontrolle und 

Abnahme der Anlagen, administrative Arbeiten usw.) erhebt die Gemeinde Bewilligungs- und 

Kontrollgebühren. Es gilt die Verordnung über den Gebührenbezug der Gemeinden. Die Ge-

meinde hat zudem Anspruch auf Ersatz der Auslagen. 

Art. 45  Zahlungspflicht 

Zahlungspflichtig für Anschlussgebühren, Baubeiträge, Betriebsgebühren und Verwaltungsge-

bühren sind die Grundeigentümer bzw. Baurechtsnehmer zum Zeitpunkt der Rechnungsstel-

lung. 

Art. 46 Gesetzliches Pfandrecht 

Für die Abgaben und Gebühren gemäss § 31 EGGSchG besteht an den betreffenden Grund-

stücken ein den übrigen Pfandrechten im Rang vorgehendes gesetzliches Pfandrecht ohne 

Eintrag im Grundbuch. Es besteht ein Pfandrecht für die Baukostenbeiträge für die Dauer von 

zehn Jahren und für jährlich wiederkehrende Gebühren für die Dauer von zwei Jahren sowie 

für die Kosten von Zwangsmassnahmen nach Artikel 53 des eidgenössischen Gewässer-

schutzgesetzes für die Dauer von zwei Jahren (jeweils seit Fälligkeit).  

Art. 47 Rechnungsstellung 

1 Die Rechnungsstellung für die Anschlussgebühr erfolgt zusammen mit der Erteilung der 

Baubewilligung. Die zuständige Stelle hat das Recht, Vorschüsse oder eine Sicherstellung 
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der Anschlussgebühr zu verlangen. Bei Grossprojekten kann die Rechnungsstellung bei 

Baubeginn erfolgen.  

2 Weigert sich ein Grundeigentümer bzw. ein Baurechtsnehmer, ein bestehendes Gebäude 

anzuschliessen, so erfolgt die Rechnungsstellung für die Anschlussgebühr nach Eintritt 

der Rechtskraft der Anschlussverfügung. 

3 Die Rechnungstellung für den Baubeitrag erfolgt, sobald ein Grundstück an eine öffentli-

che Abwasseranlage angeschlossen werden kann. 

4 Die Rechnungsstellung für die Betriebsgebühr erfolgt jährlich. 

5 Alle Gebühren und Beiträge sind innert 30 Tagen seit Rechnungsstellung zu bezahlen. 

Nach unbenutztem Ablauf dieser 30 Tage tritt automatisch Verzug ein und es kann ein 

Verzugszins verrechnet werden. Dieser richtet sich nach dem vom Regierungsrat, für das 

betreffende Rechnungsjahr, für die Steuern festgelegten Satz. Erfolgt die Begleichung der 

Anschlussgebühr nicht innerhalb der Frist von 30 Tagen, kann ein Baustopp verfügt wer-

den.  

6 Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens wird die Anschlussgebühr auf Grund einer 

Selbstdeklaration der Bauherrschaft berechnet und verfügt. Ergibt sich bei der Schluss-

abnahme der Bauten und Anlagen eine Veränderung der Anschlussgebühr, wird die Dif-

ferenz nachgefordert bzw. zurückbezahlt. 

7 Bei allen Rechnungen und Zahlungen bleibt die nachträgliche Richtigstellung von Irrtü-

mern und Fehlern innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen vorbehalten. 

Art. 48 Mehrwertsteuer 

Sämtliche Gebühren und Kosten verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. 

 

VII. RECHTSMITTEL, STRAFEN UND MASSNAHMEN 

Art. 49 Rechtsmittel  

1 Gegen Planungsentscheide der zuständigen Stelle ist die Verwaltungsbeschwerde an den 

Regierungsrat zulässig. 

2 Gegen Entscheide der zuständigen Stelle über Beiträge und Gebühren ist die Einsprache 

im Sinne des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege und gegen die Einspracheent-

scheide die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig. 

3 Gegen die übrigen Entscheide der zuständigen Stelle ist die Verwaltungsgerichtsbe-

schwerde zulässig. 

4 Es gelten die Beschwerde- bzw. Einsprachefristen gemäss Gesetz über die Verwaltungs-

rechtspflege. 

Art. 50 Strafbestimmungen 

Verstösse gegen Bestimmungen dieses Reglements werden nach Massgabe der eidgenössi-

schen und kantonalen Strafnormen sanktioniert. 
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VIII. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 51 Übergangsbestimmungen 

1 Die Betriebsgebühr für die Ableseperiode vom 01.2024 bis 12.2024 wird erstmals im Jahr 

2025 auf Basis des vorliegenden Siedlungsentwässerungsreglements in Rechnung ge-

stellt. 

2 Die Anschlussgebühr wird ab dem 01.01.2024 gemäss dem vorliegenden Siedlungsent-

wässerungsreglement erhoben. Stichtag ist der Tag der Baubewilligungserteilung. Vor 

diesem Datum erteilte Baubewilligungen werden nach dem alten Reglement beurteilt. 

Art. 52 Ausnahmen 

1 Der Gemeinderat kann im Einzelfall aus wichtigen Gründen unter Abwägung der öffentli-

chen und privaten Interessen Ausnahmen von den Vorschriften dieses Reglements ge-

statten. 

2 Ausnahmen können mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden, befristet sein oder 

als widerrufbar erklärt werden. 

3 Für die Gebührenerhebung bei Grundstücken, welche hauptsächlich über Siedlungsent-

wässerungsanlagen von Nachbargemeinden entwässert werden, trifft die Gemeinde mit 

der Nachbargemeinde eine Vereinbarung über die Zuständigkeit für die Gebührenerhe-

bung.  

Art. 53 Hängige Verfahren 

Die bei Inkrafttreten dieses Reglements bei der Gemeinde oder beim Regierungsrat hängigen 

Verfahren sind nach dem neuen Recht zu entscheiden. Hängige Verwaltungsgerichtsbe-

schwerden sind nach altem Recht zu beurteilen, ausgenommen in Fällen, in denen dem Kan-

tonsgericht die unbeschränkte Überprüfungsbefugnis zusteht. 

Art. 54 Inkrafttreten 

1 Dieses Reglement tritt nach Annahme an der Gemeindeversammlung vom 11.12.2023 

am 01.01.2024 in Kraft. Es ist zu veröffentlichen. 

2 Mit dem Inkrafttreten dieses Reglements wird das Siedlungsentwässerungsreglement der 

Gemeinde Schötz vom 28. April 1994 unter Vorbehalt von Art. 52 sowie das Siedlungs-

entwässerungsreglement der Gemeinde Ohmstal vom 16. Mai 2006 aufgehoben. Sämtli-

che widersprechenden Erlasse sind auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens aufgehoben. 

 

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG 

Gemeindepräsidentin 
sig. Regula Lötscher-Walthert 
 
 
Gemeindeschreiber 
sig. Reto Helfenstein 
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ANHANG I: WICHTIGE ABKÜRZUNGEN 

 

ARA  Abwasserreinigungsanlage 

EGGSchG Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 

27. Januar 1997 

GEP  Genereller Entwässerungsplan 

GSchG Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz) vom 

24. Januar 1991 

GSchV  Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 

KGSchV Vollzugsverordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den 

Schutz der Gewässer (Kantonale Gewässerschutzverordnung) vom 23. Sep-

tember 1997 

LW–Zone Landwirtschaftszone 

PBG  Planungs- und Baugesetz vom 7. März 1989 

SER  Siedlungsentwässerungsreglement 

SN  Schweizer Norm 

ZGB  Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 
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Vollzugsverordnung zum  

Siedlungsentwässerungsreglement (SER) 

 

 

Die Gemeindeversammlung Schötz hat am 11. Dezember 2023 über das Siedlungsentwässerungsreg-

lement der Gemeinde Schötz beschlossen. Der Gemeinderat Schötz erlässt, gestützt auf Art. 3 Abs. 2 

des Siedlungsentwässerungsreglement (SER), folgende Vollzugsverordnung: 

 

Art. 1  Zweck 

Mit dieser Verordnung regelt der Gemeinderat den Vollzug des Reglements gemäss Art. 3 Abs. 2 SER. 

Art. 2 Grundsätze 

Die Tarife verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. 

Art. 3  Anschlussgebühr 

Die Anschlussgebühr wird im Sinne von Art. 39 und 40 des SER erhoben.  

Die Anschlussgebühr setzt sich aus Einwohnergleichwerten und einem Versiegelungszuschlag zusam-

men. 

a)  Die Anzahl Einwohnergleichwerte EGW wird wie folgt berechnet: 

EGW =  HNF (Hauptnutzfläche) 

 n (Benützungsfaktor) 

Der Benützungsfaktor beträgt bei Wohnbauten 40. Bei Gewerbe- und Industrieparzellen wird 

folgende Abstufung gewährt: 

 Reine Büro- und Büronebenflächen    Benützungsfaktor 160 

 Lager-, Produktions-, Handwerksflächen  Benützungsfaktor 320 

Bei Bauten mit Wohn- und Gewerbe-/Industrienutzung werden die Faktoren einzeln festgelegt.  

Bei abwasserrelevanten Betrieben werden die EGW nach anfallenden Schmutzfrachten errech-

net. Die Ermittlung der Abwasserfrachten und das Vorgehen bei der Kostenberechnung ist in 

einer separaten Vereinbarung zwischen den betreffenden Parteien vertraglich zu regeln. 

 1 EGW = CHF 1'400.00 

b) Die Hauptnutzfläche HNF wird gemäss SIA 416 Flächen und Volumen von Gebäuden, Ziffer 

2.1.1.1 definiert und ist von den zuständigen Planern zusammen mit dem Baugesuch einzu-

reichen. 

c) Der Versiegelungszuschlag beträgt bei Ableitung von Meteorwasser in eine Schmutz-, Misch- 

oder Regenwasserleitung CHF 10.00 je m2 angeschlossener befestigter Flächen, wenn die be-

festigte Fläche 1'000 m2 nicht übersteigt. Der Versiegelungszuschlag für Mehrflächen (ab 1'000 

m2) beträgt CHF 2.50 je m2 befestigter Flächen. 
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d)  Flächen, welche in eine Versickerungsanlage ohne Überlauf entwässern, sind nicht gebühren-

pflichtig.  

e)  Bei bewilligter Retention oder Versickerungsanlage mit Überlauf reduziert sich die für den Ver-

siegelungszuschlag massgebende Fläche um maximal 80%. Die effektive Reduktion richtet sich 

nach dem Wirkungsgrad der Anlage.  

Wirkungsgrad = effektives Retentionsvolumen / notwendiges Retentionsvolumen 

Wobei das notwendige Retentionsvolumen 3 m3 / 100 m2 angeschlossene befestigte Fläche 

beträgt. 

Art. 4  Betriebsgebühr 

1 Die Berechnung der Betriebsgebühr richtet sich nach Art. 43 SER und setzt sich zusammen aus 

 einer Grundpauschale, einem Versiegelungszuschlag und einer Mengengebühr.  

a)  Die Grundpauschale pro Anschluss an die Wasserversorgung beträgt CHF 50.00 (Anschlüsse 

bis DN 40) bzw. CHF 130.00 (Anschlüsse > DN 40). Bei Wohnhäusern mit mehr als zwei Woh-

nungen werden CHF 40.00 pro Wohnung verrechnet.  

b)  Der Versiegelungszuschlag beträgt CHF 10.00 je angefangene 100 m2 angeschlossene versie-

gelte Fläche (z.B. Dach, Plätze, Wege). Massgebend sind die Flächen, welche am Ende des 

Vorjahres in eine Schmutz-, Misch- oder Regenwasserleitung entwässert wurden. Bei bewilligter 

Retention oder Versickerungsanlage mit Überlauf reduziert sich die für den Versiegelungszu-

schlag massgebende Fläche um maximal 80%. Die effektive Reduktion richtet sich nach dem 

Wirkungsgrad der Anlage. 

Wirkungsgrad = effektives Retentionsvolumen / notwendiges Retentionsvolumen 

Wobei das notwendige Retentionsvolumen 3 m3 / 100 m2 angeschlossene befestigte Fläche 

beträgt.  

Versiegelte Flächen < 1'000 m2 (Summe der angeschlossenen versiegelten Flächen pro Par-

zelle) sind nicht gebührenpflichtig.  

Flächen, welche in eine Versickerungsanlage ohne Überlauf entwässern, sind nicht gebühren-

pflichtig. 

c)  Die Mengengebühr bzw. der Preis sind in einem separaten Beschluss des Gemeinderates bei 

Bedarf, maximal jährlich neu festzulegen. Die Wasserverbrauchsmenge des Vorjahres bildet 

die Basis für die Rechnungsstellung des laufenden Jahres. Die Mengengebühr beträgt CHF 

1.20 pro m3 Abwasser. Sind keine oder ungenaue Angaben über den Wasserverbrauch vorhan-

den, werden CHF 90.00 pro Person und Jahr (für jede weitere Person im gleichen Haushalt 

CHF 70.00) in Rechnung gestellt (Einwohnerkontrolle mit Stichtag 1. Januar des Rechnungs-

jahres). Die Mengengebühr wird aufgrund der langfristigen Finanzplanung für die Siedlungsent-

wässerung berechnet. 

Art. 5  Vorübergehende Anschlüsse 

1 Für Anschlüsse gemäss Art. 39 Abs. 4 SER, welche nur vorübergehend, aber mehr als zwölf Mo-

nate erstellt werden, ist die Entrichtung von Anschlussgebühren für vorübergehende Anschlüsse 

geschuldet. Anschlüsse, welche für die Dauer von zehn Jahren und mehr erstellt werden, gelten 

nicht als vorübergehende Anschlüsse. 
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2 Die Anschlussgebühr für vorübergehende Anschlüsse wird pro rata je angebrochenes Anschluss-

jahr festgelegt. Pro Jahr beträgt die Anschlussgebühr 10% der ordentlichen Anschlussgebühr. 

Folglich wird im angebrochenen zehnten Jahr 100% der ordentlichen Anschlussgebühr bezahlt 

sein. 

3 Die jährliche Grund- und Mengengebühr ist für die gesamte Dauer des Anschlusses bis zum Ende 

des letzten angebrochenen Jahres geschuldet. 

4 Ein Anschluss gilt als beendet, wenn die Abwasseranschlüsse technisch ausser Betrieb genom-

men werden. 

5 Wird im Nachgang zu einem vorübergehenden Anschluss ein dauerhafter Anschluss erstellt, wird 

die Anschlussgebühr für vorübergehende Anschlüsse mitberücksichtigt. 

Art. 6  Separate Messung nicht abgeleiteter Mengen 

1 Gestützt auf Art. 43 Abs. 7 SER wird für jeden zusätzlichen Zähler zur Messung der nicht in die 

öffentlichen Leitungen abgeleiteten Frischwassermenge eine Verwaltungsgebühr von pauschal 

CHF 100.00 pro Jahr erhoben. Dieser Betrag ist auch geschuldet, wenn die Mindestmenge gemäss 

Abs. 3 nicht erreicht wird. In diesem Betrag sind die Einbaukosten und die Zählermiete der Was-

serversorgung nicht enthalten. 

2 Es werden nur Messungen akzeptiert, die aus von der Wasserversorgung gemieteten  und 

plombierten Wasserzählern gewonnen wurden. 

3 Eine Mengenreduktion wird nur gewährt, wenn die während der Ableseperiode separat gemessene 

Menge mehr als 80 m3 beträgt. 

Art. 7  Strassenparzellen 

1 Die an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen Strassenparzellen sind grundsätzlich gebüh-

renpflichtig. 

2 Für alle Strassenparzellen (Kantons-, Gemeinde-, Privatstrassen usw.), welche neu an die öffent-

liche Kanalisation angeschlossen werden, ist die Anschlussgebühr geschuldet. 

3 Für die Entwässerung der Kantons- und Gemeindestrassen ist die jährlich wiederkehrende Be-

triebsgebühr geschuldet. Für ausparzellierte Privatstrassen werden aufgrund des unverhältnismäs-

sigen Aufwandes für die Verteilung der Gebühren (Perimeter usw.) und der unterschiedlichen Ge-

gebenheiten (Art der Entwässerung, Parzellierung usw.) vorerst keine Gebühren erhoben. Sind 

Privatstrassen nicht ausparzelliert, werden diese beim betroffenen Grundstück als nicht versiegelte 

Fläche eingerechnet. 

Art. 8  Übernahme des Unterhalts privater Sammelleitungen 

1 Gestützt auf Art. 21 SER übernimmt die Gemeinde die privaten Sammelleitungen in den betriebli-

chen (Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie Zustandsuntersuchungen) und baulichen Unter-

halt (Reparatur, Sanierung, Erneuerung) und finanziert die dafür entstehenden  Kosten über 

Gebühreneinnahmen. Vorbehalten bleibt die Erfüllung der nachfolgenden Voraussetzungen: 

 a)  In den Unterhalt übernommen werden private Leitungen, welche mindestens zwei voneinander 

unabhängige Grundstücke erschliessen und damit der Y-Regel unterstehen bis und mit Verei-

nigungsschacht. Nicht übernommen werden die Anschlussleitungen von Gebäuden bis zum 

ersten Vereinigungsschacht. 
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 b)  Über die Übernahme von zentralen privaten Retentionsanlagen oder Pumpwerken in den be-

trieblichen und/oder baulichen Unterhalt der Gemeinde entscheidet der Gemeinderat unter Be-

rücksichtigung der öffentlichen Interessen.  

 c)  Leitungen, welche zwei zusammengehörende Grundstücke erschliessen, wie beispielsweise 

ein Gewerbe- / Industriebetrieb auf mehreren Liegenschaften, werden wie eine Hausanschluss-

leitung zu einem einzelnen Grundstück beurteilt und folglich nicht in den Unterhalt übernommen. 

Das Gleiche gilt für Leitungen, welche Grundstücke mit Stockwerkeigentum erschliessen. Bei 

Gesamtüberbauungen wird der Unterhalt der Leitungen in der Regel ab Sonderbauwerk bzw. 

Rückhaltebecken (exkl.) übernommen. 

d)  Entwässerungsleitungen von Güterstrassen, Sickerleitungen, eingedeckte Gewässer und Drai-

nageleitungen werden nicht übernommen. 

e) Im Zusammenhang mit Strassensanierungen werden private Abwasserleitungen innerhalb der 

Strassenparzelle (bis zur Grundstücksgrenze oder gemäss Vereinbarung mit dem Eigentümer) 

durch die zuständige Stelle instand gestellt und finanziert. Der Rest ist Sache des Eigentümers.  

f)  Leitungen, welche Grundstücke ausserhalb des Siedlungsgebiets erschliessen, sowie Leitun-

gen, welche grossmehrheitlich der Strassenentwässerung dienen, werden nicht übernommen. 

g)  Bei Leitungen mit bestehenden, konstruktiven oder technischen Mängeln, wie beispielsweise 

falsche Wahl der Leitungsstatik, zu geringes Gefälle, zu kleine oder fehlende Sanierungs-

schächte, zu geringe Leitungsquerschnitte, zu geringe Verlegungstiefe sowie bei anderen aus-

sergewöhnlichen Lasten, wie beispielsweise erschwertem Zugang, Verlegung unter Bauten, 

Verlegung nahe an Bauten oder bei absehbaren Mehrkosten gemäss lit. h, kann die Gemeinde 

vor oder bei vorgängig nicht erkennbaren Mängeln auch während der Unterhaltsarbeiten mit 

den Eigentümern der privaten Anlagen eine schriftliche Vereinbarung gemäss Abs. 2 abschlies-

sen oder vom Unterhalt zurücktreten. 

h)  Grundsätzlich werden beim Unterhalt von privat erstellten Sammelleitungen durch die Ge-

meinde keine Mehrkosten getragen, welche über das übliche Mass hinausgehen. Diese sind 

beispielsweise die Behebung von optischen Mängeln infolge der Sanierungsarbeiten, die Ent-

fernung und Erneuerung von Plätzen, Pflanzen, Gartenanlagen, Treppen, die Überwindung 

übermässiger Aufschüttungen usw. Es werden keine Entschädigungen an die Grund- und Ge-

bäudeeigentümer entrichtet. 

i)  Die Gemeinde bestimmt den Zeitpunkt für die Ausführung von Unterhaltsmassnahmen der von 

ihr in den Unterhalt übernommenen Leitungen. 

2 In der schriftlichen Vereinbarung gemäss Abs. 1 lit. g können unter anderem folgende Sachverhalte 

geregelt werden: 

 a)  Das zivilrechtliche Eigentum; 

 b)  Das Recht auf Eintragung einer Dienstbarkeit (Leitungsbaurecht); 

 c)  Die Regelung von Leitungsverlegungen; 

 d) Das Zutrittsrecht auf das Grundstück; 

 e)  Die Tragung von allfällig entstehenden Mehrkosten durch die Privaten; 

 f)  Den Zeitpunkt für die Behebung von Mängeln. 
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 Kommt keine Vereinbarung zustande, kann die Gemeinde vom Unterhalt des betroffenen Leitungs-

abschnitts zurücktreten. 

3 Neue Baugebiete werden grundsätzlich von den interessierten Privaten erschlossen. 

4 Für die Erstellung und allfällige Verlegungen von Leitungen sind die privaten Eigentümer zuständig 

und kostenpflichtig, auch dann, wenn die Gemeinde eine Leitung in den Unterhalt übernommen 

hat bzw. voraussichtlich übernehmen wird. 

Art. 9  Übergangsbestimmungen 

1 Die Betriebsgebühr wird erstmals im Frühjahr 2025 für das Kalenderjahr 2024, basierend auf der 

vorliegenden Vollzugsverordnung in Rechnung gestellt. 

2 Die Anschlussgebühr wird ab dem 1. Januar 2024 gemäss der vorliegenden Vollzugsverordnung 

erhoben. Stichtag ist der Tag der Baubewilligungserteilung. Vor diesem Datum erteilte Baubewilli-

gungen werden nach dem bisherigen Reglement bzw. der bisherigen Vollzugsverordnung beurteilt. 

Art. 10  Inkrafttreten 

1 Die Vollzugsverordnung tritt mit dem Entscheid des Gemeinderates auf den 1. Januar 2024 in Kraft. 

2 Mit dem Inkrafttreten dieser Vollzugsverordnung wird die Gebührenverordnung vom 28. April 1994 

(Ortsteil Schötz) bzw. vom 16. März 2006 (Ortsteil Ohmstal) unter Vorbehalt von Art. 11 (Über-

gangsbestimmungen) aufgehoben. Sämtliche widersprechenden Erlasse sind auf den Zeitpunkt 

des Inkrafttretens aufgehoben. 

 

Schötz,  

 
 

GEMEINDERAT SCHÖTZ 
 
Gemeindepräsidentin 
sig. Regula Lötscher-Walthert 
 
 
Gemeindeschreiber 
sig. Reto Helfenstein 
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Anhang 1  Beispiele Gebührenberechnung (Einwohnergleichwert) 

EGW = HNF / n 

AG = EGW ∙ CHF 1'400 

EGW:  Einwohnergleichwerte [EGW] 

  Anzahl Personen, welche Schmutzabwasser produzieren (fiktiver Wert) 

HNF:  Hauptnutzfläche nach SIA 416 [m2] 

  Siehe rote Fläche auf letzter Seite, wird mit der Baubewilligung erhoben 

n:  Benützungsfaktor [m2/EGW] 

  Durchschnittlicher Platzbedarf pro Person 

n(W):  40 m2/EGW (Benützungsfaktor Wohnen) 

 

Bei Gewerbe- und Industrieparzellen wird folgende Abstufung vorgenommen: 

 

Reine Büro- und Büronebenflächen     n(G,1): 160 m2/EGW 

Lager-, Produktions-, Handwerksflächen, etc.  n(G,2): 320 m2/EGW 

 

Berechnungsbeispiel Neubau EFH 

Eckdaten:  - Hauptnutzfläche (HNF)     150 m2 

- Benützungsfaktor n für Wohnen    40 m2/ EGW 

- Betrag pro EGW      CHF 1'400 

Berechnung: 𝐸𝐺𝑊 =
𝐻𝑁𝐹

𝑛
=

150𝑚2

40𝑚2/𝐸𝐺𝑊
= 3.75 𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟 

  𝐴𝑛𝑠𝑐ℎ𝑙𝑢𝑠𝑠𝑔𝑒𝑏üℎ𝑟 = 𝐸𝐺𝑊 × 1′400 = 3.75 × 1′400 = 𝐶𝐻𝐹 5′250 

 

Berechnungsbeispiel Wohn- und Bürogebäude 

Eckdaten: - Hauptnutzfläche (HNF) Wohnen  1'000 m2 

  - Hauptnutzfläche (HNF) Gewerbe  500 m2 

  - Benützungsfaktor n für Wohnen  40m2/EGW 

  - Benützungsfaktor n(G,1) für Gewerbe 160 m2/EGW 

  - Betrag pro EGW    CHF 1'400 
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Berechnung: 𝐸𝐺𝑊 =
𝐻𝑁𝐹

𝑛
=

1000𝑚2

40𝑚2/𝐸𝐺𝑊
+

500𝑚2

160𝑚2/𝐸𝐺𝑊
= 28.125 𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟 

  𝐴𝑛𝑠𝑐ℎ𝑙𝑢𝑠𝑠𝑔𝑒𝑏üℎ𝑟 = 𝐸𝐺𝑊 × 1′400 = 28 × 1′400 = 𝐶𝐻𝐹 39′375 

 

Berechnungsbeispiel Industriehalle 

Eckdaten: - Hauptnutzfläche (HNF) Gewerbe  4'000 m2 

  - Benützungsfaktor n(G) für Gewerbe  320 m2/EGW 

  - Betrag pro EGW    CHF 1'400 

Berechnung: 𝐸𝐺𝑊 =
𝐻𝑁𝐹

𝑛
=

4000𝑚2

320𝑚2/𝐸𝐺𝑊
= 12.5 𝐸𝑖𝑛𝑤𝑜ℎ𝑛𝑒𝑟 

  𝐴𝑛𝑠𝑐ℎ𝑙𝑢𝑠𝑠𝑔𝑒𝑏üℎ𝑟 = 𝐸𝐺𝑊 × 1′400 = 12.5 × 1′400 = 𝐶𝐻𝐹 17′500 
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